
Bauleitplanung der Gemeinde Schrecksbach 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Holzburg“ der Gemeinde Schrecksbach, Gemarkung Holzburg 

Hier: 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs 

Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Schrecksbach hat 11.05.2023 den 
Aufstellungsbeschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik-
Freiflächenanlage Holzburg“ gefasst und am 06.03.2025 wurde in öffentlicher Sitzung der 
Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 
gefasst. 

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung erfolgte am 21.05.2025 im Amtsblatt und 
auf der Homepage der Gemeinde Schrecksbach. 

Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum 
Bebauungsplanvorentwurf im Zeitraum vom 26.05.2025 bis zum 27.06.2025 Gelegenheit 
gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung der Gemeinde zu informieren sowie sich hierzu zu äußern. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls im Zeitraum 
vom 26.05.2025 bis einschließlich 27.06.2025 beteiligt.  

Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des Planentwurfes 
hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Schrecksbach in seiner Sitzung am 
26.02.2026, bzw. die Gemeindevertretung am 05.03.2026 beschlossen, die förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  

Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes (einschließlich der textlichen Festsetzungen, Begründung 
und aller vorliegenden Gutachten und Informationen) im Zeitraum vom  

06.05.2026 bis einschließlich 10.06.2026 

Gelegenheit gegeben, sich über der Planung der Gemeinde zu informieren sowie sich 
hierzu zu äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch übermittelt 
werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. 



Ziele und Zwecke der Planung: 

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 (EEG), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 327) geändert wurde, beabsichtigt die Buß 
Solar GmbH im Zuge der Energiewende in der Gemeinde Schrecksbach, Ortsteil Holzburg im 
Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, eine Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage zu errichten. 
Dadurch soll ein Beitrag zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom und zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes geleistet werden. 

Geltungsbereich: 

Der vorgesehene Standort für die Photovoltaik-Freiflächenanlage liegt ca. 2.500 m südwestlich 
der Gemeinde Schrecksbach und ca. 320 m westlich des Schrecksbacher Ortsteils Holzburg. 
Das Plangebiet gliedert sich in 2 Teilflächen (TF) und umfasst insgesamt ca. 5,9 ha. Davon 
entfallen ca. 4,7 ha auf die westliche TF 1 und ca. 1,2 ha auf die östliche TF 2. 

Das westliche Plangebiet TF 1 liegt innerhalb der Gemarkung Holzburg in der Flur 2 und 
umfasst die folgenden Flurstücke: Nrn. 18, 19, 20, 90 (unbefestigter Wirtschaftsweg) und 13/1 
(teilweise). 

Es grenzen folgende Flurstücke an: Nrn. 123 (unbefestigter Wirtschaftsweg), 92 
(Wirtschaftsweg), 91, 13/1, 90 (unbefestigter Wirtschaftsweg) und 89 (unbefestigter 
Wirtschaftsweg). (Im Uhrzeigersinn)  

Das östliche Plangebiet TF 2 liegt ebenfalls innerhalb der Gemarkung Holzburg in der Flur 2 
und umfasst das Flurstück Nr. 23. 

Es grenzen folgende Flurstücke an: Nrn. 24, 98 (Wirtschaftsweg), 97 (Wirtschaftsweg) und 94. 
(Im Uhrzeigersinn)  

Plangebietsabgrenzung für den vorhabenenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaik-
Freiflächenanlage Holzburg“ der Gemeinde Schrecksbach, Gemarkung Holzburg 

Die Lage der Abgrenzung hat keine Rechtsverbindlichkeit und kennzeichnet nur die Lage des 
Planungsbereiches.  



Abgrenzung des Geltungsbereichs 

Den Bürgerinnen und Bürgern wird Gelegenheit gegeben, während dem Zeitraum vom 
06.05.2026 zum 10.06.2026, Stellungnahmen schriftlich oder per E-Mail 
(bauamt@schrecksbach.de) einzureichen. 

Zudem besteht während diesem Zeitraum für die Öffentlichkeit die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in die Planunterlagen nach vorheriger Terminabstimmung im Rathaus der 
Gemeinde Schrecksbach, Immichenhainer Straße 1, 34637 Schrecksbach im Bauamtszimmer 
im Untergeschoss. Zusätzlich ist der Vorentwurf auf der Internetseite der Gemeinde 
Schrecksbach unter www.schrecksbach.info unter Amtliche Bekanntmachungen abrufbar. 

Die Einsicht der Unterlagen kann unter oben genannter Adresse zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten und nach telefonischer Vereinbarung erfolgen. 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel zur 
Öffentlichkeit beteiligt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der Durchführung 
des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist. 



Folgende Unterlagen und umweltbezogenen Informationen bzw. Planungen, Gutachten 
und Vermerke liegen vor und werden öffentlich ausgelegt:

 Diese öffentliche Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 Umweltbericht – als Teil der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

 Vorhaben- und Erschließungsplan (BRP, 13.11.2025) 

 Gutachten der faunistischen Untersuchungen (GDS, 12.12.2025) 

 Biotoptypenkarten Bestand und Planung (Enviro-Plan, 18.11.2025) 

 Vegetationsbeschreibung (Enviro-Plan, 18.11.2025) 

Der Umweltbericht enthält Informationen zu folgenden Themen:
Schutzgebiete/-objekte, Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Landschaft/Erholung, Mensch und seine Gesundheit, Kultur- und sonstige 
Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern, besonderer 
Artenschutz. 

Des Weiteren sind im Umweltbericht folgende Informationen enthalten:
 Darlegung der Bestandssituation 

 Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft 

 Darlegung der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 Darlegung und Bewertung von erwarteten Auswirkungen der Planung auf die 
Umweltgüter 

 Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der 
Beeinträchtigungen 

 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

 Darlegung geprüfter Alternativen 

 Zusammengefasste Darstellung der Umweltauswirkungen 

Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange liegen zu folgenden Themenblöcken vor:  

Schutzgut Mensch 
 Regierungspräsidium Kassel Obere Landwirtschaftsbehörde, 05.06.2025 (zu 

Beachtung des öffentlichen Belangs der Landwirtschaft; zu agrarstruktureller 
untergeordneter Geltung; zu Erschwerung/ Ausschluss der landwirtschaftlichen 
Nutzung; zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen; zum Wegfall von ca. 16 % 
landwirtschaftlicher Nutzfläche eines durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebs 
in der Gemeinde Schrecksbach; zum Schutz, der Unterstützung und Wertschätzung 
der heimischen Landwirtschaft sowie die Verantwortung zur Ernährungssicherstellung) 

 Schwalm-Eder-Kreis Kreisausschuss, 17.06.2025 (zu Flächen für die Feuerwehr, 
Beteiligung der örtlichen Feuerwehr, Landwirtschaft und Landentwicklung, 
Abstimmung mit Landwirten) 

 Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, 27.06.2025 (zu Vermeidung von 
Blendwirkung) 



 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V, 25.06.2025 (zu Visualisierung, 
da bauliche Anlagen den Landschaftscharakter und Erlebnisraum des Menschen 
veränden) 

Schutzgut Boden/Wasser 
 Regierungspräsidium Kassel, 25.06.2025 (zu Beachtung der naturschutzfachlichen 

und wasserrechtlichen Bestimmungen und Hinweise, die der Gemeinde Schrecksbach 
mit der Entscheidung des Zielabweichungsverfahren zugeleitet wurden) 

 Regierungspräsidium Kassel Obere Landwirtschaftsbehörde, 05.06.2025 (zum 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden) 

 Regierungspräsidium Kassel Dezernat Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 
Altlasten, Bodenschutz, 03.06.2025 (Hinweise zu Altlasten, Bodenschutz) 

 Schwalm-Eder-Kreis Kreisausschuss, 17.06.2025 (zu Bodenarbeiten, geringe 
Flächeninanspruchnahme, Vermeidung schädlicher Stoffeinträge, Vermeidung 
Erdaushub, Ausgleich von unvermeidbaren Verdichtungen, hohe natürliche Erosion 
und zu beachtende Maßnahmen, zu Trinkwasserschutzgebiet TB Merzhausen 
Willingshausen und Verbotstatbestände, Ertragsmesszahl) 

 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V, 25.06.2025 (zu Rückbau und 
Nachnutzung) 

Schutzgut Tiere / Pflanzen / Schutzgebiete des Naturschutzrechts / Eingriffs-, 
Ausgleichsregelung 

 Regierungspräsidium Kassel, 25.06.2025 (zu Beachtung der naturschutzfachlichen 
und wasserrechtlichen Bestimmungen und Hinweise, die der Gemeinde Schrecksbach 
mit der Entscheidung des Zielabweichungsverfahren zugeleitet wurden; zu 
Aussparung der angrenzenden Waldflächen; zu naturschutzfachlichen Kompensation 
innerhalb der PV-Freiflächenanlage) 

 Regierungspräsidium Kassel Dezernat Forst, Jagd, 04.06.2025 (zur Einhaltung eines 
Abstands von 30 m zum Wald) 

 Schwalm-Eder-Kreis Kreisausschuss, 17.06.2025 (zu Biotopschutz, zu 
Gehölzbeständen, zu Artenschutz, zu Eingriffsregelung, naturverträgliche Gestaltung 
der PV-Freiflächenanlage, Überwachung Ausgleich, internem Ausgleich) 

 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V, 25.06.2025 (zu Richtlinien zu 
Freiflächensolaranlagen des Naturschutzbeirats Schwalm-Eder-Kreis, Vermeidung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen, naturschutzrechtlichem Ausgleich, Eingrünung, 
Hecken als Lebensraum und Sichtschutz, Schaffung von Strukturen und Offenbereiche 
für Reptilien, Förderung Biodiversität, Ausführung der Module, Mindestabstand, Höhe 
PV-Tische, Überdeckung der Fläche, Querungsmöglichkeiten für Großwild, 
Vermeidung Barrierewirkung durch Zaun, zu Pflege mit Beweidung, Mahd, Entwicklung 
von Randstreifen, Verzicht von Pestiziden und Herbiziden und mineralischem Dünger, 
Verzicht von Chemikalien, Vermeidung Mähroboter, Monitoring) 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 
 Regierungspräsidium Kassel Obere Landwirtschaftsbehörde, 05.06.2025 (zum Beitrag 

der Landwirtschaft zum Erhalt des Offenlandes mit seiner Vielgestaltigkeit des 
Landschaftsbildes und der Biodiversität) 

Schutzgut Klima/Luft 
 / 



Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 Schwalm-Eder-Kreis Kreisausschuss, 17.06.2025 (zu Erhalt etwaiger 

Fundstellen und Meldung dieser)

Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

Schrecksbach, den 24.04.2026 

Der Gemeindevorstand 

Gez. Helwig, Bürgermeister  
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1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 (EEG), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert wurde, beabsichtigt die BRP Buß Re-
generative Projekte GmbH im Zuge der Energiewende in der Gemeinde Schrecksbach, Ortsteil 
Holzburg im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, eine Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlage zu errich-
ten. Dadurch soll ein Beitrag zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom und zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes geleistet werden.

Ziel der aktuellen Bundesregierung im Rahmen der Energiewende ist die Transformation zu ei-
ner nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren 
Energien beruht. Hierbei soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am 
Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden (§ 1 Abs. 1 
und 2 EEG). Um diese Ziele zu erreichen, ist ein Ausbau auch mit Freiflächen-Photovoltaik er-
forderlich. Der Ausbaupfad der Solarenergie ist in § 4 Nr. 3 EEG festgeschrieben. Bis 2040 soll 
eine Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen auf 400 Gigawatt erfolgen. 

Gemäß §3 Abs. 2 des Bundes-Klimaschutzgesetzes sollen bis zum Jahr 2045 die Treibhaus-
gasemissionen so weit gemindert werden, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. 
Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden.

Die derzeitige Landesregierung Hessen teilt die Ziele der Energiewende. So will das Land bis 
2045 eine 100 prozentige Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien erreichen. Hierbei ist 
auch der Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen unabdingbar. (https://wirtschaft.hes-
sen.de/energie/daten-fakten, Zugriff: 21.11.2024).).

Das Plangebiet weist eine Fläche von ca. 5,9 ha auf. Da das Plangebiet gemäß dem Regionalplan 
Nordhessen innerhalb eines Vorranggebietes für Landwirtschaft liegt und somit von den Zielen 
des Regionalplans abweicht, wurde ein Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 Raumord-
nungsgesetz i.V.m. § 8 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) durchgeführt. Mit Bescheid 
vom 23.09.2024 wurde die am 03.08.2024 beantragte Abweichung vom Regionalplan Nordhes-
sen 2009 zugelassen.

Die folgenden Auflagen wurden im Rahmen des Bescheides für das Bebauungsplanverfahren 
festgelegt und werden entsprechend umgesetzt, bzw. beachtet:

1. Für das nachfolgende Bauleitplanverfahren sind die naturschutzfachlichen und wasser-
rechtlichen Bestimmungen und Hinweise, die der Gemeinde Schrecksbach mit dieser Ent-
scheidung zugeleitet werden, zu beachten.

2. Eine auch nur randliche Inanspruchnahme der angrenzenden Waldflächen i.S. des 
Hess. Waldgesetzes ist nicht zulässig.

3. Die naturschutzfachliche Kompensation hat vor allem innerhalb der Freiflächen-PVPV-A-
lage so zu erfolgen, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen beansprucht 
werden.

Die Fläche wurde aufgrund ihrer grundsätzlichen Eignung für die Projektierung einer PV-Freiflä-
chenanlage ermittelt. Die Flächen sollen nun planungsrechtlich als Sondergebiet Photovoltaik 
(PV) ausgewiesen werden.
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2 PLANGEBIET 

2.1 Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs

Der vorgesehene Standort für die Photovoltaik-Freiflächenanlage liegt ca. 2.500 m südwestlich 
der Gemeinde Schrecksbach und ca. 320 m westlich des Schrecksbacher Ortsteils Holzburg. Das 
Plangebiet gliedert sich in 2 Teilflächen (TF) und umfasst insgesamt ca. 5,9 ha. Davon entfallen 
ca. 4,7 ha auf die westliche TF 1 und ca. 1,2 ha auf die östliche TF 2.

Es liegen keine weiteren Gemeinden in der unmittelbaren Umgebung. Das Plangebiet wird süd-
lich und westlich durch Waldflächen abgeschirmt. 

Die vorgesehenen Flächen werden landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Die TF 1 quert ein 
unbefestigter Wirtschaftsweg, der in das Plangebiet mitaufgenommen und überplant wird. Bei 
den angrenzenden Flächen handelt es sich ebenfalls um landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
vereinzelt grenzen Baumgruppen an. 

Die beiden Flächen des Plangebiets liegen in unmittelbarer Nähe zueinander und werden durch 
einen Wirtschaftsweg, ein dazwischenliegendes Grundstück und eine Gehölzstruktur voneinan-
der getrennt. Sie liegen alle innerhalb der Gemarkung Holzburg.

Das westliche Plangebiet TF 1 liegt innerhalb der Gemarkung Holzburg in der Flur 2 und umfasst 
die folgenden Flurstücke: Nrn. 18, 19, 20, 90 (unbefestigter Wirtschaftsweg) und 13/1 (teilweise).

Es grenzen folgende Flurstücke an: Nrn. 123 (unbefestigter Wirtschaftsweg), 92 (Wirtschafts-
weg), 91, 13/1, 90 (unbefestigter Wirtschaftsweg) und 89 (unbefestigter Wirtschaftsweg). (Im Uhr-
zeigersinn) 

Das östliche Plangebiet TF 2 liegt ebenfalls innerhalb der Gemarkung Holzburg in der Flur 2 und 
umfasst das Flurstück Nr. 23.

Es grenzen folgende Flurstücke an: Nrn. 24, 98 (Wirtschaftsweg), 97 (Wirtschaftsweg) und 94. 
(Im Uhrzeigersinn) 

Die Erschließung der beiden Teilflächen ist über die angrenzenden, befestigten Wirtschaftswege 
möglich. Beide Teilflächen sind über Wirtschaftswege an das überörtliche Straßennetz (K 114) 
und darüber an die L 3156 angebunden. Über die Ortslage des Ortsteils Holzburg und die L 3156 
ist zudem in wenigen Minuten die B 254 im Osten erreichbar.

Als Netzanknüpfungspunkt wird ein Anschluss an der vorhandenen Mittelspannungsleitung in 
Salmshausen (in etwa 4 km Entfernung Luftlinie) vorgesehen. 
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (Plangebiets) im regionalen Überblick

Abbildung 2: Geltungsbereich (Plangebiet) und das direkte Umfeld im Luftbild

Plangebiet

Plangebiet
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2.2 Mögliche Standortalternativen

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen für das Zielabweichungsverfahren wurden Alternativ-
standorte für das Planvorhaben in der Gemeinde Schrecksbach geprüft. Neben einer Vielzahl 
von Kriterien spielte auch die Bodenwertigkeit eine zentrale Rolle als Suchkriterium, wobei Acker-
zahlen von 45 einen Schwellenwert darstellten.

Im Ergebnis ergaben sich wenige Potenzialflächen, die vollständig auf Flächen mit Ackerzahlen 
x 45 liegen und somit für die Realisierung einer PV-Freiflächenanlage zur Verfügung in Frage 
kämen, wobei eine Vielzahl weiterer Kriterien zu prüfen wäre. 

Darüber hinaus hat die Alternativenprüfung ergeben, dass die gesamte Gemeinde keine oder nur 
punktuell geringe Ackerzahlen im Bereich x 25 aufweist.

Die vorliegende Eignungsfläche erfüllt alle weiteren Kriterien und da lediglich 14 Prozent der zu 
überplanenden Gesamtfläche eine Ackerzahl von y 45 aufweisen, welche aufgrund der geringen 
Flächengröße und Lage zudem schwierig landwirtschaftlich zu bewirtschaften sind, stellt sie eine 
gut geeignete Fläche für die Projektierung einer PV-Freiflächenanlage dar.

3 ÜBERGEORDNETE UND SONSTIGE VORLIEGENDE PLANUNGEN

3.1 Landesentwicklungsprogramm

Bei der Planung großflächiger Photovoltaikanlagen sind die Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung zu berücksichtigen. Auf Ebene des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen und dessen 
drei Änderungen (2007, 2018, 2021) werden bereits Themen behandelt, die bei der Planung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu berücksichtigen sind.  

4.2.3 KLIMASCHUTZ, ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL UND LUFTREINHALTUNG

(G) Auf allen Planungsebenen sollen die Möglichkeiten zur Reduzierung klimarelevanter Spuren-
gase, insbesondere Kohlendioxid (CO2), durch eine angepasste Siedlungs- und Verkehrsflä-
chenentwicklung, den Ausbau Erneuerbarer Energien sowie die Sicherung und Entwicklung von 
CO2-Senken (z. B. Moore und Wälder), konsequent genutzt werden

5.3.1 NACHHALTIGE ENERGIEBEREITSTELLUNG

(G) In den Planungsregionen des Landes soll den räumlichen Erfordernissen einer umwelt- und 
sozialverträglichen, sicheren und kostengünstigen Energiebereitstellung Rechnung getragen 
werden, die sich am Vorrang und den Potenzialen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ori-
entiert.

5.3.2.1 Solare Strahlungsenergie

(Z) Die Nutzung der solaren Strahlungsenergie auf und an baulichen Anlagen hat Vorrang vor 
der Errichtung großflächiger Anlagen auf Freiflächen (Freiflächen-Solaranlagen). Ausgenommen 
hiervon sind Freiflächen-Solaranlagen, wenn der Standort mit den Schutz- und Nutzfunktionen 
der jeweiligen gebietlichen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist. Bei der Standortwahl sind 
Flächen entlang von Bundesautobahnen und Schienenwegen, Deponien, Lärmschutzwälle, Kon-
versionsgebiete sowie in unmittelbarer Nähe liegende, baulich bereits vorgeprägte Gebiete vor-
rangig in Betracht zu ziehen; nachrangig können auch die für eine landwirtschaftliche Nutzung 
benachteiligten Gebiete einbezogen werden.

(Z) In den Regionalplänen sind Gebietskategorien festzulegen, in denen die Errichtung von Frei-
flächen-Solaranlagen mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.

Die Planung steht den Zielen des Landesentwicklungsplanes nicht entgegen. 
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3.2 Regionaler Raumordnungsplan (ROP)

Bei der Standortwahl werden die raumordnerischen Darstellungen des Regionalplan Nordhessen 
NOH 2009 betrachtet und die Vereinbarkeit der Planung mit dessen Zielen und Grundsätzen 
geprüft. Dieser greift die Vorgaben des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen auf und konkre-
tisiert sie auf regionaler Ebene. Der Regionalplan soll aktuell neu aufgestellt werden. Es liegt eine 
Teilfortschreibung aus dem Jahr 2017 vor, welche das Kapitel 5.2 Energie im Regionalplan Nord-
hessen 2009 neu erfasst.

Nach den Darstellungen im aktuell rechtsgültigen Regionalplan liegt das Plangebiet innerhalb 
eines Vorranggebiets Landwirtschaft (Z). 

Im direkten Umfeld befinden sich weitere Vorranggebiete Landwirtschaft, Waldflächen und Sied-
lungsflächen. Außerdem grenzt südöstlich ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 
(G) an.

Abbildung 3: Lage innerhalb des Regionalplans; Regionalplan Nordhessen NOH 2009; Potenzialfläche (rot markiert); 
Enviro-Plan 2026

Zum Thema Landwirtschaft trifft der Regionalplan Nordhessen folgende Aussagen:

Z 1: „Vorranggebiet für Landwirtschaft“

Plangebiet
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In den in der Karte festgelegten „Vorranggebieten für Landwirtschaft“ hat die landwirt-
schaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In diesen Gebieten
sind Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung
einschließlich Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren.

Die Acker-/ bzw. Grünlandzahlen liegen im Plangebiet überwiegend im unteren mittleren Bereich 
(überwiegend > 35 - x 40). Die durchschnittliche Acker-, bzw. Grünlandzahl im Plangebiet beträgt 
41. Ertragsschwächere Böden sind nur sehr kleinflächig innerhalb der Gemeinde vorzufinden, 
weswegen auf mittlere Bodenqualitäten zurückgegriffen werden muss. Die Gemeinde Schrecks-
bach liegt vollständig in einem Vorranggebiet für Landwirtschaft. Durch das Plangebiet wird le-
diglich ein geringer Teil des großflächigen Vorranggebiets Landwirtschaft in Anspruch genom-
men, womit weitere Vorranggebiete weiterhin für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Au-
ßerdem ist eine extensive Bewirtschaftung als Grünland unter und zwischen den Modulen vorge-
sehen.

Das Projekt ist zudem mit den Bewirtschaftern abgestimmt, welche wirtschaftlich davon profitie-
ren. Nach erfolgtem Rückbau der Anlage steht die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung wie-
der zur Verfügung. Eine dauerhafte Inanspruchnahme der Fläche findet dadurch nicht statt. Auch 
wird die Fläche durch die Photovoltaiknutzung nicht mit Schadstoffen belastet. Durch die exten-
sive Bodennutzung und dem Verzicht von Pflanzenschutzmitteln und Dünger kann sich der Bo-
den regenerieren.

Zum Thema Solarenergie trifft der Regionalplan Nordhessen folgende Aussagen:

G 4: „Solare Strahlungsenergie soll vorrangig an gebäudegebundenen Standorten genutzt wird
en. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sind die Belange des Denkmalschutzes, 
des Landschaftsbildschutzes sowie des Arten- und Biotopschutzes besonders zu berück-
sichtigen.

In der Gemeinde Schrecksbach liegen keine geeigneten gebäudegebundenen Standorte in die-
ser Dimension vor.

Z 1: An Boden- und Freiflächenstandorten soll die Solarenergienutzung nur auf bauleit-
planerisch abzusichernden Flächen erfolgen.
Ausgeschlossen sind Vorranggebiete für
• Natur und Landschaft
• Land- und Forstwirtschaft
• Abbau oberflächennaher Lagerstätten
• sowie für den vorbeugenden Hochwasserschutz.
Hinweis:
Besonders infrage kommen (in Anlehnung an das EEG):
• bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen wie
- militärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen
- Deponieflächen
• Gewerbeflächen.

In Kapitel 2.2.3 wird auf die Inanspruchnahme eines Vorranggebietes Landwirtschaft näher ein-
gegangen.

Zum Thema Regenerative Energieerzeugung trifft der Regionalplan Nordhessen folgende Aus-
sagen:

G 1: Regionale und lokale Energie- und Klimaschutzkonzepte sollen durch die Landkreise und
Kommunen Nordhessens in Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft und den
Energiewirtschaftsunternehmen, soweit möglich unter wissenschaftlicher Begleitung, ent-
wickelt und umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem um
• Abkehr von fossilen Brennstoffen
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• Energieeinsparung
• Steigerung der Energieeffizienz
• regionsspezifische Nutzung erneuerbarer Energieträger.

Durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird Solarenergie aktiv genutzt, was dem Grundsatz
(G 1) entspricht. Zudem wird der Anteil der verfügbaren Solarenergie in der Region verstärkt 
nutzbar gemacht. Eine Vereinbarkeit mit dem Regionalplan Nordhessen kann dadurch bejaht 
werden.

In dem Teilregionalplan Nordhessen, der die Neufassung des Kapitel 5.2 Energie im Regional-
plan Nordhessen 2009 beinhaltet und somit die aktuelle Fassung darstellt, steht folgendes zur 
Regenerativen Energieerzeugung:

5.2.2 Regenerative Energieerzeugung

Z 1: Vorhaben der Energiegewinnung und -umwandlung sowie des Energietransportes sind 
regionalplanerisch zulässig, wenn sie der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen die-
nen oder mit ihr in Einklang stehen und mit den übrigen Zielen der Raumordnung verein-
bar sind.

Z 2: Soweit Anlagen zur Solarenergienutzung auf Boden- und Freiflächenstandorten errichtet  
werden sollen, sind die Flächen dafür durch eine Bauleitplanung der Gemeinden 
auszuweisen.
Als Boden- und Freiflächenstandorte ausgeschlossen sind Vorranggebiete für
• Natur und Landschaft
• Forstwirtschaft
• Landwirtschaft
• Abbau oberflächennaher Lagerstätten.
Als Standorte geeignet sind
• bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen wie
- militärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen
- Deponieflächen
Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe, Bestand, nur wenn
- für die örtliche gewerbliche Entwicklung ausreichend Raum bleibt,
- die gewerbliche Nutzbarkeit der übrigen Gewerbefläche nicht eingeschränkt
wird,
- die Flächen für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet sind bzw. deren Erschließung 
nicht mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden kann.

Durch das Vorranggebiet Landwirtschaft wird ein Ziel der Raumordnung zeitweise tangiert. Hier-
für wurde bereits ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt und einer Abweichung zugestimmt.

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass das Vorhaben nicht im Konflikt zu den 
Aussagen des Regionalplans Nordhessen steht. Eine landwirtschaftliche Nutzung (insbesondere 
eine Grünlandnutzung) ist unter und zwischen den Modulen weiterhin möglich. Auch darüber hin-
aus finden sich keine widersprüchlichen Aussagen zur Freiflächen-Photovoltaik Nutzung.

3.2.1 Vorranggebiet für Landwirtschaft und Wirkung auf die Agrarstruktur

Das vorgesehene Plangebiet besteht aus fünf Flurstücken, bei denen es sich um Grünland han-
delt. Bewirtschaftet werden die Flächen im Nebenerwerb. Die Pachtverträge werden im Einklang 
mit dem Eigentümer und dem landwirtschaftlichen Pächter geschlossen. Durch den Austausch 
des Solarparkbetreibers mit dem Eigentümer und dem aktuellen Pächter werden stets alle Be-
lange berücksichtigt und wenn nötig vertraglich gesichert. Eine Existenzgefährdung einzelner Ei-
gentümer oder landwirtschaftlicher Pächter kann dadurch ausgeschlossen werden.

Der vorherige Pächter betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Tierhaltung. Das Grünland 
auf den Flächen diente der Futterquelle seiner Tiere. Er hat hierfür bereits ersatzweise geeignete 
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Flächen zur Verfügung. Darüber hinaus stellte die bisherige Fläche nur einen geringen Anteil 
seiner insgesamt zur Verfügung stehenden Flächen dar.

Eine Existenzgefährdung für den Flächeneigentümer ist nicht zu erwarten, da gesicherte Pacht-
einnahmen im Rahmen der Nutzung mit Solarenergie für den Flächeneigentümer über mindes-
tens 25 Jahre (eine Höchstpachtdauer von 30 Jahren wird angestrebt) gegeben sind, die im Ge-
gensatz zum landwirtschaftlichen Ertrag nicht abhängig von Klima- und Umwelteinflüssen, Markt-
preisen von Treibstoff, Saatgut etc. sind.

Die Pachteinnahmen sind im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung höher, sodass ein Ver-
dienstausfall sowie Existenzgefährdungen nicht zu befürchten sind z im Gegenteil, da sich die 
Pachteinnahmen durch die Nutzung der PV-Anlage insgesamt erhöhen, kann hier von einer exis-
tenzsichernden Maßnahme für die Dauer der Nutzung gesprochen werden.

Da die Modultische aufgeständert errichtet werden, findet nur eine punktuelle Versiegelung in-
nerhalb des Plangebietes statt. Die restliche Fläche kann als extensives Grünland entwickelt wer-
den. 

Eine Überplanung der Flächen erscheint in diesem Zusammenhang, auch aufgrund von bereits 
erfolgten Vorabstimmungen mit dem Eigentümer und dem Pächter, mit der bestehenden Agrar-
struktur vertretbar, gerade da eine Existenzgefährdung durch zeitlich begrenzten Flächenentzug 
in Verbindung mit gesicherten Einnahmen durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht gege-
ben ist. 

Die Flächen dienen somit auch weiterhin der Einnahmesicherung der landwirtschaftlichen Be-
triebe durch Pachteinnahmen und Grünpflege / Beweidung und werden nach Ende der Nutzungs-
dauer der Freiflächen-Photovoltaikanlage wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt und 
bleiben der Landwirtschaft somit langfristig erhalten.

Die Acker-, bzw. Grünlandzahlen liegen im Plangebiet zudem überwiegend im unteren mittleren 
Bereich (überwiegend > 35 - x 40). Die Herausnahme der kleinflächigen höherwertigen Bereiche 
(>(> 45 - x 50) würde sowohl die landwirtschaftliche Nutzung als auch eine wirtschaftliche Umset-
zung der PV-Freiflächenanlage einschränken, bzw. verhindern. 

Ertragsschwächere Böden sind nur sehr kleinflächig in der Gemeinde vorzufinden, weswegen auf 
mittlere Bodenqualitäten zurückgegriffen werden muss. Die Gemeinde Schrecksbach liegt voll-
ständig in einem Vorranggebiet für Landwirtschaft und die durchschnittliche Ackerzahl der Ge-
meinde liegt bei 45, ist also insgesamt als mittel- bis höherwertig einzustufen. Durch das Plange-
biet wird lediglich ein geringer Teil des großflächigen Vorranggebiets Landwirtschaft in Anspruch 
genommen, womit weitere Vorranggebiete weiterhin für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. 
Außerdem ist eine extensive Bewirtschaftung als Grünland unter den Modulen vorgesehen.

Die Abweichung von den Zielen des Regionalplans Nordhessen 2009 wurde gemäß § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz i.V.m. § 8 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) im Rahmen eines 
Zielabweichungsverfahrens beantragt und mit Bescheid vom 23.09.2024 zugelassen.

Die folgenden Auflagen wurden im Rahmen des Bescheides für das Bebauungsplanverfahren 
festgelegt und werden entsprechend umgesetzt, bzw. beachtet:

1.1. Für das nachfolgende Bauleitplanverfahren sind die naturschutzfachlichen und wasser-
rechtlichen Bestimmungen und Hinweise, die der Gemeinde Schrecksbach mit dieser 
Entscheidung zugeleitet werden, zu beachten.

2.2. Eine auch nur randliche Inanspruchnahme der angrenzenden Waldflächen i.S. des 
Hess. Waldgesetzes ist nicht zulässig.

3.3. Die naturschutzfachliche Kompensation hat vor allem innerhalb der Freiflächen-PVPV-An-
lage so zu erfolgen, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen beansprucht 
werden.
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Abbildung 4: Acker-/Grünlandzahlen © Zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation beim Hessischen Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation; unmaßstäblich; https://www.geoportal.hessen.de/search/; Plangebiet grob 
lila markiert durch Enviro-Plan 2026

3.3 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan Schrecksbach aus dem Jahr 1984 sieht für die bei-
den Teilflächen des Geltungsbereichs Flächen für die Landwirtschaft und ein Vorranggebiet für 
die Erholung vor. Das Vorranggebiet für Erholung wurde im Regionalplan nicht übernommen.

Photovoltaiknutzung ist nach den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans nicht 
vorgesehen. Der Flächennutzungsplan soll dahingehend im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes geändert werden, sodass der Bebau-
ungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt gilt.
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Abbildung 5: Flächennutzungs- und Landschaftsplan Schrecksbach aus dem Jahr 1984; unmaßstäblich; Plangebiet 
grob lila markiert durch Enviro-Plan 2026

3.4 Bebauungsplan

Für den Geltungsbereich und seine Umgebung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Be-
bauungspläne vorhanden.

Plangebiet
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4 BESTANDSANALYSE

4.1 Bestehende Nutzungen

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Grünland genutzt.

4.2 Angrenzende Nutzungen

An die westliche Teilfläche 1 grenzt im Osten ein befestigter Wirtschaftsweg an. An diese Seite 
sowie an die anderen Seiten des Plangebiets schließen sich Acker- bzw. Grünlandflächen an. 
Im Süden befindet sich angrenzend eine Waldfläche.

Entlang der östlichen TF 2 verläuft im Süden und Osten ein befestigter und im WeWesten ein Gras-
weg. Im Westen und Süden grenzen teilweise Gehölzstrukturen an die Wege an. Im Südosten 
befinden sich Gehölzstrukturen am Rande des Plangebietes. Darüber hinaus schließen sich 
Acker- und Grünlandflächen an.

4.3 Erschließung 

Die Erschließung der Flächen ist über die angrenzenden, befestigten Wirtschaftswege möglich. 

4.4 Gelände

Die Eignung einer Fläche für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist davon abhängig, dass 
sowohl die Ausrichtung des Geländes als auch die Verschattung durch Vegetationsstrukturen 
dem wirtschaftlichen Betrieb nicht entgegenstehen.

TF 1:

Die vorliegende Fläche steigt leicht von West nach Ost an und fällt nur in kleinen Bereichen leicht 
nach Süden ab. Zur Waldfläche im Süden wird ein ausreichender Abstand eingehalten, sodass 
eine Verschattung ausgeschlossen ist.

TF 2:

Die vorliegende Fläche steigt leicht von Nord nach Süd sowie von Ost nach West an.

Die Exposition der beiden Teilflächen eignet sich somit gut für die Projektierung.

4.5 Schutzgebiete und Schutzstatus

Internationale Schutzgebiete / IUCN
Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.).

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet

Schutzgebietskatego-
rie

Such-
raum

Name Schutzge-
biets-Nr.

Lage zum Plange-
biet

Nationalpark 2.000 m /
Biosphärenreservat 2.000 m /
VSG Vogelschutzgebiet 4.000 m Schwalmniederung 

bei Schwalmstadt
5121-401 Ca. 4 km nördlich

FFH Fauna-Flora-Habi-
tat

2.000 m /

FFH-Lebensraumtypen 500 m /
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Abbildung 6: Vogelschutzgebiet © Natureg Viewer 2024; unmaßstäblich; https://natureg.hessen.de/mapapps/re-
sources/apps/natureg/index.html?lang=de; Plangebiet grob rot markiert durch Enviro-Plan 2026

Weitere Schutzgebiete
Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt.

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr.

Lage zum Plange-
biet

Naturschutzgebiet 1.500 m /
Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Antrefftal 2634004 Ca. 1.500 m west-t-

lich
Auenverbund 
Schwalm

2634012 Ca. 1.300 m östlich

Naturpark 2.000 m /
Wasserschutzgebiet 1.000 m WSG TB Merz-

hausen, Wil-
lingshausen

634-105 Liegt innerhalb

Naturdenkmal 500 m /
Geschützter
Landschaftsbestandteil

500 m /

Nach § 30 BNatSchG oder
§ 15 LNatSchG gesetzlich
geschütztes Biotop

250 m /

Hinweise zu gesetzlich ge-
schützten Biotopen/

250 m }:_gXe LgX\a'
bruch 

5121K0006 Angrenzend an 
beide Teilflächen

Plangebiet

Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt
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Biotopkomplexen nordwestlich 
Ab_mUheZ{
}:UZeTUhaZf'
gewässer 
nordwestlich 
Ab_mUheZ{

5121B0922 Ca. 110 m östlich 
von TF 1 und ca. 
200 m nördlich von 
TF 2

Streuobst 
westlich Holz-
burg

5121B0258 Ca. 155 m nördlich 
von TF 2 und 
240 m östlich von 
TF 1

Abbildung 7: Landschaftsschutzgebiete © Natureg Viewer 2024; unmaßstäblich; https://natureg.hes-
sen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de; Plangebiet grob rot markiert durch Enviro-Plan 2026

Plangebiet

LSG Antrefftal

LSG Auenver-
bund Schwalm
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Abbildung 8: Wasserschutzgebiete © HLNUG 2024; unmaßstäblich; https://gruschu.hessen.de/mapapps/re-
sources/apps/gruschu/index.html?lang=de; Plangebiet grob rot markiert durch Enviro-Plan 2025

=Tf I_TaZXU\Xg _\XZg \a X\aX` Me\a^jTffXefV[hgmZXU\Xg }PL@ M; FXem[ThfXa& P\__\aZf[ThfXa{ 
Zone III A (festgesetzt). 

Plangebiet



1818
Gemeinde Schrecksbach z Obe[TUXaUXmbZXaXe ;XUThhaZfc_Ta }Lb_Te'
park Holzburg{ ;XZesaWhaZ mhe ;XgX\_\ZhaZ ZX`( t - :Uf( , ;Th@; haW 
§ 4 Abs. 2 BauGB

Abbildung 9: Hinweis zu gesetzlich geschützten Biotopen (lila) und Biotopkomplexen (pink) © Natureg Viewer 2024; 
unmaßstäblich; https://natureg.hessen.de/mapapps/resources/apps/natureg/index.html?lang=de; Plangebiet grob rot 
markiert durch Enviro-Plan 2026

Die Hinweise zu gesetzlich geschützten Biotopen und dem gesetzlich geschützten Biotopkomplex 
stellen keine aktuell geschützten Biotope/Biotopkomplexe dar, geben jedoch Hinweise auf Bio-
tope/Biotopkomplexe, die zu beachten sind. 

Die Einwirkungen des Plangebiets auf die genannten Schutzgebiete werden im Umweltbericht 
gegeprüft. Grundsätzlich werden durch PV-Freiflächenanlagen keine größeren Einwirkungen in den 
Boden und das Wasser erwartet. 

Andere nationale Schutzgebiete liegen nicht im Wirkungsbereich des Plangebiets.

5 PLANUNGSABSICHT (ZIELE)

5.1 Grundzüge der Planung

Um einen wirtschaftlichen Betrieb der geplanten PV-Anlage zu gewährleisten, ist eine Anlagen-
leistung von ca. 5,5,9 MWMWP geplant. Der gesamte, durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strom 
soll in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden (PPA).

Nach Nutzungsaufgabe erfolgt der vollständige Rückbau der Anlage. Danach können die Flächen 
wieder landwirtschaftlich genutzt bzw. als solche entwickelt werden.

Die Solarstromanlage besteht aus südausgerichteten Solarmodulen, der jeweiligen Modulunter-
konstruktion (Tische) sowie voraussichtlich zwei Batteriespeichern, Trafostation bzw. 

Abgrabungsge-
wässer nordwest-

lich Holzburg

Alter Steinbruch 
nordwestlich 
Holzburg

Streuobst

Plangebiet
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Wechselrichter mit hauptsächlich unterirdisch verlegten Kabeln. Für die Errichtung der Modulti-
sche werden Rammpfosten verwendet. Hinzu kommt ein geschlossener Zaun mit Bodenfreiheit 
(mindestens 20 cm zur Bodenunterkante), der das Plangebiet einfriedet. 

Es sind aktuell drei Zufahrten geplant.

Der Reihenabstand zwischen den Modultischen variiert je nach Topografie, beträgt jedoch mind. 
3,0,0 m. Die derzeit vorgesehenen Komponenten sind noch nicht abschließend festgelegt und kön-
nen im weiteren Verfahren noch angepasst werden.

5.2 Erschließung

Die Erschließung der Flächen ist über die angrenzenden, befestigten Wirtschaftswege vorgese-
hen. Alle Teilflächen sind über Wirtschaftswege an das überörtliche Straßennetz (K 114) und 
darüber an die L 3156 angebunden. Über die Ortslage des Ortsteils Holzburg und die L 3156 ist 
zudem in wenigen Minuten die B 254 im Osten erreichbar.

5.3 Entwässerung

Die Oberflächenentwässerung soll über eine breitflächige, dezentrale Versickerung erfolgen. Er-
laubnispflichtige Entwässerungsanlagen oder gesonderte Versickerungsbecken sind nicht vorge-
sehen.

5.4 Immissionsschutz

Der Betrieb der Photovoltaikanlage verläuft weitgehend emissionsfrei. Es kommt zu keinen er-
heblichen Lärm-, Staub- oder Geruchsbeeinträchtigungen. Der Baustellenverkehr und die Mon-
tagearbeiten beschränken sich ausschließlich auf die Bauphase, so dass dabei mögliche Lärm-
und Staubbelastungen nur temporär wirken. Eine Freisetzung von boden-, wasser- oder luftge-
fährdenden Schadstoffen ist ausgeschlossen. Die weiterhin stattfindende landwirtschaftliche Nut-
zung in der Umgebung der Fläche ist i.d.R. mit Staubentwicklungen in bestimmten Bewirtschaf-
tungsphasen verbunden. Einschränkungen für die PV-Freiflächenanlage sind damit aber nicht 
verbunden. 

Die PV-Anlage führt an diesem Standort zu keinen Beeinträchtigungen von Siedlungen durch 
Spiegel- bzw. Blendeffekte, da die Strahlungsenergie zum größten Teil absorbiert wird. Eine 
Rückstrahlung erfolgt in erster Linie nach oben. Vereinzelte Reflexionen können bei sehr niedri-
gen Sonnenständen (z.B. morgens und abends oder in den Wintermonaten) in westlicher und 
rfg_\V[Xe K\V[ghaZ ThYgeXgXa( GTV[ WXa :hfYs[ehaZXa WXe }A\ajX\fX mhe FXffhaZ& ;XhegX\_haZ 
haW F\aWXehaZ iba E\V[g\``\ff\baXa{ WXe ;haW)EqaWXe-Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz (LAI) vom 13.09.2012 sind bereits ab 100 m Abstand zu benachbarten Wohngebäuden 
keine durch die PV-Anlage verursachte Lichtimimmissionen zu erwarten. Reflexionen oder Blen-
dungen in Richtung der Ortslagen sowie Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund 
der topographischen Lage, der angrenzenden Baumstrukturen und der Entfernungen nicht zu 
erwarten. 

Mit Ausnahme von Wirtschaftswegen verlaufen keine Verkehrswege am Plangebiet entlang. Ein 
Blendgutachten wird nicht für erforderlich gehalten.

5.5 Naturschutz

Die Verwirklichung der Planung bedeutet Eingriffe in den Naturhaushalt. Hier sind vor allem Aus-
wirkungen des Vorhabens auf angrenzende Biotopstrukturen, die Vegetation im Allgemeinen so-
wie den Boden zu beachten.
Durch das Bauvorhaben können insbesondere während der Errichtung Beeinträchtigungen für 
einzelne Tiergruppen oder -arten hervorgerufen werden. Im Rahmen der Umweltprüfung wird 
untersucht, ob und in welchem Umfang Beeinträchtigungen, auch in Bezug auf das Landschafts-
bild, zu erwarten sind. Angaben hierzu liegen im Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
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i.V.m. § 4 BauGB vor. Das Ergebnis wird im Umweltbericht aufgeführt und darauf aufbauend 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder Kompensation ermittelt und beschrieben. Diese 
Maßnahmen werden in den Bebauungsplan aufgenommen und entsprechend festgesetzt.t.
Der Umweltbericht liegt zur Offenlage bei.

6 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen, auf denen die Solarmodule der Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden sol-
len, werden gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestim-
`haZ }I[bgbib_gT\^{ YXfgZXfXgmg( N` WXa ;Xge\XU WXe :a_TZXa ZXjq[e_X\fgXa zu können, sind ne-
ben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie auch Nebenanlagen und 
notwendige Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter, Trafo- und Übergabestationen, Batterie-
speicher, Anlagen zur Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien, Zufahrten oder War-
tungsflächen notwendig.

Da für die geplante Solaranlage ein Netzanschluss hergestellt wird, bietet sich eine Bündelung 
bzw. Kombination mit anderweitigen energetischen Nutzungen an, um diesen bereits als solchen 
geprägten Energiestandort voll ausschöpfen zu können (Synergieeffekte) sowie Eingriffe in die 
freie Landschaft zu vermeiden.

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) soll 
der Netzstabilisierung bzw. dem Netzausgleich dienen, da sowohl im Tages- als auch im Jahres-
verlauf Schwankungen in der Produktion erneuerbarer Energien auftreten. In Folge dieser wet-
terabhängigen Schwankungen entstehen temporär Überkapazitäten beziehungsweise Unterver-
sorgungen, die durch die BESS-Anlage ausgeglichen werden können. Durch den Ausgleich die-
ser Schwankungen trägt die BESS-Anlage zudem zur Preisstabilität (geringere Schwankungen, 
geringere Netzentgelte) bei. Da die Anlage zur Netz- und Preisstabilität beitragen soll und das 
Überangebot insbesondere in Zeiten mit einem hohen Erneuerbaren Energien-Anteil im Netz ent-
steht, trägt die BESS-Anlage auch ohne Bindung an eine ausgewählte Energieerzeugungsanlage
zur CO2-Reduktion bei. Ein Nachweis über die Herkunft der aus dem öffentlichen Stromnetz be-
zogenen Energie ist daher nicht zu erbringen, wodurch bürokratischer Mehraufwand vermieden 
wird.

Neben der BESS-Anlage im engeren Sinne sind auch die für den Betrieb notwendigen Nebenan-
lagen wie unter anderem Transformatoren oder Energiezentralen (Gebäude) ebenfalls zulässig. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die BESS-Anlage effizient betrieben werden kann.

Die BESS-Anlage soll sich flächenmäßig entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
der geplanten Solaranlage unterordnen. Dadurch können Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
`\a\`\Xeg jXeWXa haW W\X T__ZX`X\aX SjXV^UXfg\``haZ WXe LbaWXeUThY_qV[X Yse }I[bgbib_gT\^{ 
bleibt grundsätzlich gewahrt.

6.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der bauli-
chen Anlagen geregelt. Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzung ist er-
forderlich, da neben den durch die Pfosten versiegelten als auch die unversiegelten, lediglich 
durch die Solarmodule überstellten Flächen, bei der Berechnung der Grundflächenzahl mit ein-
bezogen werden.

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen, sowohl der Solarmodule als auch von Nebenanlagen, 
wird auf 4,0,0 m begrenzt. Gleichzeitig muss die Unterkante der Modulflächen einen Mindestab-
stand von 0,8 m zum darunter befindlichen Gelände aufweisen. Dadurch soll eine mögliche Ve-
getation unterhalb der Modultische sowie eine Durchlässigkeit für eine mögliche Beweidung 
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gewährleistet werden. Als Bezugspunkt für die Höhenentwicklung wird das anstehende Gelände 
herangezogen. Damit sich die Module nicht gegenseitig verschatten, sind zwischen den Reihen 
Abstände von jeweils 3,0,0 m einzuhalten. Gemessen wird jeweils rechtwinklig zu den auf den Bo-
den projizierten Modultischkanten.

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich insgesamt an der Belegungsplanung.

6.3 Überbaubare Grundstücksflächen

Die Grundstücksfläche soll für die Errichtung der Photovoltaikmodule bestmöglich ausnutzbar 
sein. Daher befindet sich die Baugrenze in einem Abstand von 5,0,0 m zur Geltungsbereichs-
grenze.

Zum Waldrand südlich des Plangebiets ist demgegenüber ein 30 m Abstand einzuhalten. Diese 
Festsetzungen dienen der Sicherheit.

Zur Optimierung der Ausnutzung der Flächen werden die erforderlichen Zaunanlagen und Er-
schließungswege auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen.

6.4 Auflösend bedingte Nutzung

Aufgrund der beschränkten Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage sowie den nach Flächennut-
zungsplan vorliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wird eine entsprechende Festsetzung 
zum Rückbau der Anlage nach Nutzungsaufgabe gem. § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB in den Be-
UThhaZfc_Ta ThYZXab``Xa( GTV[ WX` KsV^UTh j\eW T_f ?b_ZXahgmhaZ }?_qV[Xa Yse W\X ETaW'
j\egfV[TYg{ YXfgZXfXgmg& um die ursprüngliche landwirtschaftliche bzw. ackerbauliche Nutzung wie-
der aufnehmen zu können. Nach dem Rückbau der Anlage ist der Ausgangszustand der Fläche 
(landwirtschaftliche Nutzflächen) wiederherzustellen und etwaige Beeinträchtigungen (Wegebe-
festigungen, Verdichtungen, Versiegelungen) zu entfernen. 

6.5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft

Mit der Festsetzung zur Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der 
PVPV-Anlage (M1) wird u.a. sichergestellt, dass durch die bis zum Ende des Nutzungszeitraumes 
der Anlage temporäre Grünlandnutzung positive Effekte auf die Schutzgüter Boden und Wasser 
erreicht werden können. Nach Wegfall des Eingriffs in Natur und Landschaft wird die verbleibende 
Kompensationsmaßnahme wieder in die ursprüngliche Nutzung überführt. Durch das Verbot von 
Düngemitteln können Nährstoffeintragungen in den Boden vermieden werden.

Die Festsetzung der Vermeidung von Lichtimmissionen dient der Vermeidung von erheblichen 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, dem Schutz der Insekten sowie artenschutzrecht-
lichen Tatbeständen.

Durch wasserdurchlässige Beläge können Bodenfunktionen weitestgehend erhalten bleiben.

6.6 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Der Erhalt der Gehölzstrukturen, die randlich im Geltungsbereich liegen, wird durch die Festset-
zung M2 sichergestellt. Auf diese Weise wird eine Beeinträchtigung von höherwertigen Bioto-
pen verhindert.

7 BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

Zur Abgrenzung der Freiflächen-Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitter-
zaun mit Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein 
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Mindestabstand von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten, um das unge-
hinderte Passieren von Kleintieren zu ermöglichen. 

8 STÄDTEBAULICHE KENNDATEN

Flächentyp Flächengröße
Sonstiges Sondergebiet ca. 5,9 haha

davon westliche Teilfläche ca. 4,7 haha
davon östliche Teilfläche ca. 1,2 ha

Insgesamt ca. 5,9 ha

ErErstellt: Nadine Müller-Samet
Odernheim am Glan, 16.01.2026
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RECHTSGRUNDLAGEN

Der Bebauungsplan stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen, in der hier angegebenen Fas-
sung:

1.1. Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Beschluss vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 348)

2.2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-
BauNVO) neugefasst durch Beschluss vom 21. November 2017, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

3.3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
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3
Gemeinde Schrecksbach – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark 
Holzburg“

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN

Innerhalb des Sondergebiets "Photovoltaik" sind gem. § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 
BauGB, nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines 
neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.

Die folgenden planungsrechtlichenen Festsetzungen nach § 9 BauGB und bauordnungsrechtlichen
bzw. gestalterischen Festsetzungen nach § 91 HBO sind verbindlich umzusetzen.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO)

Allgemeine Zweckbestimmung

Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaik“ festgesetzt.

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere: 

& Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Modultische),

& zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafo- und Übergabestatio-
nen, Batteriespeicher, Anlagen zur Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff aus 
erneuerbaren Energien, etc.),

& Einfriedungen,

& sowie Zufahrten und Wartungsflächen.

Außerdem zulässig sind Anlagen zur Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie (BESS) 
mitsamt den notwendigen Nebenanlagen. Die BESS-Anlage kann die elektrische Energie unab-
hängig von der Photovoltaikanlage aus dem öffentlichen Stromnetz und damit von externen Ener-
gieerzeugungsanlagen beziehen. Die BESS-Anlagen sollen der Netzstabilisierung bzw. dem 
Netzausgleich dienen und sich gegenüber der Photovoltaiknutzung flächenmäßig unterordnen.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO)

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 4,0 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Modulunterkannte muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum Bo-
den aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände.

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche.

Zwischen den Modulreihen ist ein Abstand von jeweils 3,0,0 m einzuhalten. Gemessen wird jeweils 
rechtwinklig zu den auf den Boden projizierten Modultischkanten.

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. 
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Auflösend bedingte Nutzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 und S. 2 BauGB)

Die gemäß § 11 BauNVO festgesetzte Nutzung mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ ist bis 
zur Aufgabe der zulässigen Nutzung bis zum vollständigen Rückbau der baulichen Anlagen zu-
lässig. Das Vorhaben ist nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen. Bo-
denversiegelungen sind zu beseitigen. Die Baugenehmigungsbehörde soll die Einhaltung der 
Rückbauverpflichtung sicherstellen.

Als Folgenutzung werden für den gesamten Geltungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft“ 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt.

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

M1 - Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-Anlage

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu erhalten und dauerhaft 
während des Anlagenbetriebs durch Mahd/Mulchmahd und/oder Beweidung (bspw. mittels 
Schafe; ganzjährig oder teilweise) extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punktför-
migen Versiegelungen durch die Rammpfosten oder Fundamente der Modultische, notwendige 
Trafostationen bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgese-
hene Bereiche. Für die Nachsaat im Zuge der Umwandlung von intensivem zu extensivem Grün-
land ist gemäß § 40 BNatSchG autochthones Saatgut des Ursprungsgebiets 21 „Hessisches 
Bergland“ zu verwenden. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist 
nicht zulässig. 

V1V1 - Minimierung der Versiegelung 

Für die Gründung der Modultische sind Rammpfosten zu verwenden. Sollte der Untergrund dies 
nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvarianten ausgewichen 
werden. 

Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Schotterstraßen mit wasserdurchläs-
sigem Belag herzustellen.

V2 - Vermeidung von Lichtimmissionen

Während des Anlagenbetriebs wird eine Beleuchtung auf der Fläche ausgeschlossen. Eine Au-
ßenbeleuchtung der Solaranlage ist ausschließlich während der Bauphase mit insektenfreundli-
chen Leuchtmitteln (max. 3000 K) zulässig. Im Zuge der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass 
diffuse Lichtemissionen in die umgebenden Gehölzbestände vermieden werden. 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

M2 - Erhalt der randlichen Gehölze

Die Gehölze, die randlich teilweise innerhalb des Geltungsbereichs liegen, sind zu erhalten.
Rückschnitte zur betrieblichen Sicherheit der Photovoltaikanlage und zur Sicherstellung ausrei-
chender Grenzabstände sind zulässig.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 9191 HBO)

Einfriedungen

V4V4 - Gestaltung der Einfriedungen

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendraht- oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 

HINWEISE

Schutzgut Tiere

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, durch Auflage zur Baugenehmigung die Durchführung 
folgender Maßnahmen V3, V5, V7 und V1111 sicherzustellen:

V3 - Vermeidungsmaßnahme Amphibien

Während der Eiablagephase der Geburtshelferkröte (Mitte/Ende April bis Ende August) und damit 
einhergehender Möglichkeit der Durchwanderung des Plangebiets, ist das Errichten eines Am-
phibienschutzzauns als Maßnahme umzusetzen, sofern die Bautätigkeiten auch während der 
Nacht und Dämmerung ausgeführt werden sollten. Ob es einen Zaun geben und wo der genaue 
Verlauf des Zauns sein wird, wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung (UBB) festgelegt und 
ggf. an örtliche Gegebenheiten angepasst. Finden die Bauarbeiten nur tagsüber statt, kann auf 
die Maßnahme verzichtet werden.

V5 - Vermeidungsmaßnahme Vögel

Im Falle von Bauarbeiten während der Brutphasen der planungsrelevanten Arten Goldammer 
(April bis Juni) und Kernbeißer (Mitte April bis Anfang August) ist eine Bauverbotszone mit einem 
Radius von 15 m (Goldammer) und 25 m (Kernbeißer) um die jeweiligen Reviere einzurichten. 

Im Falle eines Baubeginns innerhalb der Brutzeit oder der Fortführung von Baumaßnahmen nach 
längerer Pause (> 1 Woche) in diesem Zeitraum, ist im Vorfeld eine Baufeldkontrolle umzusetzen:
Die Eingriffsfläche zzgl. einem 15 bzw. 25 m-Radius entsprechend dem artspezifischen Störra-
dius von Goldammer und Kernbeißer ist unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch eine ornitho-
logisch versierte Fachkraft auf Anzeichen einer Brut zu kontrollieren.

V11 - Quartierkontrolle (Einwegverschluss) zum Schutz von Fledermäusen Tiere

Sollen bei der Umsetzung des Vorhabens die Baumaßnahmen ausschließlich in den Monaten 
April/Mai und/oder August/September (und damit außerhalb der Wochenstubenzeit und außer-
halb der Winterruhe von Fledermäusen) stattfinden, sind keine Beeinträchtigungen für Fleder-
mäuse zu erwarten. 

Andernfalls (bei Bauarbeiten außerhalb des genannten Zeitraums) sind alle Bäume/Gehölze im 
Vorhabenbereich, auch wenn sie erhalten bleiben, vor Baubeginn (bestenfalls im unbelaubtem 
Zustand) auf Spalten und Höhlen zu kontrollieren, um festzustellen, ob sie Quartierpotenzial bie-
ten.

Weisen die Bäume/Gehölze Winterquartierpotenzial auf, sind die Quartiere – außerhalb der Wo-
chenstubenzeit (Juni/Juli) und vor Beginn der Winterruhe (bis spätestens Mitte Oktober) – fach-
gerecht zu verschließen (Einwegverschluss). 
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Schutzgut Boden

V7V7 - Maßnahmen zum Bodenschutz während der Bauphase

Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV, 
EBV). Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberboden-
bearbeitung, die ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie die Bodenverwertung bzw. -entsor-
gung zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731). 

Zudem sind die allgemeinen Pflichten zur Gefahrenabwehr nach § 4 BBodSchG, die allgemeinen 
Vorsorgepflichten nach § 7 BBodSchG und die Mitwirkungspflichten nach § 4 HAltBodSchG zu 
beachten.

Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen 
nicht außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt, gelagert 
oder abgelagert werden, sofern diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten geschützt werden 
und deren Nutzung zwingend erforderlich ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, Vege-
tation etc. sind fachgerecht zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Alle 
beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen. 

Bodenarbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach Niederschlägen die Gefahr von Bo-
denverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). 

Sollten dennoch Bodenverdichtungen hervorgerufen werden, so sind diese spätestens zum Ab-
schluss der Bauarbeiten fachgerecht durch (Tiefen-) Lockerung wieder zu beseitigen. Dies sollte 
alle nicht bebauten oder befestigten Grundstücksflächen, innerhalb und außerhalb der Projektflä-
che, umfassen. 

Des Weiteren dürfen keine Bodenvertiefungen, die als Habitat von Amphibien genutzt werden 
könnten, durch die Bautätigkeiten im Plangebiet entstehen und verbleiben. Gegebenenfalls ent-
standene Vertiefungen sind mit Ende eines jeden Bautags durch plangebietseigenen Boden zu 
verfüllen.

V9 - Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme

Die Flächeninanspruchnahme ist so zu begrenzen, dass ein zusätzlicher Flächenverbrauch, der 
über den eigentlichen Vorhabenbereich bzw. die vorgesehenen Baufelder hinausgeht, vermieden 
wird.

Altlasten

Sollten bei den Bauarbeiten sich farbliche und geruchliche Auffälligkeiten ergeben, sind die Bau-
arbeiten unverzüglich einzustellen und das Dez. 31.1 des RP Kassel „Grundwasserschutz, Was-
serversorgung, Altlasten, Bodenschutz“ zu informieren.

Schutzgut Pflanzen

V8 - Maßnahmen zum Pflanzenschutz

Rückschnittarbeiten an oberirdischen Pflanzenteilen oder Wurzeln sind nach Vorgaben der aktu-
ell gültigen ZTV–Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege) bzw. nach den derzeit allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

Für Pflanzarbeiten ist für Transport, Lagerung und Pflanzung die DIN 18916 (Pflanzen und Pflanz-
arbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten.

Für die Herstellung, Ansaat und Pflege von Rasen und Ansaaten ist die DIN 18917 (Rasen und 
Saatarbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten.
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Zu erhaltende Gehölze, Pflanzenbestände und angrenzende Vegetationsflächen sind nach DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) 
bzw. RAS-LP4 zu schützen.

Schutzgut Wasser 

V6V6 - Grundwasserschutz

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Module ist vollständig auf den Einsatz von wasser-
gefährdenden Substanzen zu verzichten.

Die Vorgaben der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV)“ sind zu beachten und einzuhalten.

Behandlung Oberflächenwasser
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Die breitflächige Versickerung von nicht 
gesammeltem Niederschlagswasser, z.B. dem in Fallrohren gesammelten Dachwasser, ist was-
serrechtlich zu beantragen, unabhängig davon, ob eine oberirdische Versickerung (z.B. in Mul-
den) oder unterirdische Versickerung (z.B. Rigolen) geplant wird.

Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtungen sind 
so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrs-
flächen nicht entstehen können.

Trinkwasserschutz

Die entsprechenden Verbotstatbestände aus der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten 
(StAnz. Nr. 19/1986, S. 1028).

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

V10 - Beachtung des Denkmalschutzgesetzes bei archäologischen Funden 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-
bungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese 
sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unveränder-
tem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 
Abs. 3 HDSchG).

Umweltbaubegleitung

Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten.

Erstellt: Nadine Müller-Samet am 16.01.2026
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1 EINLEITUNG

Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) müssen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
rücksichtigt werden. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (§ 1 Abs. 6 und 
§ 2 Abs. 4 BauGB).

Die Ergebnisse dieser Prüfung, insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, sind in dem vorliegenden Umwelt-
bericht dargestellt. Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage des § 2 
Abs. 4 Anlage 1 BauGB und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen und Vorgaben des UVPG (Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung).

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a des BauGB) und beinhaltet die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) sowie die Ab-
arbeitung der Eingriffsregelung und eine detaillierte Maßnahmenkonzeption. 

1.1 Anlass und Ziel der Planung

Auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 (EEG), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert wurde, beabsichtigt die BRP Buß Re-
generative Projekte GmbH im Zuge der Energiewende in der Gemeinde Schrecksbach, Ortsteil 
Holzburg, im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) zu 
errichten. Dadurch soll ein Beitrag zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom und zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes geleistet werden.

Da das Plangebiet gemäß dem Regionalplan Nordhessen innerhalb eines Vorranggebietes für 
Landwirtschaft liegt und somit von den Zielen des Regionalplans abweicht, wurde ein Zielabwei-
chungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 8 Hessisches Landespla-
nungsgesetz (HLPG) durchgeführt. Mit Bescheid vom 23.09.2024 wurde die am 03.08.2024 be-
antragte Abweichung vom Regionalplan Nordhessen 2009 zugelassen.

Die folgenden Auflagen wurden im Rahmen des Bescheides für das Bebauungsplanverfahren 
festgelegt und werden entsprechend umgesetzt, bzw. beachtet:

1. Für das nachfolgende Bauleitplanverfahren sind die naturschutzfachlichen und wasser-
rechtlichen Bestimmungen und Hinweise, die der Gemeinde Schrecksbach mit dieser Ent-
scheidung zugeleitet werden, zu beachten.

2. Eine auch nur randliche Inanspruchnahme der angrenzenden Waldflächen i.S. des 
Hess. Waldgesetzes ist nicht zulässig.

3. Die naturschutzfachliche Kompensation hat vor allem innerhalb der Freiflächen-PVPV-An-
lage so zu erfolgen, dass keine weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen beansprucht 
werden.

1.2 Standort und Abgrenzung des Plangebietes

Der Geltungsbereich der geplanten Bebauung (von nun an Plangebiet genannt) befindet sich auf 
der Gemarkung Holzburg, ca. 320 m westlich des Ortsteils Holzburg und etwa 2,5 km südwestlich 
des Siedlungskörpers von Schrecksbach. Das Plangebiet gliedert sich in zwei Teilflächen (TF) 
und umfasst insgesamt ca. 5,9 ha. Davon entfallen ca. 4,7 ha auf die westliche TF 1 und ca. 1,2 
ha auf die östliche TF 2 (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Die beiden Flächen des Plangebiets liegen in unmittelbarer Nähe zueinander und werden durch 
einen Wirtschaftsweg und eine Gehölzstruktur voneinander getrennt. 

Die vorgesehenen Flächen werden landwirtschaftlich als Grünland genutzt und südlich und west-
lich durch Waldflächen abgeschirmt. 
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (Plangebiets) im regionalen Überblick

Abbildung 2: Geltungsbereich (Plangebiet) und das direkte Umfeld im Luftbild

Plangebiet

Plangebiet
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1.3 Inhalte des Bebauungsplans

1.3.1 Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation (Standort)

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan Schrecksbach aus dem Jahr 1984 sieht für die bei-
den Teilflächen des Plangebiets Flächen für die Landwirtschaft und ein Vorranggebiet für die 
Erholung vor (siehe Abbildung 3). Das Vorranggebiet für Erholung wird im Regionalplan nicht 
dargestellt.

Eine Photovoltaiknutzung ist nach den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans 
nicht vorgesehen. Der Flächennutzungsplan soll dahingehend im Parallelverfahren nach § 8 Abs.
3 BauGB im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes geändert werden, sodass der Bebau-
ungsplan als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt geltlten kann.

Für das Plangebiet und seine Umgebung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bebauungs-
pläne vorhanden.

Abbildung 3: Flächennutzungs- und Landschaftsplan Schrecksbach aus dem Jahr 1984; unmaßstäblich; 
Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

1.3.2 Beschreibung der geplanten Festsetzungen

Im Folgenden werden die wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes kurz benannt. Eine 
ausführliche Wiedergabe ist der Planzeichnung bzw. den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zu entnehmen. 

Art der baulichen Nutzung 

D^fw{ z // >[l, 0 ?ZnKSL pbk] ^bg lhglmb`^l Phg]^k`^[b^m fbm ]^k Wp^\d[^lmbffng` �Mah+
mhohemZbd� _^lm`^l^msm,

Plangebiet
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Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 4,0 
m als Höchstmaß festgesetzt. Die Modulunterkante muss einen Mindestabstand von 0,8 m zum 
Boden aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände.

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeter Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche.

Zwischen den Modulreihen ist ein Abstand von jeweils 3,0 m einzuhalten. Gemessen wird jeweils 
rechtwinklig zu den auf den Boden projizierten Modultischkanten.

Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
m^l �MahmhohemZbd� bg S^k[bg]ng` fbm ]^k ]Zkbg _^lm`^l^msm^g ?Zn`k^gs^, Rfswngng`^g ng] ghm+
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. 

Auflösend bedingte Nutzung 

Ab^ `^fw{ z // ?ZnKSL _^lm`^l^msm^ Knmsng` fbm ]^k Wp^\d[^lmbffng` �MahmhohemZbd� blm [bl 
zur Aufgabe der zulässigen Nutzung bis zum vollständigen Rückbau der baulichen Anlagen zu-
lässig. Das Vorhaben ist nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen. Bo-
denversiegelungen sind zu beseitigen. 

>el Che`^gnmsng` p^k]^g _yk ]^g `^lZfm^g D^emng`l[^k^b\a �Cew\a^g _yk ]b^ IZg]pbkml\aZ_m� 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt.

Sonstige umweltrelevante Festsetzungen

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu erhalten und dauerhaft 
während des Anlagenbetriebs durch Mahd/Mulchmahd und/oder Beweidung (bspw. mittels 
Schafe; ganzjährig oder teilweise) extensiv zu pflegen. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzen-
schutzmitteln ist nicht zulässig.

Die Gehölze, die randlich teilweise innerhalb des Plangebiets liegen, werden zum Erhalt festge-
setzt.

Während des Anlagenbetriebs wird eine Beleuchtung auf der Fläche ausgeschlossen. Eine Au-
ßenbeleuchtung der Solaranlage ist ausschließlich während der Bauphase mit insektenfreundli-
chen Leuchtmitteln (max. 3000 K) zulässig. Im Zuge der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass 
diffuse Lichtimimmissionen in die umgebenden Gehölzbestände vermieden werden.

Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Schotterstraßen mit wasserdurchläs-
sigem Belag herzustellen.

Einfriedungen müssen für Kleintiere durchlässig bleiben, wofür ein Mindestabstand von 20 cm 
zwischen Zaununterkante und Boden einzuhalten ist.

1.3.3 Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden 

Durch die Aufstellung des Bauleitplans sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer 
festaufgeständerten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca. 5,9 ha mit einer 
Leistung von etwa 5,5,9 MWMWP geschaffen werden.

Vollversiegelungen sind in geringem Umfang für Trafostationen und die Modultischfundamente 
erforderlich. Darüber hinaus sind Verkabelungen zwischen den Modulen und Wechselrichtern, 
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eine Unterverteilung zu den Trafostationen und ein Netzanschlusskabel zur Anbindung an den 
Netzverknüpfungspunkt erforderlich. 

Die verkehrliche Erschließung soll über die angrenzenden, befestigten Wirtschaftswege erfolgen. 
Alle Teilflächen sind über Wirtschaftswege an das überörtliche Straßennetz (Kreisstraße K 114) 
und darüber an die Landesstraße L 3156 angebunden. Über die Ortslage des Ortsteils Holzburg 
und die L 3156 ist zudem in wenigen Minuten die Bundesstraße B 254 im Osten erreichbar. 

Innerhalb des Plangebiets werden Zuwegungen zu den Trafostationen erforderlich. Die Zuwe-
gungen sind gemäß den Festsetzungen möglichst als Graswege, höchstens aber als Schotter-
straßen mit wasserdurchlässigen Belägen (Teilversiegelung) herzustellen. 

Weitere Erschließungen (z. B. Wasser und Abwasser) sind nicht notwendig. 

1.4 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen

Während des Baus der geplanten PV-Anlage fallen vor allem Staub- und Lärmemissionen an und 
es kann zu Erschütterungen bei der Rammung der Fundamentpfosten kommen. Anlagebedingt 
kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu Lichtemissionen durch Spiegelung und Lichtreflexio-
nen an den Moduloberflächen kommen. Eine optische Wirkung durch Reflexblendungen ist je-
doch nur bei tiefem Sonnenstand (morgens und abends) westlich und östlich der Anlage sowie 
in sehr geringer Distanz zur Anlage (wenige dm) zu erwarten. Während des Betriebs der PV-
Anlage beschränken sich die Emissionen auf zu vernachlässigende elektromagnetische Strah-
lungen im direkten Umfeld der Anlage. Im Regelfall werden Solarparks während der Betriebs-
phase nicht großflächig beleuchtet. Im direkten Umfeld der Wechselrichter und Trafostationen 
(bis in wenige Meter Entfernung) können elektrische und magnetische Strahlungen entstehen. 
Die maßgeblichen Grenzwerte der BImSchV werden dabei jedoch in jedem Fall deutlich unter-
schritten (ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN 2007). 

1.5 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung sowie 
sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

In der Regel fallen bei PV-Anlagen betriebs- und anlagebedingt keine Abwässer an. Lediglich bei 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten können ggf. wassergefährdende Stoffe in die Umwelt gelan-
gen, was durch entsprechende Vorgaben vermieden werden kann. Insgesamt ist der Wartungs-
und Reinigungsbedarf von PV-Anlagen sehr gering. Die während der Bauphase anfallenden Ab-
fälle werden gesammelt und der sachgerechten Verwertung zugeführt. 

Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Bodenschicht.

1.6 Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie

Durch das geplante Vorhaben soll lokal und nachhaltig regenerative Energie erzeugt werden. Der 
Bebauungsplan trägt damit zur Erreichung der Umweltziele der Europäischen Union und des 
Landes durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei. 

1.7 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen

Es liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Informationen zu weiteren geplanten Vorhaben 
in der näheren Umgebung des Plangebiets vor, mit denen es zu Kumulationswirkungen kommen 
könnte.
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Das geplante Vorhaben wird aufgrund der geplanten Extensivierung der Grünlandnutzung zu ei-
ner gegenüber des derzeitigen Umweltzustands reduzierten Intensität der Flächenbewirtschaf-
tung führen.

1.8 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 
Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen)

Besondere Risiken aufgrund von Unfällen oder Katastrophen sind für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch das Vorhaben nicht zu erwarten.

Mögliche Unfälle sind in Form von Brandereignissen denkbar. Hierfür können bei Bedarf entspre-
chende Brandschutzkonzepte erstellt werden, die das Risiko für potenzielle, nachteilige Auswir-
kungen auf den Menschen, Kulturgüter sowie die Umwelt minimieren können.

1.9 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksich-
tigt wurden

1.9.1 Fachgesetze

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formuliert, 
die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Auf-
grund des Umfangs werden die einschlägigen Fachgesetze in Anhang 1 tabellarisch für jedes 
Schutzgut aufgeführt. 

1.9.2 Fachplanungen

Landesentwicklungsplan

Gemäß der Planzeichnung des LEP Hessen 2000 liegt das Plangebiet innerhalb eines agrari-
schen Vorzugsraums sowie eines ökologischen Verbundraums (siehe Abbildung 4). 

Abbildung 4: Darstellung des Plangebiets im Landesentwicklungsplan Hessen 2000; Plangebiet grob rot 
markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

Plangebiet
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Regionalplplan (RP)

Bei der Umweltprüfung werden die raumordnerischen Darstellungen des Regionalplan Nordhes-
sen NOH 2009 betrachtet und die Vereinbarkeit der Planung mit dessen Zielen und Grundsätzen 
geprüft. Dieser greift die Vorgaben des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen auf und konkre-
tisiert sie auf regionaler Ebene. Der Regionalplan soll aktuell neu aufgestellt werden. Es liegt eine 
Teilfortschreibung aus dem Jahr 2017 vor, welche das Kapitel 5.2 Energie im Regionalplan Nord-
hessen 2009 neu erfasst. 

Nach den Darstellungen im aktuell rechtsgültigen Regionalplan aus dem Jahr 2009 (mit Teilfort-
schreibung 2017) liegt das Plangebiet innerhalb eines Vorranggebiets Landwirtschaft (Z). Damit 
weicht es von den Zielen des Regionalplans ab, weshalb ein Zielabweichungsverfahren durch-
geführt und mit Bescheid vom 23.09.2024 genehmigt wurde. Näheres dazu kann in der Begrün-
dung eingesehen werden.

Im direkten Umfeld befinden sich weitere Vorranggebiete für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
�Siedlung Bestand�. Außerdem grenzt südöstlich ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunk-
tionen (G) an (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Darstellung des Plangebiets im Regionalplan Hessen 2009; Plangebiet grob rot markiert durch 
ENVIRO-PLAN 2025

Landschaftsrahmenplan

Gemäß der Bestandskarte des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 liegen die beiden 
Teilflächen des Plangebiets (siehe Abbildung 6) in einem unbewaldeten Bereich geringer Struk-
turvielfalt (RP Kassel 2001).

Plangebiet
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Abbildung 6: Bestandskarte des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 (RP KASSEL 2001); Plange-
biet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

Laut der Entwicklungskarte des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 (siehe Abbildung 7), 
befinden sich die beiden Teilflächen des Plangebiets in keiner ausgewiesenen Entwicklungsflä-
che (RP Kassel 2001).

Abbildung 7: Entwicklungskarte Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 (RPRP KASSEL 2001); Plangebiet 
grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

Landschaftsplan

Der rechtskräftige Landschaftsplan ist im Flächennutzungsplan Schrecksbach aus dem Jahr 
1984 integriert und wird in Kapitel 1.3.1 näher erläutert.

Plangebiet

Plangebiet
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Wildwegeplan

Laut der Darstellung des Wildkatzen-Wegeplans Hessen kann angenommen werden, dass sich 
ein Wildkatzenkorridor im Bereich des Plangebiets befindet. Gemäß des Plans würde der Wild-
katzenkorridor nicht direkt im Kernbereich liegen (BUND 2007).

Biotopverbund

Innerhalb des Plangebiets liegt kein gesetzlich geschütztes Biotop oder gesetzlich geschützter 
Biotopkomplex vor (HLNUG 2025b). Zwischen den beiden Teilflächen des Plangebiets befindet 
sich der ?bhmhidhfie^q �>em^k Pm^bg[kn\a ghk]p^lmeb\a Ehes[nk`�, welcher mit einem Hinweis auf 
einen gesetzlichen Schutzstatus versehen wurde. Mittig in diesem Biotopkomplex liegt der Hin-
weis auf ein gesetzlich geschütztes Biotop �>[`kZ[ng`l`^pwll^k ghk]p^lmeb\a Ehes[nk`� vor.
Einenen weiteren Hinweis auf ein gesetzlich geschütztes Biotop �Streuobst westlich Holzburg� gibt 
eses etwas nördlich der östlichen Teilfläche (siehe Abbildung 1111).

Da in die Bereiche der bestehenden Biotope nicht eingegriffen wird, können erhebliche Auswir-
kungen auf die Ziele des Biotopschutzes/-verbunds ausgeschlossen werden.

1.9.3 Internationale Schutzgebiete / IUCN

Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen Wir-
kungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, in 
denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (inin Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.).

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr.

Lage zum 
Plangebiet

Nationalpark 2.000 m /

Biosphärenreservat 2.000 m /

VSG Vogelschutzgebiet 4.000 m Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt

5121-401 Ca. 4 km nord-
westlich

FFH Fauna-Flora-Habitat 2.000 m /

FFH-Lebensraumtypen 500 m /

Abbildung 8 s^b`m ]Zl Sh`^el\anms`^[b^m �P\apZefgb^]^kng` [^b P\apZeflmZ]m�, welches sich 
etwa 4 km nordwestlich des Plangebiets befindet.
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Abbildung 8: Vogelschutzgebiet (HLNUG 2025b); Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

1.9.4 Weitere Schutzgebiete

Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt.

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr.

Lage zum Plange-
biet

Naturschutzgebiet 1.500 m /

Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Antrefftal 2634004 Ca. 1,5 km wewest-t-
lich

Auenverbund 
Schwalm

2634012 Ca. 1,3 km östlich

Naturpark 2.000 m /

Wasserschutzgebiet 1.000 m WSG TB Merzhausen, 
Willingshausen, Zone 
IIIA

634-105 Liegt innerhalb

Naturdenkmal 500 m /

Geschützter Landschafts-
bestandteil

500 m /

Nach § 30 BNatSchG oder 
§ 13 HAGBNatSchG ge-
setzlich geschützte Bio-
tope

250 m /

Hinweise zu gesetzlich ge-
schützten Biotopen/

250 m �>em^k Pm^bg[kn\a ghk]+
p^lmeb\a Ehes[nk`�

5121K0006 Angrenzend an 
beide Teilflächen

Plangebiet

SPD �Schwalmniederung 
bei Schwalmstadt�
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Biotopkomplexen �>[`kZ[ng`l`^pwll^k 
ghk]p^lmeb\a Ehes[nk`�

5121B0922 Ca. 110 m östlich 
von TF 1 und ca. 
200 m nördlich 
von TF 2

Streuobst westlich 
Holzburg

5121B0258 Ca. 155 m nörd-
lich von TF 2 und 
240 m östlich von 
TF 1

In der folgenden Abbildung 9 sind die Landschaftsschutzgebiete �Antrefftal� und �Auenverbund 
Schwalm� abgebildet.

Abbildung 9: Landschaftsschutzgebiete (HLNUG 2025b); Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 

2025

Plangebiet

LSG Antrefftal

LSG Auenver-
bund Schwalm
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Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III A (festgesetzt) des Trinkwasserschutzgebiets �TPD 
Q? J^ksaZnl^g* Tbeebg`laZnl^g� 'siehe Abbildung 1010).).

Abbildung 1010: Wasserschutzgebiete (HLNUG 2022a); Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN

2025

Abbildung 1111 zeigt Hinweise zu gesetzlich geschützten Biotopen in der Umgebung des Plange-
biets.

Abbildung 1111: Hinweis zu gesetzlich geschützten Biotopen (lila) und Biotopkomplexen (pink) (HLNUG
2025b); Plangebiet grob rot markiert durch ENVIRO-PLAN 2025

Die Hinweise zu gesetzlich geschützten Biotopen stellen keine aktuell geschützten Biotope dar, 
geben jedoch Hinweise auf Biotope, die zu beachten sind. 

Die Einwirkungen des Plangebiets auf die genannten Schutzgebiete werden im Rahmen von Ka-
pitel 3.7 geprüft. 

Plangebiet

Abgrabungsge-
wässer nordwest-

lich Holzburg

Alter Steinbruch 
nordwestlich 
Holzburg

Streuobst
westlich Holz-

burg

Plangebiet
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BA-
SISSZENARIO)

2.1 Naturschutz und Landschaftspflege

2.1.1 Fläche

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 5,9 ha auf und liegt auf etwa 330 m über NN. Beide 
Teilflächen weisen ein weitestgehend ebenes Höhenprofil mit lediglich wenigen Metern Versatz 
auf. Derzeit werden beide Teilflächen landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Dabei wird die 
westliche Teilfläche als intensive Wiese und die östliche Teilfläche als Frischwiese mäßiger Nut-
zungsintensität bewirtschaftet. Versiegelungen der Fläche liegen im derzeitigen Zustand nicht 
vor. 

An die westliche Teilfläche 1 grenzt im Osten ein befestigter Wirtschaftsweg anan. An diese Seite 
sowie anan die anderen Seiten des Plangebiets schließen sich Acker- bzw. Grünlandflächen an. Im 
Süden befindet sich angrenzend eine Waldfläche.

Entlang der östlichen TF 2 verläuft im Süden und Osten ein befestigter und im WeWesten ein Gras-
weg. Im Westen und Süden grenzen teilweise Gehölzstrukturen an die Wege anan. Im Südosten 
befinden sich Gehölzstrukturen am Rande des Plangebietes. Darüber hinaus schließen sich 
Acker- und Grünlandflächen an.

Die Erschließung der Flächen ist über die angrenzenden, befestigten Wirtschaftswege möglich. 

2.1.2 Boden

Gemäß den Bodenflächendaten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie (HLNUG 2025a) befindet sich das Plangebiet innerhalb der drei ?h]^g^bga^bm^g �MZkZ+
braunerden, örtl. Pseudogley-MZkZ[kZng^k]^g Znl Ixlle^af* Ixll�* �Ml^n]h`e^r-Braunerden, 
Pseudogley-Parabraunerden, Pseudogleye aus vorwiegend Lösslehm mit Gesteinsbeimengun-
`^g� ng] �?kZng^k]^g* OZgd^k-Braunerden, Regosol-Braunerden aus Gabbro, Diorit, Amphibolit, 
J^eZiark* ?ZlZem�, 

Ab^ sp^b ?h]^gaZnim`knii^g* bg ]^g^g ]Zl MeZg`^[b^m eb^`m* lbg]8 �?x]^g Znl lheb_enb]Ze^g P^]b-
f^gm^g�* ]b^ Zn_ ]^k `^lZfm^g xlmeb\a^g ng] ]^f Dkh{m^be ]^k p^lmeb\a^g Q^be_ew\a^ ohkdhff^g 
ng] �?x]^g Znl dheenobZe^g P^]bf^gm^g�* ]b^ westlich in einem kleinen Bereich auf der westlichen 
Teilfläche vorliegen. Für das Plangebiet werden zwei Bodenarten angegeben: In der westlichen 
Hälfte und damit dem Großteil des Plangebiets sowie im südlichen Bereich der östlichen Fläche 
liegt die Bodenart Lehm (L, L/S, L/Sl, L/Mo, LMo) vor. In dem östlich liegenden Bereich herrscht 
ansonsten die Bodenart sandiger Lehm (sL, sL/S) vor (siehe Abbildung 1212) (HLNUG 2025a).

Die Acker- bzw. Grünlandzahlen im Plangebiet liegen mit Werten von 3030 bis 4545 im unteren mitt-
leren Bereich. Vereinzelt liegen kleinere Bereich mit Werten zwischen 45 und 60 vor (siehe Ab-
bildung 1313). Im Plangebiet wird das Ertragspotenzial auf beiden Teilflächen als mittel angegeben. 
Einzige Ausnahme bilden zwei kleine Bereiche in der jeweils westlichen Hälfte beider Teilflächen 
mit hohen Potenzialen (siehe Abbildung 1414) (HLNUG 2025a). 

Im Plangebiet ist überwiegend von einer hohen bis sehr hohen natürlichen Erosionsgefährdung 
auszugehen. Kleinflächig liegen auch geringe und mittlere sowie randlich zum Teil sehr hohe 
Erosionsgefährdungen vor (HLNUG 2025a).

Die Bodenfunktionsbewertung fällt für den Großteil des Plangebiets insgesamt �gering� sowie 
randlich kleinflächig �mittel� aus (siehe Abbildung 1515) (HLNUG 2025a).

Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale oder archäologisch relevanten Gebiete erfasst. Laut 
HLNUG (2023a) sind für Böden mit Archivfunktion für das Land Hessen bislang noch keine ab-
schließenden Methoden entwickelt worden, sie befinden sich aber in Planung. Ob die Böden im
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Plangebiet eine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte aufweisen, kann entspre-
chend nicht abschließend festgestellt werden.

Abbildung 1212: Bodenarten im Plangebiet und der angrenzenden Umgebung (HLNUG 2025a), Plangebiet 
grob rot markiert von ENVIRO-PLAN 2025 

Abbildung 1313: Acker-/Grünlandzahlen im Plangebiet und der angrenzenden Umgebung (HLNUG 2025a), 
Plangebiet grob schwarz markiert von ENVIRO-PLAN 2025 

Plangebiet

Plangebiet
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Abbildung 1414: Ertragspotenzial im Plangebiet und der angrenzenden Umgebung (HLNUG 2025a), Plange-
biet grob rot markiert von ENVIRO-PLAN 2025  

Abbildung 1515: Bodenfunktionsbewertung im Plangebiet und der angrenzenden Umgebung (HLNUG
2025a), Plangebiet grob schwarz markiert von ENVIRO-PLAN 2025 

Plangebiet

Plangebiet
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2.1.3 Wasser 

Oberflächengewässer

Ca. 610 m östlich des Plangebiets befindet sich ein Fließgewässer 3. Ordnung (namenlos) im 
Ortskern von Holzburg, welches in die Schwalm (Gewässer 2. Ordnung) übergeht. Dieses ist 
etwa 2 km vom Plangebiet entfernt. In etwa 980 m Entfernung in westliche Richtung fließt ein 
weiteres Gewässer 3. Ordnung (namenlos). Ein Stillgewässer �Abgrabungsgewässer nordwest-
lich Holzburg�, für das es einen Hinweis auf einenen geschützten BiBiotopkomplex gibt, befindet sich 
ca. 100 m östlich von der westlichen Teilfläche und etwa 150 m nördlich der östlichen Teilfläche
(HLNUG 2022b).

Grundwasser

AZl MeZg`^[b^m eb^`m bf ar]kh`^heh`bl\a^g Dkh{kZnf �Jbmm^e]^nml\a^l ?kn\al\ahee^geZg]� bf 
OZnf �Jbmm^e]^nml\a^k ?ngmlZg]lm^bg� bf Q^bekZnf �Cne]Z-T^kkZ ?^k`eZg] ng] Pheebg`� (HLNUG
2022b). 

Ab^ ar]kh`^heh`bl\a^g Bbga^bm^g* bg ]^g^g ^l lb\a [^_bg]^m* lbg] �Q^kmbwk^ ?ZlZemmn__^ 'Sh`^el+
[^k`* Kb^]^ka^llbl\a^ P^gd^ ng] T^mm^kZn(� aZnimlw\aeb\a bg ]^k ly]xlmeb\a^g Ewe_m^ ]^k p^lm+
eb\a^g Q^be_ew\a^ / lhpb^ ]^k Dkh{m^be ohg Q^be_ew\a^ 0 bf Llm^g* �Q^ktiäre basaltische Vulkanite 
'Sh`^el[^k`* Kb^]^ka^llbl\a^ P^gd^ ng] T^mm^kZn(� e^]b`eb\a bf wn{^klm^g Py]p^lm^g ]^k xlm+
eb\a^g Q^be_ew\a^ ng] �Jbmme^k^k ?ngmlZg]lm^bg 'Zn{^k Pheebg`-Che`^(� bg ]^k ghk]p^lmeb\a^g Ewe_m^ 
von Teilfläche 1 (HLNUG 2022a).

DiDie Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung (Wertskala von 1 bis 5) liegt innerhalb des 
Plangebiets zwischen den Werten 1 und 4 und im Durchschnitt etwa bei 2. Das entspricht einer 
geringen Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung. Die Schutzfunktion mit Werten von 2 be-
findet sich im nördlichen und südlichen Bereich von Teilfläche 1 und in der nördlichen Hälfte von 
Teilfläche 2. Der Wert 1 ist im Westen von Teilfläche 1 zu finden, der Wert 3 im Osten von TF 1 
und Westen von TF 2 und der Wert 4 im Süden von TF 2 (HLNUG 2022a).

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IIIA dedes festgesetzten Trinkwasserschutzgebiets �TPD 
Q? J^ksaZnl^g* Tbeebg`laZnl^g� '412-105) (HLNUG 2022a). 

2.1.4 Luft/Klima

Das Plangebiet besteht ausschließlich aus landwirtschaftlich überwiegend intensiv genutzten 
Grünlandflächen. Diese werden dem Freiland-Klimatop zugeordnet. Freiland-Klimatope treten 
auf windoffenen Wiesen- und Ackerflächen auf ug] p^bl^g ^bg^g �^qmk^f^g QZ`^l- und Jahres-
`Zg` ]^k Q^fi^kZmnk ng] C^n\am^� lhpb^ ^bg^ bgm^glbo^ gw\ameb\a^ HZemen_mikh]ndmbhg Zn_ 'JSF 
2012). Freiland-Klimatope können damit eine wichtige Ausgleichsfunktion für lufthygienisch be-
lastete Bereiche (Siedlungen, Gewerbegebiete, etc.) einnehmen. Aufgrund der zum Teil angren-
zenden Waldflächen liegt dasas Plangebiet zudem im Einflussbereich eines Waldklimatops, wel-
ches sich durch stark gedämpfte Tagesgänge der Lufttemperatur und -feuchte sowie durch eine 
hohe Frischluftproduktion auszeichnet. Durch die hohe Oberflächenrauigkeit im Stammbereich 
findet hier jedoch nur ein geringer Luftabfluss statt. 

Der nächtliche Kaltluftabfluss wird aufgrund der Kuppenlage des Plangebiets in Richtung Osten 
nach Holzburg erfolgen. Da es sich bei Holzburg um kein wärmebelastetes Gebiet handelt, nimmt 
das Plangebiet somit keine besondere Ausgleichsfunktion ein. Zudem findet von den umgeben-
den Flächen des Plangebiets ebenfalls ein Kaltluftabfluss in Richtung Holzburg statt.

Gemäß Regionalplan Nordhessen liegt das Plangebiet in keinem Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen, grenzt jedoch an dieses im Osten und Norden an (RPRP KASSEL 2009).
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2.1.5 Pflanzen

Am 22.1010.2025 fand eine Begehung des Plangebiets im Rahmen einer Vegetationsaufnahme
statt. Der westliche Vorhabenbereich (Teilfläche 1)1) wurde vollständig als intensiv genutzte Wiese
(06.350) mit einer geringen ökologischen Wertigkeit erfasst. Im Nordwesten befindet sich randlich
innerhalb des Plangebiets ein Feldgehölz (04.600). Der östliche Vorhabenbereich (Teilfläche 2)
besteht aus einer von Gräsern dominierten Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität (06.340) und 
weist dabei eine mittlere Wertigkeit auf. Ein gesetzlicher Schutzstatus wurde nicht festgestellt
(siehe Vegetationsbeschreibung Anlage I und Biotoptypen-Bestandskarte Anlage II).

Direkt angrenzend an beide Plangebietsflächen befinden sich Wirtschaftswege, Äcker und Grün-
land. Ebenfalls liegen im weiteren Umfeld des Plangebiets Waldgebiete sowie Gehölzbestände
vor. 

Teilfläche 1 grenzt im Süden und Westen an Waldränder: hier befinden sich alte Buchen, Baum-
jungwuchs und eine Gruppe von Erlen. Nördlich wird die Fläche von Acker begrenzt. Teilfläche 2 
wird im Südosten randlich von Baumreihen begrenzt. Dabei handelt es sich um Einzelbäume 
(04.100) sowie einen Obstbaum (04.110). Begleitet werden sie von einem frischen Saum 
(02.200). 

Die nähere Umgebung des Plangebiets weist ähnliche Strukturen auf. Hier befinden sich weitere
landwirtschaftliche Flächen und verschiedene Gehölzstrukturen sowie im Süden von TF 1 Wald.

In der Vorhabenfläche wurden weder europarechtlich noch national besonders oder streng ge-
schützte Pflanzenarten vorgefunden. Weiterhin wurden keine Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie oder mit Schutzstatus nach § 30 BNatSchG im Vorhabenbereich festgestellt.

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Die Arten des Anhang IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG den speziellen arten-
schutzrechtlichen Vorgaben unterfallen, werden in Kapitel 4 vertieft behandelt. Dafür wurden in-
nerhalb der Vegetationsperiode 2025 die Biotoptypen und geschützte Arten erfasst.

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG

Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Pflanzenarten betrachtungsrelevant, die ausschließ-
lich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind sowie in 
Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführte, natürliche und naturnahe Lebensräume von gemein-
schaftlichem Interesse. 

FFH-Lebensraumtypen wurden bei der Biotoptypenkartierung nicht nachgewiesen.

In Hessen kommen laut (HMUELV 2013) dreiei Moosarten des FFH-Anhangs II vor: Das Grüne 
Besenmoos (Dicranum viride), das Kugel-Hornmoos (Notothylas orbicularis) und das Rogers Ka-
puzenmoos (Orthotrichum rogeri). Von diesen Arten liegen keine Nachweise im betreffenden TK-
Messtischblatt 5121 Schrecksbach vor (ZENTRALSTELLE DEUTSCHLAND 2026). 
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Tabelle 3: In Hessen planungsrelevante und für die Umwelthaftung nach §19 BNatSchG relevante Pflanzen 
bzw. Moose des Anhangs II der FFH-Richtlinie; 

Ohm^ Iblm^8 X�Y : Bbglmn_ng` gZ\a bgh__bsb^ee^k Ohm^g Iblm^* 'g^n( : gb\am [^ky\dlb\amb`m bg OI 'g^n _yk D^+
biet), 0 = ausgestorben oder verschollen, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet.

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name Rote Liste 
RLP

Rote 
Liste D

FFH-
Richtlinie

aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach1

Dicranum viride Grünes Besenmoos [3] 3 Anh. II -
Notothylas orbicularis Kugel‐Hornmoos (neu) 2 Anh. II -

Orthotrichum rogeri 
Rogers Kapuzen-
moos

(neu) 2 Anh. II -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

2.1.6 Tiere

Die Fläche im Plangebiet ist aufgrund der überwiegend intensiven Grünlandnutzung nur bedingt 
als Habitat für besonders oder streng geschützte Arten geeignet. Auf den Vorhabenflächen sind 
vorwiegend ubiquitäre Arten zu erwarten, die an die intensive Bewirtschaftung angepasst sind 
bzw. davon profitieren. Das gleiche gilt auch für die randlich stehende Baumreihe im Osten von 
TF 2.

Die genauen Ergebnisse sind der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in Kapitel 4 bzw. 
dem beigefügten Ergebnisbericht der faunistischen Erfassungen (GDS 2025) zu entnehmen, auf 
den im Folgenden Bezug genommen wird.

Bei den 2024 und 2025 erfolgten faunistischen Erfassungenen konnten im weiteren Untersuchungs-
raum (USR) mit einem Radius von 200 m 48 Vogelarten dokumentiert werden, darunter elf pla-
nungsrelevante Arten mit Brutrevieren (Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grünfink, Haubenmeise, 
Kernbeißer, Star, Stieglitz, Tannenmeise, Weidenmeise und Wintergoldhähnchen) und drei 
streng geschützte Brutvogelarten (Grünspecht, Schwarzspecht und Sperber) (GDS 2025).

Innerhalb des Plangebiets liegen keine Reviere vor. In Fluchtdistanz zum Plangebiet wurden je-
doch Reviere der Goldammer und des Kernbeißers festgestellt. Die Reviere der Goldammer lie-
gen südlich von TF 1 und im Nordosten und Nordwesten von TF 2. Das Revier des Kernbeißers 
befindet sich im Westen von TF 2. Feldlerchenreviere wurden lediglich im Randbereich und au-
ßerhalb des 200 m-Radius festgestellt. Für weitere planungsrelevante Arten wie den Stieglitz, 
den Star, den Grünfink und die Goldammer kann das Plangebiet als Nahrungshabitat dienen. Als 
Nahrungsgäste im Plangebiet wurden der Mäusebussard, die Mehl- und Rauchschwalbe, der 
Rot- und Schwarzmilan sowie der Turmfalke verzeichnet (GDS 2025).

Für Amphibien besteht innerhalb des Plangebiets und einem 15 m-Radius aufgrund der aktuellen
Nutzungsform keine Habitateignung. Gewässerstrukturen beziehungsweise Feuchtbiotope mit 
Eignung als Laichgewässer fehlen hier. Allerdings befindet sich in einem Abstand von etwa 100 
m ein Gewässer, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Plangebiet von bestimm-
ten Arten, die dort bei Begehungen nachgewiesen wurden, auf dem Weg zur Eiablage durchwan-
dert wird (GDS 2025).

Das gleiche Gewässer bietet potenziell auch Lebensraum für Libellen. Aufgrund dessen Nähe 
zum Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses von Libellen als Jagdhabitat 
genutzt wird. 

1 ZENTRALSTELLE DEUTSCHLAND (2026): Die Moose Deutschlands. Abrufbar unter: https://www.moose-
deutschland.de/, Abrufdatum: 06.01.2026.
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Innerhalb der Plangebietsgrenzen fehlen wertgebende Habitatelemente für Reptilien. In den 
Randbereichen, insbesondere im Westen des Plangebiets, liegen jedoch mehrere Waldbiotope 
vor, die als Lebensraum für Reptilien geeignet sind (GDS 2025).

Das Plangebiet bietet durch die Nähe zum Waldrand Nahrungshabitatpotenzial für Fledermäuse. 
Potenzielle Leitstrukturen finden sich zudem randlich und außerhalb der beplanten Fläche in 
Form von lückig ausgebildeten Gehölzbeständen entlang der Plangebietsgrenze und den angren-
zenden Waldstrukturen. 

Das Habitatpotenzial im Plangebiet für dieie Artengruppen Insekten und weitere Säugetiere ist auf-
grund der intensiven Bewirtschaftung eingeschränkt. Ein Vorkommen dieser Artengruppen ist 
eher in den randlichen Gehölz-/Waldbeständen oder anderen naturnäheren Habitaten im weite-
ren Umfeld zu erwarten.

Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische, Rundmäuler, Krebse und Weich-
tiere können aufgrund fehlender Gewässerlebensräume im Plangebiet und in seinem direkten 
Umfeld ausgeschlossen werden.

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Die Arten des FFH-Anhangs IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 den speziellen artenschutz-
rechtlichen Vorgaben unterfallen, werden in Kapitel 4 vertieft behandelt. Als Grundlage für die 
Bestandsbewertung dienen die Ergebnisse aus den Erfassungen von Vögeln sowie Habitatpo-
tenzialeinschätzungen für weitere relevante Arten(gruppen).

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG

Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umweltscha-
dens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Tierarten betrachtungsrelevant, die ausschließlich in 
FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind.

Tabelle 4: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang II (und nicht IV) der FFH-Richtlinie geschütz-
ten Tierarten (ohne Krebse, Weichtiere, Knochenfische und Rundmäuler)

Artengruppe Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-
Anhang

aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach2

Schmetterlinge Euphydryas aurinia Goldener Schecken-
falter, Skabiosen-
Scheckenfalter

Anh. II -

Schmetterlinge Euplagia quadripuncta-
ria

Spanische Flagge, 
Russischer Bär

Anh. II -

Käfer Limoniscus violaceus Veilchenblauer Wur-
zelhalsschnellkäfer

Anh. II -

Käfer Lucanus cervus Hirschkäfer Anh. II -
Libellen Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer Anh. II -
Libellen Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer Anh. II -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem vorliegenden TK-Messtischblatt 5121 Schrecksbach sind von den in Tabelle 4 aufgeführ-
ten Tierarten des FFH-Anhangs IIII keine Vorkommen bekannt.

2.1.7 Biologische Vielfalt

Rgm^k ]^k �?bheh`bl\a^g Sb^e_Zem� pbk] ]b^ �Sb^e_Zem ]^k Qb^k- und Pflanzenarten einschließlich der 
bgg^kZkmeb\a^g Sb^e_Zem lhpb^ ]b^ Sb^e_Zem Zg Chkf^g ohg I^[^gl`^f^bgl\aZ_m^g ng] ?bhmhi^g� 
verstanden (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Der Begriff umfasst die folgenden drei Ebenen:

2 HLNUG 2023b
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� die Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen und Landschaf-
ten, 

� die Artenvielfalt, 
� die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten. 

AZl �?ng]^likh`kZff ?bheh`bl\a^ Sb^e_Zem� ngm^klmymsm l^bm 0.// ]b^ Rfl^msng` ]^k KZmbhgZe^g 
Strategie zur biologischen Vielfalt. Hierbei wurden Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutsch-
land auf Grundlage bundesweit vorliegender Daten zu FFH-Lebensraumtypen und Daten zum 
Vorkommen verschiedener Artengruppen abgegrenzt. Die Hotspots der biologischen Vielfalt stel-
len Regionen in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristischer 
Arten, Populationen und Lebensräume dar (BFN 2024).

AZl MeZg`^[b^m [^_bg]^m lb\a eZnm ]^k HZkm^ �Ehmlihml ]^k ?bheh`bl\a^g Sb^e_Zem im Rahmen des 
?ng]^likh`kZffl ?bheh`bl\a^ Sb^e_Zem� ]^l (BFN 2021a) in keiner Hotspot-Region.

Entsprechend der intensiven Grünlandnutzung reduziert sich das Artenspektrum im Plangebiet 
fast vollständig auf solche Arten, die nicht durch die Intensität der Bewirtschaftung verdrängt wer-
den, d.h. auf ubiquitäre Arten. Hier ist mit einer insgesamt geringen bis maximal mittleren biolo-
gischen Vielfalt zu rechnen.

2.1.8 Landschaft und Erholung

Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt in der Haupteinheitengruppe �Westhessisches Berg- und Senkenland (Be-
ckenland)� (D46), in der Haupteinheit �Oberhessische Schwelle� '00/,6/( ng] swaem snf Natur-
raum �Nördliches Vogelsberg-Vorland� (HLNUG 2025b). Das Nördliche Vogelsberg-ShkeZg] �[be+
det einen weitgespannten, flachwelligen, im Ost-Teil auch kuppigen Rücken. Die zentralen Flä-
chen dachen sich von 380 m ü. NN randlich bis auf 300 m ü. NN ab und werden von nach Nord-
osten und Nordwesten ziehenden, breit^g* mb^_ ^bg`^l\agbmm^g^g Qwe^kg `^`eb^]^km� (BFN 2021b, 
2025b).

�Ab^ IZg]l\aZ_m pbk] ohf Jbmme^k^g ng] Rgm^k^g ?ngmlZg]lm^bg Zn_`^[Znm* ]^k lm^ee^gp^bl^ ohg 
Basalt überlagert wird. Als Böden herrschen Braunerden vor. Durch die Landschaft läuft die Was-
serscheide zwischen Weser und Rhein. Der Wald, der etwa 40 % der Landschaft bedeckt, besteht 
zu etwa gleichen Teilen aus Laub- und Nadelgehölzen. Die landwirtschaftlichen Flächen (gut 50 
% der Landschaft) werden hauptsächlich intensiv ackerbaulich genutzt. Grünland befindet sich 
o,Z, bg ]^g QZefne]^g� (BFN 2021b, 2025b). 

Das Plangebiet und sein näheres Umfeld liegen eingebettet in Wald- und Landwirtschaftsflächen 
in einer eher ländlichen Region abseits von großen Städten. Die vorherrschenden Nutzungsfor-
menen der Landschaft sind Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung.

Da das Plangebiet auf einer Kuppe liegt und die östliche Teilfläche 2 leicht nach Osten geneigt 
ist, ist sie teilweise vom östlichen Ortsteil von Holzburg aus einsehbar, sofern nicht von den Ge-
hölzbeständen verdeckt. Da der Siedlungskörper Holzburg tiefer als das Plangebiet und zum Teil 
selbst in einer Senke liegt, ist von diesen Flächen aus eine direkte Einsehbarkeit der PV-Freiflä-
chenanlage nicht gegeben. Teilfläche 1 liegt westlich der Kuppe in einer kleinen Senke, wodurch 
eine Einsehbarkeit zu diesem Teil des Plangebiets von Holzburg aus nicht gegeben ist. 

Erholung

Bedeutsame Erholungsinfrastruktur wie regional bedeutsame Rad- oder Wanderwege oder Inf-
rastrukturenen zum dauerhaften Aufenthalt sind innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden. Zwi-
schen beiden Teilflächen des Plangebiets verläuft der Natur- und Kulturlehrpfad Holzburg
(ROTKÄPPCHENLAND 2025). Offiziell ausgewiesene Radwege befinden sich im näheren Umfeld 
des Plangebiets keine.
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Dieie nahe Umgebung des Plangebiets dient aufgrund der naturnahen Lage mit angrenzenden 
Wald- und Grünlandflächen der Naherholung. Das Plangebiet selbst weist allerdings entspre-
chend der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung keine besondere Aufenthaltsqualität sowie 
eine geringere Erholungseignung auf.

2.2 Mensch und seine Gesundheit

Innerhalb des Plangebietes findet keine Wohnnutzung statt. Die beplante Fläche unterliegt derzeit 
einer landwirtschaftlichen Nutzung (überwiegend intensiv bewirtschaftetes Grünland). Vorbelas-
tungen durch Lärm, Abgase, Erschütterungen etc. sind lediglich in dem Umfang zu erwarten, wie 
sie von den in der näheren Umgebung liegenden Siedlungen und Straßen ausgehen.

Weitere Vorbelastungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. 

2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet liegen keine Kultur- und Sachgüter vor. In der Fundstellenkartierung der Direktion 
Landesarchäologie sind im Plangebiet keine archäologischen Fundstellen verzeichnet.

Im Ortskern von Holzburg (in über 300 m Entfernung) befinden sich einige Kulturdenkmäler, wie 
z.B. die evangelische Pfarrkirche, einige Hofanlagen, Ernhäuser und ein Fachwerkhaus
(WARLICH-SCHENK 1985). 

2.4 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Bewirtschaftung bzw. Nut-
zung der Fläche entsprechend der Ausweisung des Flächennutzungsplans in ihrer aktuellen 
Form bestehen bleibt und die Fläche demnach weiterhin landwirtschaftlich genutzt wird. Damit 
verbunden sind die üblichen Stoffeinträge durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln in der Landwirtschaft.
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI 
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG

3.1 Bau-, betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen

Die ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007) hat die bau-, betriebs- und anlagebedingten Auswir-
kungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in folgender Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 5: Generelle Wirkfaktoren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen (ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN

2007)

Die Aussagen der Studie aus dem Jahr 2007 sind aktuell immer noch gültig, auch wenn sich bei 
manchen Wirkfaktoren die möglichen Projektwirkungen von PV-Freiflächenanlagen inzwischen 
relativiert haben bzw. nicht nachgewiesen werden konnten.

Durch Reflexionen des Sonnenlichts an den Moduloberflächen kann es bei Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen ggf. zu Blendwirkungen auf Verkehrsstraßen und in benachbarten Ortslagen kom-
men (s. Kapitel 3.3)3).

Je nach Bodenbeschaffenheit werden die Pfosten der Modultische gerammt bzw. mit Punkt- oder 
Streifenfundamenten im Boden verankert, wobei eine Gründung mit Rammpfosten ohne Beton-
fundamente den Regelfall darstellt. So wird die Bodenversiegelung auf ein Minimum reduziert 
und damit fast ausschließlich durch kleinflächige (Teil-)Versiegelungen für den Bau von Trafosta-
tionen, Betriebsgebäuden und Zuwegungen bestimmt. Das Maß der betriebsbedingten Schad-
stoff- und Lärmemissionen ist sehr gering und liegt laut ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN (2007) 
im Regelfall unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Elektrische und magnetische Strahlungen, die 
durch den Betrieb der Anlage entstehen, sind nur sehr lokal messbar und unterschreiten die maß-
geblichen Grenzwerte der BImSchV in jedem Fall deutlich.

Verschattung, Austrocknung und Aufheizung der Module haben kleinräumige Auswirkungen auf 
Arten und Biotope und das Klima. Diese sind insgesamt aber nur als gering zu werten und sind 
nicht mit erheblichen Auswirkungen verbunden. 
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3.2 Naturschutz und Landschaftspflege

3.2.1 Fläche

Das Vorhaben der geplanten PV-Freiflächenanlage sieht eine Überplanung einer bislang unver-
siegelten Grünlandfläche mit einer Größe von ca. 5,9 ha vor. Davon wird ein großer Teil von PV-
Modulen überschirmt (Belegungsfläche: etwa 2,6 haha). Durch die punktförmigen Fundamente und 
die notwendigen Nebengebäude (insbesondere Trafostationen) entstehen vergleichsweise ge-
ringe Voll- und Teilversiegelungen. Allgemein führen PV-Freiflächenanlagen durch den ver-
gleichsweise geringen Versiegelungsgrad und durch die Festlegung der Folgenutzung zu keinem 
dauerhaften Verlust von Freiflächen und deren Funktionen. Nach Ende der Nutzungsdauer der 
PVPV-Freiflächenanlage und deren Rückbau stehen die Flächen wieder für die landwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung.g.

Durch die Umzäunung der geplanten PV-Freiflächenanlage werden keine Zufahrten zu landwirt-
schaftlichen Flächen eingeschränkt. Es kommt nicht zu einer Flächenfragmentierung. Durch die 
Umzäunung der Anlage kommt es aufgrund der Größe und der zwei Teilflächen zu keiner Zer-
schneidungswirkung und somit zu keinen Beeinträchtigungenen von Lebensraumverbünden und 
Wanderkorridoren von Tieren. Nichtsdestotrotz wird die Umzäunung so gestaltet, dass durch ei-
nen Abstand zwischen Bodenoberfläche und unterer Zaunkante Klein- und Mittelsäuger die Flä-
chen weiterhin queren können.

Eine Flächenzerschneidung oder Beanspruchung für die Landwirtschaft wichtiger Zufahrtswege 
findet durch die Planung nicht statt, da die an das Plangebiet angrenzenden Wirtschaftswege 
bestehen bleiben.

Eine erhebliche Beeinträchtigung ist für das Schutzgut Fläche nicht zu erwarten.

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� V1: Minimierung der Versiegelung
� V9: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme

3.2.2 Boden

Durch die üblicherweise verwendete Bodenverankerung mittels Rammpfosten kann der Versie-
gelungsquotient der genutzten Fläche auf deutlich unter 5 % reduziert werden. Derzeit liegt die 
Versiegelung bei Reihenaufstellung bei einer Größenordnung von unter 2 %, bedingt durch Mo-
dulfundamente, Gebäude und Erschließungsanlagen (ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN 2007). 
Die genaue Berechnung der Flächenversiegelung erfolgt anhand des Modulbelegungsplans in 
Kapitel 5.2.2.

Die durch Photovoltaik-Module überschirmten Flächen sind durch den großen Abstand der Mo-
dulunterkante vom Boden (mind. 80 cm) nicht als versiegelt einzustufen. Damit ist die Beanspru-
chung des Bodens durch baubedingte Verdichtung und Umlagerung sowie durch anlagebedingte 
Voll- und Teilversiegelung gering. 

Trotzdem ist sie als Eingriff zu werten und im Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend zu 
berücksichtigen, da der Boden in den versiegelten Bereichen seine Funktionen vollständig bzw. 
bei Teilversiegelung teilweise verliert. Demnach wird das Schutzgut Boden durch die Planung 
erheblich beeinträchtigt.  

Durch den gesammelten linienförmigen Wasserabfluss entlang der unteren Modulkanten kann es 
bei PV-Anlagen in Reihenaufstellung bei Starkregenereignissen grundsätzlich zu einer Bildung 
von kleinen, temporären Erosionsrinnen kommen. Jedoch ist im vorliegenden Fall ein Abfluss des 
auftreffenden Regenwassers auch durch Lücken zwischen den einzelnen Modulen innerhalb der 
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Modultische möglich, sodass die Wassermenge, die an der unteren Modulkante abläuft, reduziert 
wird. 

Mit der Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland wird ebenso Erosionsschäden vor-
gebeugt. Zudem findet während der Betriebsphase kein Einsatz von Pflanzenschutz- oder Dün-
gemitteln mehr statt. Durch die Nutzungsextensivierung des bestehenden Grünlands ist von einer 
Aufwertung der Böden durch z.B. höhere Wasserdurchlässigkeit sowie bessere Belüftung und 
damit Aufwertungen für das Schutzgut Boden auszugehen.

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� V1: Minimierung der Versiegelung
� V7: Maßnahmen zum Bodenschutz 
� V9: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme

3.2.3 Wasser 

Wasserschutzgebiete

Oberflächengewässer

Eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten, da 
keine Gewässer im Plangebiet oder angrenzend vorhanden sind (HLNUG 2022b).

Grundwasser

Das anfallende Regenwasser wird vor Ort, dezentral und vollständig versickert. Eine Verringe-
rung der Grundwasserneubildung findet damit nicht statt. Der Verzicht auf Düngung und Pflan-
zenschutzmittel führt insgesamt zu einer Reduzierung von Stoffeinträgen in das Grundwasser 
und zu einer Verbesserung der Grundwasserqualität. 

Bei unsachgemäßer Wartung oder Reinigung der Moduloberflächen können ggf. Schadstoffe ins 
Grundwasser gelangen. Bei Berücksichtigung der üblichen Praxis, Module nicht zu reinigen oder 
ggf. nur Wasser zu verwenden, sind hier jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-
ten. Entsprechende Vorgaben werden in die Hinweise zum Bebauungsplan überführt. Weitere 
stoffliche Emissionen sind durch die Anlage und den Betrieb von PV-Anlagen nicht zu erwarten 
(ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN 2007). 

Daher ist nicht mit nachteiligen Auswirkungen auf Whg^ FFF> ]^l QkbgdpZll^kl\anms`^[b^ml �Q? 
J^ksaZnl^g* Tbeebg`laZnl^g� 'Kk8 412-105) zu rechnen. Die zugehörige Rechtsverordnung 
(RVO) wird beachtet (HLNUG 2022a).

Die Extensivierung der Bewirtschaftung führt zu einer verbesserten Wasseraufnahme- und Spei-
cherkapazität des Bodens und kann dadurch auch die Schutzfunktion der Grundwasserüberde-
ckung erhöhen. 

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� V1: Minimierung der Versiegelung
� V6: Grundwasserschutz
� V9: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme
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3.2.4 Luft/Klima

Baubedingt kann es kurzzeitig zu Staubentwicklung kommen. Diese Beeinträchtigung ist ver-
gleichbar mit der Bewirtschaftung von Ackerland, zudem temporär auf die Bauphase begrenzt 
und damit nicht erheblich. 

Durch die Aufnahme von Sonnenenergie heizen sich die PV-Module und im geringen Maß auch 
die metallischen Trägerkonstruktionen auf. Dadurch kann es im Hochsommer zu veränderten 
Temperaturen und Luftströmungen oberhalb und unterhalb der Module kommen. Auswirkungen 
auf das großräumige Klima oder auch angrenzende Bereiche sind dadurch jedoch nicht zu er-
warten (ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN 2007). Aufgrund der Überdeckung des Bodens mit Mo-
dulflächen kommt es zu einer Veränderung der bodennahen Lufttemperaturen. Dadurch reduziert 
sich die nächtliche Kaltluftproduktion im Plangebiet. Der Abfluss der Kaltluft kann zudem durch 
die Modulkonstruktionen leicht behindert werden. Luftaustauschbahnen werden vom Plangebiet 
jedoch nicht beeinträchtigt. Da sich die Auswirkungen der Anlage nur bedingt auf die nächtliche 
Kaltluftproduktion und den Kaltluftabfluss auswirken und das Plangebiet keine klimatische Aus-
gleichsfunktion für belastete Bereiche einnimmt, ist durch das Vorhaben nicht von beeinträchti-
genden Wirkungen für lufthygienisch belastete Bereiche auszugehen.

Weiterhin handelt es sich bei der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht um einen Bereich sen-
sibler Nutzung, wie Wohnen oder Erholung (MVI 2012), da sich aufgrund der geringen Erholungs-
eignung nur wenige Menschen im Plangebiet aufhalten (s. auch Kap. 3.2.8).).

Die Nutzung von Photovoltaik zur Stromproduktion dient vielmehr dem Zweck einer klimascho-
nenden, dezentralen Stromproduktion. Durch die Erzeugung von Energie mithilfe von Photovol-
taik anstelle von fossiler Energieproduktion wird CO2 eingespart, was sich positiv auf das globale 
Klima auswirkt. Weiterhin kann die Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland zu ei-
nem höheren Humusgehalt im Boden führen, welcher Kohlenstoff speichert und dadurch als Koh-
lenstoffsenke dient (UBA 2025).

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� V1: Minimierung der Versiegelung

3.2.5 Pflanzen

Unterhalb der Modulflächen im Plangebiet ist bei Umsetzung des Vorhabens die Umwandlung 
von intensivem zu extensivem Grünland geplant. Extensives Grünland ist im Allgemeinen durch 
einen Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet. Es ist daher grundsätzlich 
mit einer Verbesserung des Habitatpotenzials für Pflanzenarten des Extensivgrünlands zu rech-
nen. Bei einer entsprechenden Bewirtschaftung des Grünlands können sich hier u.U. auch selte-
nere Arten ansiedeln. In den durch Modultische überstellten Bereichen ist durch die reduzierten 
Licht- und Niederschlagsverhältnisse mit einer Veränderung bzw. einer Verarmung der Florenge-
meinschaft zu rechnen (ruderaler Biotopcharakter). Somit ist vor allem in den besonnten Rand-
bereichen und in Bereichen mit ausreichendem Modulabstand bei entsprechender Pflege mit ei-
ner Verbesserung der Habitatbedingungen für Pflanzen zu rechnen. Die an die Planung angren-
zenden Gehölzbestände im Nordwesten von TF 1, die Bäume im Südosten von TF 2 sowie der 
Gehölzbestand zwischen beiden Teilflächen und der Wald im Süden angrenzende Wald bleiben 
erhalten und werden im Zuge des Bauvorhabens nicht beeinträchtigt. 

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� M2: Erhalt der randlichen Gehölze
� V1: Minimierung der Versiegelung
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� V8: Maßnahmen zum Pflanzenschutz
� V9: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Eine Betrachtung von möglichen vorhabenbedingten Auswirkungen auf Arten des FFH-An-
hangs IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 den speziellen artenschutzrechtlichen Vorgaben 
unterfallen, erfolgt in Kapitel 4.

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG

Wie in Kapitel 2.1.5 deutlich wird, liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen von Moosen des 
FFH-Anhangs II im Plangebiet vor. Eine Betroffenheit kann daher mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

Da im Plangebiet keine FFH-Lebensraumtypen nachgewiesen werden konnten, finden hier keine 
Beeinträchtigungen statt.

3.2.6 Tiere

Durch die geplante Belegung der Flächen mit PV-Modulen findet eine technische Überprägung 
eines durch die intensive Grünlandbewirtschaftung bereits anthropogen veränderten und relativ 
artenarmen Lebensraums statt. Für Tiere, wie der Feldlerche, bei denen bei vertikalen Konstruk-
tionen und deren Kulissenwirkung kein Gewöhnungseffekt eintritt, kann die Planung unter Um-
ständen zu einem Verlust der Lebensräume führen. Von dieser Planung sind jedoch keine Feld-
lerchen betroffen.

Durch die Nutzungsextensivierung und durch die entstehenden Standortmosaike (unterschiedli-
che Licht- und Feuchteverhältnisse) ist grundsätzlich von einer Erhöhung der Artenvielfalt im 
Plangebiet auszugehen. Die Umwandlung von Intensiv- zuzu Extensivgrünland bietet deutlich bes-
seren Lebensraum für Insekten und damit auch erhöhtes Potenzial als Nahrungs- bzw. Jagdha-
bitat für Fledermäuse (s. spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Kapitel 4). 

Durch die Umzäunung von Solarparks können potenziell Lebensraumverbünde und Wanderkor-
ridore von größeren Tieren beeinträchtigt werden, was aufgrund der geringen Größe und der 
Lücke zwischen der beiden Teilflächen des betrachteten Plangebiets hinreichend sicher ausge-
schlossen werden kann. Durch die vorgesehenen Zaunabstände von mindestens 20 cm zum Bo-
den bleibt die Durchgängigkeit für kleinere Tiere und Laufvögel erhalten. 

Da auf eine Beleuchtung der Anlage während des Betriebs verzichtet wird und der Anlagenbetrieb 
geräuschlos und weitgehend störungsarm abläuft, liegen keine relevanten Störfaktoren für be-
sonders geschützte Arten vor. 

Das Plangebiet bietet derzeit für besonders und/oder streng geschützte Vertreter der Artengrup-
pen Insekten und Säugetieren sowie Reptilien keine geeigneten Habitatbedingungen, sodass 
keine Beeinträchtigung dieser Artengruppen durch die Planung stattfindet.

Allerdings befindet sich in etwa 100 m in östliche Richtung ein geeignetes Habitat für Amphibien. 
Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Amphibien durch das Plangebiet wandern. 
Damit eine Beeinträchtigung auf den Flächen des Plangebiets hinreichend sicher ausgeschlos-
sen werden kann, müssen Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden (siehe Kapitel 4.5 und 5).

Da Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische, Rundmäuler, Krebse und 
Weichtiere aufgrund fehlender Gewässerlebensräume im Plangebiet und in seinem Umfeld aus-
geschlossen werden können, finden hier keine Beeinträchtigung dieser Artengruppen statt.

Weitere Details sind dem faunistischen Gutachten (GDS 2025) und der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (Kapitel 4) zu entnehmen.
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Durch die Planung ist potenziell mit Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere zu rechnen, wel-
che durch folgende Maßnahmen jedoch wirksam ausgeglichen bzw. vermieden werden können 
(s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� M2: Erhalt der randlichen Gehölze
� V1: Minimierung der Versiegelung
� V2: Vermeidung von Lichtimimmissionen
� V3: Vermeidungsmaßnahme Amphibien
� V4: Gestaltung der Einfriedungen
� V5: Vermeidungsmaßnahme Vögel
� V7: Maßnahmen zum Bodenschutz
� V9: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme
� V11: Quartierkontrolle (Einwegverschluss) zum Schutz von Fledermäusen

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Eine Betrachtung von möglichen vorhabenbedingten Auswirkungen auf europäische Vogelar-
ten und Arten des FFH-Anhangs IV, die nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 den speziellen arten-
schutzrechtlichen Vorgaben unterfallen, erfolgt in Kapitel 4. Dort werden artenschutzrechtliche 
Maßnahmen für Vögel und Amphibien formuliert.

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG

Wie in Kapitel 2.1.6 erläutert, kann ein Vorkommen von Schmetterlingen, Käfern und Libellen im 
Plangebiet hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 

Eine Gefährdung des Erhaltungszustands der lokalen Population, der bei der Umwelthaftung 
gem. §19 Abs. 1 BNatSchG relevant ist, ist demnach nicht zu befürchten. Es liegt damit keine 
Schädigung der Art vor.

3.2.7 Biologische Vielfalt

Die Bedeutung des Plangebiets für die biologische Vielfalt ist in Bereichen der intensiven Grün-
landnutzung gering. Die Überbauung mit PV-Modulen geht einher mit einer Umwandlung von 
intensivem zu extensivem Grünland. Zusätzlich kommt es durch unterschiedliche Licht-, Tempe-
ratur- und Feuchtigkeitsverhältnisse unterhalb der Module zur Ausbildung eines kleinstrukturier-
ten Lebensraummosaiks. Es ist davon auszugehen, dass sich das Lebensraumpotenzial für Tiere 
und Pflanzen deutlich erhöht und die Artenvielfalt steigt. 

Gemäß der Gegenüberstellung von Bestand und Planung im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung ergibt sich während des Anlagenbetriebs eine Aufwertung um 77777.24949 Biotopwert-
punkte für die Schutzgüter Arten und Biotope (s. Kapitel 5.2).

Durch die Entwicklung von extensiv bewirtschaftetem Grünland wird die stoffliche Beeinträchti-
gung der Plangebietsflächen erheblich reduziert. Da PV-Anlagen sehr wartungsarm sind, wird 
auch die Störungsfrequenz für die angrenzenden Biotope geringer.

Es ist somit mit keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts zu rechnen. Durch das Vor-
haben und insbesondere die Maßnahmen zugunsten der Schutzgüter Pflanzen und Tiere kommt 
es voraussichtlich zu einer Verbesserung für das Schutzgut Biologische Vielfalt.

3.2.8 Landschaft und Erholung

Durch die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage entsteht ein landschaftsbildwirksames techni-
sches Element in einer landwirtschaftlich intensiv genutzten, aber dennoch naturnahen Land-
schaft. 
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Während der Bauphase ist durch Zuliefererverkehr, Lärm, Erschütterungen und Staubentwick-
lung ggf. mit einer Beeinträchtigung der umliegenden Wege zu rechnen. Diese Wirkungen sind 
temporär und damit nicht erheblich.

Aufgrund der Entfernung von etwa 30300 m zur Ortslage von Holzburg sowie der teilweisen Lage
in einer Senke entstehen nur geringfügige Sichtbeziehungen. Ebenfalls liegen mehrere Gehölz-
bestände zwischen der Ortslage und dem Plangebiet. 

Da sich Teilfläche 2 des Plangebiets auf der Holzburg zugewandten Kuppenseite befindet, ist die 
östliche Grenze von TF 2 von den höher gelegenen Teilen im Osten Holzburgs aus potenziell 
einsehbar, sofern sie nicht von den bestehenden Gehölzbeständen verdeckt wird. Teilfläche 1 
liegt westlich der Kuppe in einer kleinen Senke, wodurch die Einsehbarkeit zu diesem Teil des 
Plangebiets von Holzburg aus nicht gegeben ist. Von den in der Senke liegenden Flächen Holz-
burgs ist eine direkte Sichtbeziehung zu der PV-Freiflächenanlage nicht gegeben. Sichtbeziehun-
gen zu den weiter entfernt liegenden Ortschaften bestehen keine, da sich zwischen diesen und 
demem Plangebiet mehrere bewaldete Hügel befinden. Aufgrund der sehr geringen Einsehbarkeit 
ist vorhabenbedingt mit keiner erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds zu rechnen.

Von den umlaufenden Wirtschaftswegen sind der Osten und Norden von Teilfläche 1 sowie der 
Süden und Norden von Teilfläche 2 der PV-Freiflächenanlage für Naherholungssuchende gut 
einsehbar. In südliche Verlängerung des östlich von TF 1 verlaufenden Wirtschaftswegs befindet 
lb\a ]^k >nllb\amlingdm �P\apZef[eb\d�, Shg ]b^l^f ^mpZl axa^k `^e^`^g^g Mngdm Znl blm QC 0 
der PV-FFA einsehbar. Sie tritt damit als technisches Flächenelement in Erscheinung, welches 
das bestehende, naturnahe und landwirtschaftlich geprägte Landschaftsbild weiter verändert und 
daher eine Wirksamkeit im Nahbereich auf das Landschaftsbild und potenziell auf die Erholung 
gegeben ist.

Da die größere Teilfläche des Plangebiets im Westen und Süden von Wald umgeben wird, ist die 
Sichtbeziehung aus diesen beiden Richtungen zwischen Naherholungssuchenden und dem Plan-
gebiet eingeschränkt. Das gleiche gilt auch für den Westen und Osten von Teilfläche 2, die von 
Gehölzstrukturen umgeben sind. Daher ist hier vorhabenbedingt nicht mit einer erheblichen Be-
einträchtigung des Landschaftsbilds und der Erholungswirkung zu rechnen. Potenziell kurzzeitige 
Beeinträchtigungen im Nahbereich sind hinzunehmen, da auf eine Eingrünung der Anlage laut 
Planungsträger verzichtet werden soll.

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� M1: Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-An-
lage/Sondergebiet

� M2: Erhalt der randlichen Gehölze
� V4: Gestaltung der Einfriedungen

3.3 Mensch und seine Gesundheit

PVPV-Anlagen sind während der Betriebsphase weitestgehend emissionsarm. Während der Bau-
phase können bei PV-Freiflächenanlagen durch den Einsatz von Transportfahrzeugen und Bau-
maschinen und bei Montagearbeiten jedoch Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen auftreten. 
Zudem kann es zu Erschütterungen kommen. Diese Emissionen sind temporär, betreffen nur das 
nahe Umfeld und sind daher nicht erheblich. 

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen können grundsätzlich Blendwirkungen durch Reflexionen 
[^b ]bk^dm^k Phgg^g^bglmkZaeng` Znl`^a^g, Ab^l^ lbg] `^fw{ ]^k �Ebgp^bl^ snk J^llng`* ?^nk+
m^beng` ng] Jbg]^kng` ohg Ib\ambffbllbhg^g� ]^k ?ng]-/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissi-
ons-schutz (LAI 2012) für Immissionsorte, die weiter als 100 m entfernt sind, aufgrund der großen 
Entfernung unwahrscheinlich. Bei einer südlichen Modulausrichtung können Blendwirkungen 
westlich und östlich der Anlage bei niedrigen Sonnenständen in den Morgen- und Abendstunden 
sowie in den Wintermonaten auftreten (ARGE MONITORING PVPV-ANLAGEN 2007). 
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Blendwirkungen auf die Ortslage Holzburg können ausgeschlossen werden, da sie sich in mehr 
als 300 m Entfernung hangabwärts zum Plangebiet befindet. Im Nahbereich westlich und östlich 
des Plangebiets befinden sich weder Wohngebäude noch Straßen, sodass keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind und ein Blendgutachten für nicht erforderlich gehal-
ten wird. 

3.4 Kultur- und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet können sich bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden. 
Diese sind zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem 
angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Mit dem Schutzgut verbundene Maßnahmen (s. Kap. 5.1):

� V1010: Beachtung des Denkmalschutzgesetzes bei archäologischen Funden

3.5 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen bestehen zwischen allen Schutzgütern. Die abiotischen Faktoren Boden, 
Wasser und Klima bilden die Grundlage für die Ausbildung des Schutzgutes Landschaft. Der 
Mensch prägt und gestaltet durch sein Handeln die Landschaft erheblich mit und schafft Kultur-
landschaften mit Kulturgütern. Jede Landschaft beherbergt eine für sie typische Flora und Fauna. 
Die Landschaft als Ergebnis des Zusammenspiels der abiotischen Schutzgüter, der Flora und 
Fauna und des Menschen bildet gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die menschliche Erho-
lung.

Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind grundsätzlich folgende Wechselwirkungen zu berück-
sichtigen:

� Flächenverbrauch und Bodenveränderung durch Bodeninanspruchnahme und Verände-
rungen des Niederschlagsverhaltens,

� Zerschneidung und Barrierewirkung für Tiere durch den notwendigen Zaun um die be-
plante Fläche,

� Veränderung der Vegetation auf der Fläche des Solarparks durch Überschattung, und 
Überbauung,

� Visuelle Wirkungen auf die Tierwelt und das Landschaftsbild,
� Kleinklimatische Veränderungen des Nahbereichs um die Anlagen.
� Visuelle Effekte auf das Landschaftsbild und damit auf den Menschen und den Touris-

mus

Die Folgen und die Art der Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen sind bei den einzelnen 
Schutzgütern in den entsprechenden vorangegangenen Unterkapiteln aufgeführt. 

3.6 Betroffenheit von Schutzgebieten

Sh`^el\anms`^[b^m �P\apZefgb^]^kng` [^b P\apZeflmZ]m�

Im weiteren Umfeld des Plangebiets, mit ca. 4 km Entfernung in nordwestliche Richtung, befindet 
lb\a ]Zl Sh`^el\anms`^[b^m �P\apZefgb^]^kng` [^b P\apZeflmZ]m�, Da bei Umsetzung des Plan-
vorhabens nicht in dieses Gebiet eingegriffen wird und es sich in sehr großer Entfernung befindet, 
sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

IZg]l\aZ_mll\anms`^[b^m �>gmk^__mZe� ng] �>n^go^k[ng] P\apZef�

Das Landschaftsschutzgebiet �>gmk^__mZe� [^_bg]^m lb\a ̂ mpZ /*3 df p^lmeb\a ng] ]Zl IZg]l\aZ_ml+
l\anms`^[b^m �>n^go^k[ng] P\apZef� \Z, /*1 df xlmeb\a ]^l MeZg`^[b^ml `^e^`^g, Da sich das 
Vorhaben jedoch lediglich auf das Plangebiet beschränkt und daher keine Eingriffe in die ge-
schützten Landschaften stattfinden, können direkte nachteilige Auswirkungen für beide Land-
schaftsschutzgebiete hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Indirekt ist ebenfalls mit keiner 
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Beeinträchtigung zu rechnen, da das Plangebiet keine optische Wirkung auf die Landschafts-
schutzgebiete haben wird.

TZll^kl\anms`^[b^m �J^ksaZnl^g* Tbeebg`laZnl^g* Whg^ FFF>�

Das Plangebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebiets �Merzhausen, Willingshausen, Zone 
FFF>�. Da bei Bau und Betrieb der PV-FFA auf einen sorgfältigen Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen geachtet wird und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die verwendeten Materialien 
getroffen werden, kann nicht von einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität ausgegangen 
werden. Ebenfalls wird auf Pflanzenschutz- und Düngemittel verzichtet, wodurch stoffliche Ein-
träge reduziert werden. Durch die Errichtung der PV-FFA ist mit keiner Verringerung der Grund-
wasserneubildung zu rechnen.

3.7 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie das Maß eventu-
eller Beeinträchtigungen verkürzt und zusammenfassend dargestellt. Detailliertere Ausführungen 
sind in den jeweiligen vorangegangenen Kapiteln nachzulesen.

Tabelle 6: Umweltrelevante Auswirkungen des geplanten Vorhabens

Schutzgut Projektwirkung Beeinträchtigung Geplante Maßnahmen

Fläche temporäre Inanspruch-
nahme von etwa 5,9
ha Freifläche, Umzäu-
nung

geringfügige Flächenver-
siegelung, zeitlich be-
grenzter Flächenverlust

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage/Sonder-
gebiet,
V1: Minimierung der Versiege-
lung, 
V9: Begrenzung der baubeding-
ten Flächeninanspruchnahme

Boden Überdeckung und ge-
ringfügige Versiege-
lung von Boden, tem-
poräre Inanspruch-
nahme durch Baustra-
ßen, Entwicklung von 
extensivem Grünland

kleinflächiger Verlust von 
Bodenfunktionen durch 
Versiegelung, baube-
dingte Bodenverdichtung 
und -umlagerung, z.T. Re-
duzierung der Erosion

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage/Sonder-
gebiet,
V1: Minimierung der Versiege-
lung,
V7: Maßnahmen zum Boden-
schutz während der Bauphase,
V9: Begrenzung der baubeding-
ten Flächeninanspruchnahme

Wasser Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen
und Starkregenereig-
nisse

ggf. Beeinträchtigung des 
Grundwassers durch Stof-
feinträge bei Wartung und 
Reinigung

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage/Sonder-
gebiet,
V1: Minimierung der Versiege-
lung,
V6: Grundwasserschutz,
V9: Begrenzung der baubeding-
ten Flächeninanspruchnahme

Luft/Klima Bodenüberdeckung, 
regenerative Energie-
gewinnung

geringfügige lokalklimati-
sche Veränderungen

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage/Sonder-
gebiet,
V1: Minimierung der Versiege-
lung
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Pflanzen Entwicklung von ex-
tensivem Grünland, 
teilweise Verschattung 
durch PV-Module

Verbesserung der Habi-
tatfunktion

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage/Sonder-
gebiet,
M2: Erhalt der randlichen Ge-
hölze,
V1: Minimierung der Versiege-
lung,
V8: Maßnahmen zum Pflanzen-
schutz,
V9: Begrenzung der baubeding-
ten Flächeninanspruchnahme

Tiere technische Überprä-
gung, Bildung vertika-
ler Strukturen, Ent-
wicklung von extensi-
vem Grünland, Um-
zäunung

z.T. Lebensraumverluste, 
ggf. Zerschneidung von 
Wanderkorridoren, z.T. 
Verbesserung der Habi-
tatfunktion für viele Arten 
durch Reduzierung der 
Bewirtschaftungsintensität 
und Anlage von extensi-
vem Grünland, mögliche 
Beeinträchtigungen wäh-
rend der Bauphase

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage,
M2: Erhalt der randlichen Ge-
hölze,
V1: Minimierung der Versiege-
lung,
V2: Vermeidung von Lichtimmis-
sionen,
V3: Vermeidungsmaßnahme
Amphibien,
V4V4: Gestaltung der Einfriedun-
gen,
V5: Vermeidungsmaßnahme 
Vögel,
V7: Maßnahmen zum Boden-
schutz,
V9: Begrenzung der baubeding-
ten Flächeninanspruchnahme,
V11: Quartierkontrolle (Einweg-
verschluss) zum Schutz von Fle-
dermäusen

Biologische 
Vielfalt

Entwicklung von ex-
tensivem Grünland,
Reduzierung der Be-
wirtschaftungsintensi-
tät

Erhöhung der Artenvielfalt s. Pflanzen und Tiere

Landschafts-
bild 

technische Überprä-
gung der Landschaft

Veränderung/Überprä-
gung des Landschafts-
bilds in einem anthropo-
gen gegeprägten Land-
schaftsraum, Reduzierung 
der Landschaftsbildquali-
tät vor allem im Nahbe-
reich

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage,
M2: Erhalt der randlichen Ge-
hölze,
V4: Gestaltung der Einfriedun-
gen

Mensch und 
seine Ge-
sundheit 

baubedingte Emissio-
nen (Staub, Lärm, Er-
schütterung), Reflexio-
nen des Sonnenlichts

temporäre, unerhebliche 
Belastung während der 
Bauphase im nahen Um-
feld

M1: Umwandlung von intensi-
vem zu extensivem Grünland im 
Bereich der PV-Anlage,

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter

- mögliche Beeinträchti-
gung von potenziellen Bo-
dendenkmälern

V10: Beachtung des Denkmal-
schutzgesetzes bei archäologi-
schen Funden 
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4 BERÜCKSICHTIGUNG DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 
BNATSCHG

4.1 Rechtliche Grundlagen 

In § 44 BNatSchG werden die für den Artenschutz auf nationaler Ebene wichtigsten Verbotstat-
bestände festgelegt, die in Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 gegenüber besonders geschützten Arten (§ 7 
Abs. 2 Nr. 13) und in Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4 gegenüber streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14) 
sowie allen europäischen Vogelarten (§ 7 Abs. 2 Nr. 12) gelten. 

Die Zugriffsverbote von § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf:

� Nr. 1 das Nachstellen, Fangen, Verletzen und Töten von Tieren (inkl. deren Entwicklungs-
formen),

� Nr. 2 das Stören,

� Nr. 3 die Zerstörung von Nist-, Brut- sowie Wohn- und Zufluchtsstätten von Tieren,

� Nr. 4 und auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der Standorte wild lebender 
Pflanzen (inkl. deren Entwicklungsformen). 

In den Absätzen 2 und 3 des § 44 BNatSchG wird das Besitz- und Vermarktungsverbot bestimm-
ter Arten festgelegt. Absatz 4 richtet sich an die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Boden-
nutzung.

Für bau- und immissionsschutzrechtliche Fachplanung besonders relevant ist vor allem der § 44 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG. Tötungs-, Störungs- und Zerstörungstatbestände können sich 
durch die Beeinträchtigungen bei Eingriffen ergeben.

Bei der Bewertung, ob die Zugriffsverbote im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten wer-
den, ist (gerade in Bezug auf Vögel) die Tötung dieser bei lebensnaher Betrachtung nicht aus-
schließbar (NUR 2010). Der Tötungs- und Verletzungstatbestand zielt auf den Schutz von In-
dividuen einer besonders geschützten Art ab (Individuenbezug; BVERWG 2008). Die Auswirkun-
gen auf den Erhaltungszustand der Population erlangen demgegenüber erst bei der Erteilung von 
Ausnahmen und Befreiungen sowie im Rahmen der sog. CEF-Maßnahmen Beachtung (IDUR 
2011).

In der Praxis werden häufig Prognosen abgegeben, die eine Gefährdung der entsprechenden Art 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben, wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, 
ob mit der Realisierung eines Vorhabens tatsächlich die Tötung wild lebender Tiere der beson-
ders geschützten Arten verbunden ist (IDUR 2011).

Dabei ist der Verbotstatbestand im Rahmen der Eingriffszulassung generell durch geeignete Ver-
meidungsmaßnahmen, so weit möglich und verhältnismäßig, zu reduzieren (IDUR 2011). Das 
Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG setzt ohkZnl* ]Zll ^l lb\a nf ^bg^ �^ka^[eb\a^� 
Störung handelt, die nach der Legaldefinition des § 44 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 BNatSchG dann vorliegt, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert. Eine lokale Population umfasst diejenigen (Teil-) Habitate und Aktivitätsbereiche der Indivi-
duen einer Art, die in einem für die Lebens (-raum) -ansprüche der Art ausreichenden räumlich-
funktionalen Zusammenhang stehen (Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/5100, S. 11).

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 0 ?KZmP\aD �bgl[^son-
]^k^� ]Zgg Zgsng^af^g* p^gg ]b^ v[^ke^[^gl\aZg\^g* ]^k ?knm^k_he` h]^k ]b^ O^ikhduktions-
fähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht und 
beurteilt werden muss (Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/5100, S. 11).

Nach einem Urteil des BVerwG (2008) wird das Zerstörungsverbot von Habitaten (und Teilha-
bitaten) des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG grundsätzlich individuumsbezogen ausgelegt. Es bezieht 
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sich auf ebgs^eg^ K^lm^k* ?knmaxae^g* [sp, �I^[^gl- ng] PmZg]hkmlmkndmnk^g�* ]b^ gb\am s^klmxkm 
werden dürfen. Die Zerstörung von Nahrungshabitaten fällt nach der Entscheidung des BVerwG 
nicht unter das Zerstörungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Freistellung von den Verboten bei der Eingriffs- und Bauleitplanung

In § 4444 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG wird festgelegt, dass für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Eingriffe, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen 
sind oder bei Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 BauGB, ein Verstoß gegen das Zerstö-
rungsverbot des § 4444 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht vorliegt, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Kann die ökologische Funktion nicht erhalten werden, ist 
diese nach § 15 BNatSchG wiederherzustellen. Dafür kommen gemäß § 44 Abs. 5 S. 3 
BNatSchG insbesondere vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF �measures to ensure the 
continuous ecological functionality) in Betracht.

Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsgebot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt 
`^fw{ z 22 >[l, 3 Kk, / ?KZmP\aD ]Zgg gb\am ohk* p^gg �die Beeinträchtigung durch den Eingriff 
oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht 
signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkann-
ten Schutzmaßnahmen nicht vekfb^]^g p^k]^g dZgg,� 

Das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-
gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt indes 
gemäß § 44 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dann nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 
im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Ver-
letzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 
sind.

Ausnahmen

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden können im Einzelfall Ausnah-
men von den Verboten nach § 4444 Abs. 1 BNatSchG unter den Voraussetzungen des 
§ 4545 Abs. 7 BNatSchG zulassen. Es kann zu solchen, näher bestimmten Ausnahmen (erhebliche 
wirtschaftliche Schadensvermeidung, Tier- und Pflanzenschutz, Forschungsbedarf, Gesundheit 
von Menschen, zwingendes öffentliches Interesse) durch die Behörden nur kommen, wenn sich 
keine zumutbaren Alternativen bieten und sich der Erhaltungszustand der Populationen nicht ver-
schlechtert. 

Befreiung

Von den Verboten nach § 4444 BNatSchG kann nach § 6767 Abs. 2 BNatSchG auf Antrag befreit 
werden, wenn die Durchführung der Verbote im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung füh-
ren würde.

4.2 Ausschlussverfahren

Als betrachtungsrelevante Arten werden die besonders und die streng geschützten Arten 
(§(§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt auf die Arten 
des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG, die europäischen Vogelarten und die sog. Verantwor-
tungsarten (Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt 
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sind)3. So liegt bei den anderen besonders geschützten Arten bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote nicht vor.

Das Ausschlussverfahren orientiert sich an den in Hessen vorkommenden Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie (vgl. HESSEN-FORST FENA 2014 und HLNUG 2023c) sowie deren Verbrei-
tungsdaten und deren Planungsrelevanz und anhand der Biotop- und Habitatausstattung des 
Plangebietes.

Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung werden die Artengruppen Gastropoda (Schnecken), Bi-
valvia (Muscheln), Crustacea (Krebse), Cyclostomata (Rundmäuler) und Osteichthyes (Knochen-
fische) nicht berücksichtigt, da kein Wirkungszusammenhang zwischen Ort und Art des Eingriffs 
und den entsprechenden artspezifischen Habitaten besteht (im Plangebiet sind keine Feucht-/
Gewässerlebensräume vorhanden. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG kann mit hinreichender Sicherheit für diese Artengruppen ausgeschlossen werden.

Bei der Prüfung wurden hinsichtlich der relevanten Arten und deren Vorkommen insbesondere 
die Daten des NATUREG (HLNUG 2025b) für das betreffende TK-25 Blatt Nr. 5121 berücksichtigt. 
Aufgrund der zentralen Lage des Plangebiets innerhalb des Messtischblatts wurden umliegende 
TKTK-Blätter nicht berücksichtigt, da sie mindestens 3 km entfernt liegen.

4.3 Pflanzen

Tabelle 7: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Farn- und 
Blütenpflanzen

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-An-
hang

aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach4

Bromus grossus Dicke Trespe Anh. II, IV -
Coleanthus subtilis Scheidenblütgras Anh. II, IV -
Cypripedium calceolus Frauenschuh Anh. II, IV -
Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz, Sumpf-Gladiole Anh. II, IV -
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte Anh. II, IV -
Lindernia procumbens Liegendes Büchsenkraut Anh. IV -
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut Anh. II, IV -
Luronium natans Schwimmendes Froschkraut Anh. II, IV -
Marsilea quadrifolia Vierblättriger Kleefarn Anh. II, IV -
Najas flexilis Biegsames Nixenkraut Anh. II, IV -
Spiranthes aestivalis Sommer-Wendelorchis Anh. IV -
Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn Anh. II, IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 7Tabelle 1414 aufgeführt, keine Pflan-
zenarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet diesen Arten aufgrund der vorwiegend 
intensiven Grünlandnutzung keinen geeigneten Lebensraum. Ein Eintreten der Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für die Artengruppe der Pflanzen ausgeschlossen wer-
den.

4.4 Avifauna

In den Jahren 2024 und 2025 wurden zur Abschätzung des Bestandes planungsrelevanter Arten 
für das Plangebiet Holzburg zzgl. einem erweiterten Untersuchungsradius von 200 m Brutvo-
gelerfassungen durch die GDGDS RAUM- UND UMWELTPLANUNG GMBMBH durchgeführt. Im Detail sind 

4 HLNUG 2023b
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die Ergebnisse dem zugehörigen Ergebnisbericht der faunistischen Untersuchungen zu entneh-
men (s. Anhang).

Im Untersuchungsgebiet (UG) Holzburg wurden bei den Erfassungen elf planungsrelevante Brut-
vogelarten (Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grünfink, Haubenmeise, Kernbeißer, Star, Stieglitz, 
Tannenmeise, Weidenmeise und Wintergoldhähnchen) nachgewiesen (siehe Abbildung 1616).).

Darüber hinaus wurden drei streng geschützte Brutvogelarten (Grünspecht, Schwarzspecht, 
Sperber) festgestellt. Eine Art, die gemäß der roten Liste der Brutvögel Deutschlands Teil der 
Vorwarnliste ist (Grauschnäpper) sowie eine Art, die Teil des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
ist (Neuntöter), die in Hessen jedoch nicht als gefährdet gelten, wurde ebenfalls nachgewiesen. 

Innerhalb des Plangebiets konnten keine planungsrelevanten Vogelarten erfasst werden. Insge-
samt wurden im Untersuchungsgebiet 47 Vogelarten festgestellt, davon 38 als Brutvogel und 
neun als Gastvogel (v.a. Nahrungsgast).

Zwei Vogelarten, die Goldammer und der Kernbeißer, haben ihre nächstgelegenen Reviere in 
einem Abstand von 7-8 m zur Plangebietsgrenze, wodurch diese innerhalb der planerisch zu 
berücksichtigenden Fluchtdistanz von 15 m der Goldammer und 25 m des Kernbeißers liegen 
(GASSNER et al. 2010). 

Eins der Reviere der Goldammer grenzt im Süden an Teilfläche 1 an und das zweite liegt nord-
westlich von Teilfläche 2. Ein weiteres Revier liegt im Nordosten von Teilfläche 2 in den angren-
zenden, wegbegleitenden Heckenstrukturen. Alle drei Reviere liegen in einem Abstand von etwa 
8 m zum Vorhabenbereich. Der festgestellte Reviermittelpunkt des Kernbeißers befindet sich im 
zentralen Feldgehölz westlich von Teilfläche 2 mit einem Abstand von 7 m zur Plangebietsgrenze. 

Abbildung 1616: Reviere planungsrelevanter Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet Holzburg im Jahr 2025,
Fl = Feldlerche, F = Fitis, G = Goldammer, Gf = Grünfink, Hm = Haubenmeise, Kb = Kernbeißer, S = Star, 
Sti = Stieglitz, Tm = Tannenmeise, Wm = Weidenmeise, Wg = Wintergoldhähnchen (GDS 202525)

Tötungstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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Ein Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit einer direkten Tötung ist für Gold-
ammer und Kernbeißer hinreichend sicher auszuschließen, da sich die Reviere der beiden Arten 
außerhalb des Plangebiets befinden und baubedingt nicht in die angrenzenden Gehölzstrukturen 
eingegriffen wird. Allerdings wird die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz zu den ge-
nannten Revierzentren beider Arten unterschritten. Dies führt dazu, dass das Eintreten eines in-
direkten, baubedingten Tötungstatbestandes durch Störung dieser Reviere nicht hinreichend si-
cher ausgeschlossen werden kann. Denn im Rahmen der Bauarbeiten kann es zu einer Störung 
des Revierpaares kommen, welche im schlimmsten Fall die Aufgabe der Brut und somit die Tö-
tung von Jungvögeln mit sich bringt.

Um eine indirekte Tötung von Jungvögeln oder deren Entwicklungsformen durch bauliche Maß-
nahmen hinreichend sicher ausschließen zu können, sollte der Baubeginn im Umfeld von 15 m 
(Goldammer) bzw. 25 m (Kernbeißer) um die Revierzentren außerhalb der Revierbesetzungs-
phase und der Brutzeiträume der betroffenen Arten (Goldammer: April bis Juni, Kernbeißer: Mitte 
April bis Anfang August) liegen. 

Um für die Reviere von Goldammer und Kernbeißer das Eintreten eines baubedingten Verbotstat-
bestandes zu verhindern, ist die Einrichtung einer Bauverbotszone und das Ausweisen von Bau-
ausschlusszeiten als Vermeidungsmaßnahme möglich und notwendig (siehe Abbildung 1717). Wer-r-
denen die Bauverbotszonen und die Bauausschlusszeiten als Vermeidungsmaßnahme umgesetzt, 
kann das Eintreten des Verbotstatbestandes für die Reviere von Goldammer und Kernbeißer 
hinreichend sicher ausgeschlossen werden.

Störungstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

Eine baubedingte Störung für die Reviere von Goldammer und Kernbeißer ist (außerhalb der 
genannten Brutzeiten) hinreichend sicher ausgeschlossen, da es sich bei den Bauarbeiten ledig-
lich um temporäre und kleinräumige Störungen handelt. Anlage- und betriebsbedingt gehen von 
der geplanten PV-FFA keine Störungen für diese zwei Arten aus.

Da es sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt zu keiner erheblichen Störung der Reviere 
von Goldammer und Kernbeißer kommt, ist die Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen (über 
die Bauausschlusszeiten bzw. Bauverbotszone hinaus) nicht notwendig.

Störungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Lokalpopulationenen sind auch für weitere pla-
nungsrelevante Vogelarten und für das gesamte Plangebiet nicht zu erwarten. 

Zerstörungstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG

Bau- und anlage-/betriebsbedingt kann der Verbotstatbestand der Zerstörung ebenfalls ausge-
schlossen werden. Die drei Reviere der Goldammer sowie das Revier des Kernbeißers liegen 
außerhalb des Plangebiets, wodurch die Gehölzstrukturen, in denen die Reviere verortet sind, im 
Rahmen des Bauvorhabens erhalten bleiben. Zudem kommt es nicht zum Verlust von Nahrungs-
habitatenen, da die Fläche nach der Bauphase wieder als Nahrungshabitat zur Verfügung steht und 
sich das Nahrungsangebot voraussichtlich durch die Umwandlung von intensivem zu extensivem 
Grünland verbessert. 

Da es sowohl bau-, anlage- als auch betriebsbedingt zu keiner Zerstörung der Fortpflanzungs-
und Ruhestätten von Goldammer und Kernbeißer kommt, ist weder die Umsetzung von vorgezo-
genen Ausgleichsmaßnahmen noch von weiteren Vermeidungsmaßnahmen notwendig.

Für alle weiteren festgestellten planungsrelevanten Vogelarten kann ein Eintreten des Verbotstat-
bestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ebenfalls mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-
sen werden.

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen:

� V5: baubedingt: Bauausschlusszeiten/Bauverbotszone: Optimierung Goldammer und 
Kernbeißer
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Abbildung 1717: Darstellung der Vermeidungsmaßnahme: Bauverbotszone für Goldammer und Kernbeißer

4.5 Reptilien

Tabelle 8: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Reptilien-
arten 

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-Blatt 
5121 Schrecksbach5

Coronella austriaca Schlingnatter Anh. IV -
Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte
Anh. II, IV -

Lacerta agilis Zauneidechse Anh. IV -
Lacerta bilineata Westliche Smarag-

deidechse
Anh. IV -

Natrix tessellata Würfelnatter Anh. IV -
Podarcis muralis Mauereidechse Anh. IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 8Tabelle 1212Tabelle 1414 aufgeführt, 
keine Reptilienarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet diesen Arten keinen geeig-
neten Lebensraum. Die lichten Waldrandbereiche im Westen außerhalb des Plangebiets weisen
eine gewisse Eignung als Reptilienhabitat auf. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 

5 HLNUG 2023b
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Abs. 1 BNatSchG kann für die Artengruppe der Reptilien aufgrund fehlender Vorkommen in die-
sem TK-Messtischblatt hinreichend sicher ausgeschlossen werden.

4.6 Amphibien

Tabelle 9: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Amphi-
bienarten 

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-Blatt 
5121 Schrecksbach6

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte Anh. IV x
Bombina variegata Gelbbauchunke Anh. II, IV -
Bufo calamita Kreuzkröte Anh. IV -
Bufo viridis Wechselkröte Anh. IV -
Hyla arborea Laubfrosch Anh. IV -
Pelobates fuscus Knoblauchkröte Anh. IV -
Rana arvalis Moorfrosch Anh. IV -
Rana dalmatina Springfrosch Anh. IV -
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Anh. IV -
Triturus cristatus Kamm-Molch Anh. II, IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach 

Aktuell vorkommend in dem geprüften Messtischblatt (Tabelle 9) ist folgende Amphibienart, die 
nach FFH-Anhang IV geschützt ist: Geburtshelferkröte.

Die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans( ikw_^kb^km �h__^g^ h]^k dZnf [^pZ\al^g^ ?^k^b\a^ 
in sonnig-pZkf^k IZ`^ ng] ]bk^dm^k KZ\a[Zkl\aZ_m sn X�Y IZko^g`^pwll^kg,� A^l T^bm^k^g blm 
_yk ]b^l^ >km �^bg `nm^l >g`^[hm Zg [h]^g_^n\am^g S^klm^\dfx`eb\ad^bm^g bg Chkf ohg Hey_m^g* 
Spalten oder Gängen if D^lm^bg h]^k `kZ[_wab`^f ?h]^g� ohg ?^]^nmng` (BFN 2025a). Auf-
grund der Nutzungsform des Plangebiets und damit der Habitatausstattung ist ein Vorkommen 
der Geburtshelferkröte im Plangebiet nicht zu erwarten. Allerdings kann aufgrund der Nähe von 
ca. 100 m zu einem Abgrabungsgewässer nicht ausgeschlossen werden, dass das Plangebiet 
von der Geburtshelferkröte auf dem Weg zur Eiablage zwischen Mitte/Ende April und Ende Au-
gust durchwandert wird, da diese Art mehrere hundert Meter zurücklegen kann (LANUK 2025).

Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann nur dann ausgeschlossen 
werden, wenn sich die Bautätigkeiten auf den Tageszeitraum beschränken, da die Geburtshel-
ferkröte ausschließlich nacht- und dämmerungsaktiv ist. Sofern die Bautätigkeiten während der 
Nacht und Dämmerung ausgeführt werden sollten, ist ein Amphibienschutzzaun notwendig. Zu-
dem sind die gängigen Vorschriften zum Bodenschutz einzuhalten, sodass keine Kleinstgewäs-
ser entstehen. Falls sich im Zuge der Baumaßnahmen dennoch Vertiefungen im Boden ausbil-
den, sollten diese umgehend mit plangebietseigenem Boden verfüllt werden, um die Entstehung
von Wasseransammlungen zu verhindern (siehe Kapitel 5 Vermeidungsmaßnahmen V3V3 und V7). 

6 HLNUG 2023b
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4.7 Säugetiere – Fledermäuse

Tabelle 1010: Liste der planungsrelevanten, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Fledermausar-
ten

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach7

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus Anh. II, IV -
Eptesicus nilssoni Nordfledermaus Anh. IV -
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Anh. IV -
Myotis alcathoe Nymphenfledermaus Anh. IV -
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Anh. II, IV -
Myotis brandtii Große Bartfledermaus Anh. IV -
Myotis dasycneme Teichfledermaus Anh. II, IV -
Myotis daubentonii Wasserfledermaus Anh. IV -
Myotis emarginatus Wimperfledermaus Anh. II, IV -
Myotis myotis Großes Mausohr Anh. II, IV -
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Anh. IV -
Myotis nattereri Fransenfledermaus Anh. IV -
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Anh. IV x
Nyctalus noctula Großer Abendsegler Anh. IV -
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Anh. IV -
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Anh. IV x
Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Anh. IV -
Plecotus auritus Braunes Langohr Anh. IV -
Plecotus austriacus Graues Langohr Anh. IV -
Rhinolophus ferrumequi-
num 

Große Hufeisennase Anh. II, IV -

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase Anh. II, IV -
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Anh. IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

Von den nach FFH-Anhang IV geschützten Fledermausarten sind folgende aktuelle Vorkommen 
in dem geprüften Messtischblatt (Tabelle 1010) bekannt: Kleiner Abendsegler und Zwergfleder-
maus.

Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bevorzugt als typische Waldfledermaus alte Laub-
wald- und Laubmischwaldbestände mit einem hohen Angebot an Baumhöhlen-, Spalten- und 
Rindenquartieren. Er führt weite Wanderungen (bis zu 1.500 km), im Allgemeinen vom Nordosten 
Europas in den Südwesten, durch. Außerhalb der Zugzeit ist er überwiegend im Flach- und Hü-
gelland zu finden (BFN 2025a).

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) bezieht ihre Quartiere häufig in Gebäuden, wes-
p^`^g �bak^ EZnime^[^glkwnf^ bg Pb^]eng`^g ng] ]^k^g ]bk^dm^f Rf_^e]� eb^`^g, Wnk GZ`] p^k+
den Waldränder, Laub- und Mischwälder, Gewässer, Siedlungen, Hecken, Streuobstbestände, 
Wiesen, Weiden und Äcker genutzt, wobei Uferbereiche von Gewässern und Waldrandbereiche 
bevorzugt werden (BFN 2025a).

Innerhalb des Plangebiets befinden sich nur wenige Gehölzstrukturen. Randlich von TF 1 befindet 
sich im Nordwesten ein Feldgehölz und auf TF 2 im Südosten eine Reihe Bäume. Diese beiden 
Strukturen könnten aufgrund ihrer Größe/ihres Alters Habitatpotenzial (Quartierpotenzial) als 
Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte für Fledermäuse bieten. In die genannten Gehölze wird 
im Zuge der Planung nicht eingegriffen. Konkrete Kontrollen der Bäume auf entsprechende Mikro-
habitate wie Höhlen oder Spalten können Aufschluss darüber geben, ob eine Quartiereignung 
bzw. Artvorkommen grundsätzlich möglich ist oder bereits vorliegt.

7 HLNUG 2023b
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Sollten bei der Umsetzung des Vorhabens keine Bäume entfernt werden und die Baumaßnahmen 
ausschließlich in den Monaten April/Mai und/oder August/September (und damit außerhalb der 
Wochenstubenzeit und außerhalb der Winterruhe von Fledermäusen) stattfinden, sind keine 
Maßnahmen zum Schutz von Fledermäusen zu beachten. Unter den beiden genannten Bedin-
gungen treten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht ein.

Andernfalls (bei Bauarbeiten außerhalb des genannten Zeitraums) sind alle Bäume/Gehölzstruk-
turen im Vorhabenbereich, auch wenn sie erhalten bleiben, vor Baubeginn (bestenfalls im unbe-
laubtem Zustand) auf Spalten und Höhlen zu kontrollieren, um festzustellen, ob sie Quartierpo-
tenzial bieten.

Weisen die Bäume/Gehölze Winterquartierpotenzial auf, sind die Quartiere � außerhalb der Wo-
chenstubenzeit (Juni/Juli) und vor Beginn der Winterruhe (bis spätestens Mitte Oktober) � fach-
gerecht zu verschließen (Einwegverschluss). Dieser Einwegverschluss ermöglicht weiterhin den 
AuAusflug und verhindert zugleich einen erneuten Besatz.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme können baubedingte Beeinträchtigungen von Fleder-
mäusen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Verletzung/Tötung) oder Nr. 2 (Störung, insb. durch Baulärm und 
Vibrationen) BNatSchG vermieden werden.

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt nicht ein, da die ökologische Funk-
tion der Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen im räumlich-funktionalen Zusam-
menhang erhalten bleibt, auch wenn die Bäume/Gehölze im Plangebiet temporär nicht nutzbar 
sind (Einwegverschluss während der Bauphase). Denn im Umfeld des Plangebiets befinden sich 
zahlreiche weitere Bäume und Gehölzstrukturen, in die keine Eingriffe stattfinden, bei denen ein 
vergleichbares oder sogar höheres Quartierpotenzial zu vermuten ist, sodass der temporäre Ver-
lust der Bäume/Gehölze nicht als essenziell bzw. nicht als erheblich gewertet wird und ohne die 
Implementierung von Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden kann.

Anlage- oder betriebsbedingt entstehen keine Beeinträchtigungen, da PV-FFA keine nachteiligen 
Wirkfaktoren für Fledermaus-Quartiere aufweisen.

Der Vorhabenbereich besteht aus überwiegend intensiv genutzten Grünlandflächen, die Fleder-
mäusen bedingt als Nahrungshabitat (zur Jagd auf Insekten) dienen könnten. Eine Betroffenheit 
entsteht nur, wenn mit einem Verlust eines essenziellen Nahrungshabitats i.V.m. populationsre-
levanten Auswirkungen zu rechnen ist. Im vorliegenden Fall ist dies nicht zutreffend, da im unmit-
telbaren Umfeld der Planung weitere gleich- oder höherwertige Grünlandflächen vorliegen, die 
ebenso als potenzielles Jagdhabitat einzustufen sind, sodass genügend Ausweichmöglichkeiten 
gegeben sind. Nach dem Bau der PV-FFA kann sich durch die extensive Bewirtschaftung des 
Grünlands im Plangebiet das Nahrungsangebot für Fledermäuse ggf. sogar verbessern, da er-
höhte Insektenvorkommen erwartet werden können.

Es gibt zahlreiche Gehölzstrukturen in den Randbereichenen des Plangebiets, die Fledermäusen 
als natürliche Leitstrukturen zur Orientierung entlang von Flugrouten dienen können. Das Vorha-
ben sieht keinerlei Eingriffe in Gehölze vor, sodass deren Orientierungsfunktion für Fledermäuse 
bestehen bleibt.

Zudem ist nicht bekannt, dass Fledermäuse PV-Anlagen nicht überfliegen oder weiträumig mei-
den. Im Gegenteil könnten PV-Anlagen ggf. sogar als weitere Leitstruktur genutzt werden. Nach-
teilige Auswirkungen durch die Wechselrichter oder visuelle Wirkungen sind ausgeschlossen, da 
diese nur tagsüber (wenn die Sonne scheint und Strom produziert wird) in Betrieb sind, während 
Fledermäuse ausschließlich in der Dunkelheit jagen. Emissionen im Ultraschallbereich entstehen 
bei PV-FFA betriebsbedingt grundsätzlich nicht. Eine Beleuchtung der geplanten PV-FFA erfolgt 
nicht (siehe Maßnahme V2)2).

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der beschrieben Vermeidungsmaßnahme V1111
weder durch den Bau noch den Betrieb der PV-Anlage mit einem Eintreten der 
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artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Artengruppe der 
Fledermäuse zu rechnen.

4.8 Säugetiere – nicht flugfähig

Tabelle 1111: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Säuge-
tierarten (ohne Fledermäuse) 

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach8

Canis lupus Wolf Anh. II, IV -
Castor fiber Europäischer Biber Anh. II, IV, V -
Cricetus cricetus Feldhamster Anh. IV -
Felis silvestris Wildkatze Anh. IV -
Lutra lutra Fischotter Anh. II, IV -
Lynx lynx Luchs Anh. II, IV -
Muscardinus avellanarius Haselmaus Anh. IV -
Mustela lutreola Europäischer Nerz Anh. II, IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 1111Tabelle 1212Tabelle 1414 aufgeführt, 
keine nicht flugfähigen Säugetierartenarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet die-
sen Arten zudem keinen geeigneten Lebensraum. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG kann für die Artengruppe der nicht flugfähigen Säugetiere ausgeschlossen 
werden.

4.9 Schmetterlinge

Tabelle 1212: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Schmet-
terlingsarten

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach9

Coenonympha hero Wald-Wiesenvögelchen Anh. IV -
Eriogaster catax Heckenwollafter Anh. II, IV -
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter, Kleiner 

Maivogel
Anh. II, IV -

Gortyna borelii Haarstrangwurzeleule Anh. II, IV -
Lopinga achine Gelbringfalter Anh. IV -
Lycaena dispar Großer Feuerfalter Anh. II, IV -
Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter Anh. II, IV -
Maculinea arion Quendel-Ameisenbläuling Anh. IV -
Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling
Anh. II, IV -

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling

Anh. II, IV -

Parnassius apollo Apollofalter Anh. IV -
Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollofalter Anh. IV -
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Anh. IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 1212Tabelle 1414 aufgeführt, keine 
Schmetterlingsarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet diesen Arten außerdem 

8 HLNUG 2023b

9 HLNUG 2023b



4646Umweltbericht zum vorhabenbezogenen ?^[Znng`lieZg �Photovoltaik-
Freiflächenanlage Holzburg� ]^k Gemeinde Schrecksbach

keinen geeigneten Lebensraum. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
kann für die Artengruppe der Schmetterlinge ausgeschlossen werden.

4.10 Libellen

Tabelle 1313: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Libellen-
arten 

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-Blatt 
5121 Schrecksbach1010

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer Anh. IV -
Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer Anh. IV -
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer, Z. 

Mosaikjungfer
Anh. IV -

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer Anh. II, IV -
Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer, G. 

Keiljungfer
Anh. II, IV -

Oxygastra curtisii Gekielter Flussfalke, G. 
Smaragdlibelle

Anh. II, IV -

- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 1313Tabelle 1414 aufgeführt, keine Li-
bellenarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet diesen Arten zudem keinen geeigne-
ten Lebensraum. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für die 
Artengruppe der Libellen ausgeschlossen werden.

4.11 Käfer

Tabelle 1414: Liste der in Hessen vorkommenden, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Käferarten 

Wissenschaftlicher 
Name

Deutscher Name FFH-Anhang aktuelle Vorkommen im TK-
Blatt 5121 Schrecksbach1111

Cerambyx cerdo Heldbock, Großer Eichenbock Anh. II, IV -
Dytiscus latissimus Breitrand Anh. II, IV -
Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer 
Anh. II, IV -

Osmoderma eremita Eremit Anh. II*, IV -
- keine Vorkommen
x Vorkommen in Messtischblatt 5121 Schrecksbach

In dem geprüften TK-Messtischblatt kommen, wie in Tabelle 1414Tabelle 1212Tabelle 1414 aufgeführt, 
keine Käferarten des FFH-Anhangs IV vor. Das Plangebiet bietet diesen Arten außerdem keinen 
geeigneten Lebensraum. Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann 
für die Artengruppe der Käfer ausgeschlossen werden.

1010 HLNUG 2023b

1111 HLNUG 2023b
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5 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUM AUSGLEICH DER BEEINTRÄCHTIGUN-
GEN

5.1 Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen

Im Folgenden werden auf Grundlage der Prüfungsergebnisse des Umweltberichts Festsetzungen 
und Hinweise aufgeführt, die im Sinne von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum 
Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft berücksichtigt werden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Maßnahmen vorab zusammenfassend aufgeführt. 

Tabelle 1515: Maßnahmen, die eine vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter vermei-
den, bzw. die negativen Auswirkungen auf diese minimieren (M = Ausgleichsmaßnahme, V = Vermei-
dung/Minderung)

Maßnahme Positive Wirkungen für die 
Schutzgüter 

M1 - Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Be-
reich der PV-Anlage/Sondergebiet

Fläche, Boden, Wasser, 
Luft/Klima, Pflanzen, Tiere, Bio-
logische Vielfalt, Landschaftsbild

M2 - Erhalt der randlichen Gehölze Pflanzen, Tiere, Biologische 
Vielfalt, Landschaftsbild

V1 - Minimierung der Versiegelung Fläche, Boden, Wasser, 
Luft/Klima, Pflanzen, Tiere, Bio-
logische Vielfalt

V2 - Vermeidung von Lichtimimmissionen Tiere

V3 - Vermeidungsmaßnahme Amphibien Tiere

V4 - Gestaltung der Einfriedungen Tiere

V5 - Vermeidungsmaßnahme Vögel Tiere

V6 - Grundwasserschutz Wasser

V7 - Maßnahmen zum Bodenschutz während der Bauphase Boden, Wasser, Tiere

V8 - Maßnahmen zum Pflanzenschutz Pflanzen

V9 - Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme Fläche, Boden, Wasser, Pflan-
zen, Tiere, Biologische Vielfalt

V10 - Beachtung des Denkmalschutzgesetzes bei archäologischen 
Funden

Kultur- und sonstige Sachgüter

V11 - Quartierkontrolle (Einwegverschluss) zum Schutz von Fleder-
mäusen

Tiere

5.1.1 Festsetzungen

M1 - Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-Anlage

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu erhalten und dauerhaft 
während des Anlagenbetriebs durch Mahd/Mulchmahd und/oder Beweidung (bspw. mittels Scha-
fefe; ganzjährig oder teilweise) extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punktförmigen 
Versiegelungen durch die Rammpfosten oder Fundamente der Modultische, notwendige Tra-
fostationen bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene 
Bereiche. Für die Nachsaat im Zuge der Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland
ist gemäß § 40 BNatSchG autochthones Saatgut des Ursprungsgebiets 21 �E^llbl\a^l ?^k`+
eZg]� zu verwenden. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht 
zulässig. 
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M2 - Erhalt der randlichen Gehölze

Die Gehölze, die randlich teilweise innerhalb des Geltungsbereichs liegen, sind zu erhalten.
Rückschnitte zur betrieblichen Sicherheit der Photovoltaikanlage und zur Sicherstellung ausrei-
chender Grenzabstände sind zulässig.

V1V1 - Minimierung der Versiegelung 

Für die Gründung der Modultische sind Rammpfosten zu verwenden. Sollte der Untergrund dies 
nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvarianten ausgewichen 
werden. 

Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Schotterstraßen mit wasserdurchläs-
sigem Belag herzustellen.

V2 - Vermeidung von Lichtimmissionen

Während des Anlagenbetriebs wird eine Beleuchtung auf der Fläche ausgeschlossen. Eine Au-
ßenbeleuchtung der Solaranlage ist ausschließlich während der Bauphase mit insektenfreundli-
chen Leuchtmitteln (max. 3000 K) zulässig. Im Zuge der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass 
diffuse Lichtimimmissionen in die umgebenden Gehölzbestände vermieden werden. 

V4 - Gestaltung der Einfriedungen

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendraht- oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 

5.1.2 Hinweise

Schutzgut Tiere

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, durch Auflage zur Baugenehmigung die Durchführung 
folgender Maßnahmen V3, V5, V7 und V1111 sicherzustellen:

V3 - Vermeidungsmaßnahme Amphibien

Während der Eiablagephase der Geburtshelferkröte (Mitte/Ende April bis Ende August) und damit 
einhergehender Möglichkeit der Durchwanderung des Plangebiets, ist das Errichten eines Am-
phibienschutzzauns als Maßnahme umzusetzen, sofern die Bautätigkeiten auch während der 
NaNacht und Dämmerung ausgeführt werden sollten. Ob es einen Zaun geben und wo der genaue 
Verlauf des Zauns sein wird, wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung (UBB) festgelegt und 
ggf. an örtliche Gegebenheiten angepasst. Finden die Bauarbeiten nur tagsüber statt, kann auf 
die Maßnahme verzichtet werden.

V5V5 - Vermeidungsmaßnahme Vögel

Im Falle von Bauarbeiten während der Brutphasen der planungsrelevanten Arten Goldammer 
(April bis Juni) und Kernbeißer (Mitte April bis Anfang August) ist eine Bauverbotszone mit einem 
Radius von 15 m (Goldammer) und 25 m (Kernbeißer) um die jeweiligen Reviere einzurichten. 

Im Falle eines Baubeginns innerhalb der Brutzeit oder der Fortführung von Baumaßnahmen nach 
längerer Pause (> 1 Woche) in diesem Zeitraum, ist im Vorfeld eine Baufeldkontrolle umzusetzen:
Die Eingriffsfläche zzgl. einem 15 bzw. 25 m-Radius entsprechend dem artspezifischen Störra-
dius von Goldammer und Kernbeißer ist unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch eine ornitho-
logisch versierte Fachkraft auf Anzeichen einer Brut zu kontrollieren.

V11 - Quartierkontrolle (Einwegverschluss) zum Schutz von Fledermäusen Tiere

Sollen bei der Umsetzung des Vorhabens die Baumaßnahmen ausschließlich in den Monaten 
April/Mai und/oder August/September (und damit außerhalb der Wochenstubenzeit und 
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außerhalb der Winterruhe von Fledermäusen) stattfinden, sind keine Beeinträchtigungen für Fle-
dermäuse zu erwarten. 

Andernfalls (bei Bauarbeiten außerhalb des genannten Zeitraums) sind alle Bäume/Gehölze im 
Vorhabenbereich, auch wenn sie erhalten bleiben, vor Baubeginn (bestenfalls im unbelaubtem 
Zustand) auf Spalten und Höhlen zu kontrollieren, um festzustellen, ob sie Quartierpotenzial bie-
ten.

Weisen die Bäume/Gehölze Winterquartierpotenzial auf, sind die Quartiere � außerhalb der Wo-
chenstubenzeit (Juni/Juli) und vor Beginn der Winterruhe (bis spätestens Mitte Oktober) � fach-
gerecht zu verschließen (Einwegverschluss). 

Schutzgut Boden

V7 - Maßnahmen zum Bodenschutz während der Bauphase

Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV, 
EBV). Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberboden-
bearbeitung, die ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie die Bodenverwertung bzw. -entsor-
gung zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731). 

Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen 
nicht außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt, gelagert 
oder abgelagert werden, sofern diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten geschützt werden 
und deren Nutzung zwingend erforderlich ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, Vege-
tation etc. sind fachgerecht zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Alle 
beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen. 

Bodenarbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach Niederschlägen die Gefahr von Bo-
denverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). 

Sollten dennoch Bodenverdichtungen hervorgerufen werden, so sind diese spätestens zum Ab-
schluss der Bauarbeiten fachgerecht durch (Tiefen-) Lockerung wieder zu beseitigen. Dies sollte 
alle nicht bebauten oder befestigten Grundstücksflächen, innerhalb und außerhalb der Projektflä-
che, umfassen. 

Des Weiteren dürfen keine Bodenvertiefungen, die als Habitat von Amphibien genutzt werden 
könnten, durch die Bautätigkeiten im Plangebiet entstehen und verbleiben. Gegebenenfalls ent-
standene Vertiefungen sind mit Ende eines jeden Bautags durch plangebietseigenen Boden zu 
verfüllen.

V9 - Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme

Die Flächeninanspruchnahme ist so zu begrenzen, dass ein zusätzlicher Flächenverbrauch, der 
über den eigentlichen Vorhabenbereich bzw. die vorgesehenen Baufelder hinausgeht, vermieden 
wird.

Schutzgut Pflanzen

V8 - Maßnahmen zum Pflanzenschutz

Rückschnittarbeiten an oberirdischen Pflanzenteilen oder Wurzeln sind nach Vorgaben der aktu-
ell gültigen ZTV�Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege) bzw. nach den derzeit allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

Für Pflanzarbeiten ist für Transport, Lagerung und Pflanzung die DIN 18916 (Pflanzen und Pflanz-
arbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten.

Für die Herstellung, Ansaat und Pflege von Rasen und Ansaaten ist die DIN 18917 (Rasen und 
Saatarbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten.
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Zu erhaltende Gehölze, Pflanzenbestände und angrenzende Vegetationsflächen sind nach DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) 
bzw. RAS-LP4 zu schützen.

Schutzgut Wasser 

V6V6 - Grundwasserschutz

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Module ist vollständig auf den Einsatz von wasser-
gefährdenden Substanzen zu verzichten.

Ab^ Shk`Z[^g ]^k �S^khk]gng` y[^k >geZ`^g snf Rf`Zg` fbm pZll^k`^_wak]^g]^g Pmh__^g 
'>pPS(� lbg] sn [^Z\am^g ng] ^bgsnaZem^g,

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

V1010 - Beachtung des Denkmalschutzgesetzes bei archäologischen Funden 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfär-
bungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese 
sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, 
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unveränder-
tem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 
Abs. 3 HDSchG).

Umweltbaubegleitung

Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten.

5.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs

5.2.1 Flächenbilanzierung

Flächentyp Flächengröße

Sonstiges Sondergebiet ca. 59.199 m2

davon westliche Teilfläche ca. 46.877 m2

davon östliche Teilfläche ca. 12.32322 m2

Insgesamt ca. 59.199 m2

5.2.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden

Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebensgrundlage für Tiere, 
Pflanzen und Menschen. Der Boden erfüllt vielfältige und essenzielle natürliche Funktionen. Die 
Funktionen des Bodens sind auf Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu si-
chern oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet insbesondere

- einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Be-
grenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf das notwendige 
Maß

- den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen nachteiligen Einwirkungen 
auf die Bodenstruktur

- die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderun-
gen

- Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von nachteiligen Eingriffen 
in das Schutzgut Boden
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Die Bilanzierung zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden erfolgt auf 
Dkng]eZ`^ ]^k >k[^bmlabe_^ �Hhfi^glZmbhg ]^l P\anms`nml ?h]^g bg ]^k ?Zne^bmieZgng` gZ\a 
BauGB - Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hes-
sen und Rheinland-M_Zes� ]^l E^llbl\a^g IZg]^lZfm^l _yk KZmnkl\anms* Rfp^em ng] D^heh`b^ 
(HLNUG 2019).

Ist-Zustand – Wertstufe (WS) vor dem Eingriff

Ab^ ?h]^g_ngdmbhg �I^[^glkZnf _yk M_eZgs^g�* Hkbm^kbnf �BkmkZ`lihm^gsbZe� pbk] aZnimlw\aeb\a 
mit mittel (WS 3) angegeben. Innerhalb des Plangebiets kommt randlich auf beiden Teilflächen 
zudem die Wertstufe 4 vor, die einem hohen Ertragspotenzial entspricht. 

Ab^ ?h]^g_ngdmbhg �I^[^glkZnf _yk M_eZgs^g� _yk ]Zl ?^p^kmng`ldkbm^kbnf �PmZg]hkmmriblb^kng` 
für die ?bhmhi^gmpb\deng`� pbk] f^mah]^g[^]bg`m gnk [^b ]^g T^kmlmn_^g 2 ng] 3 fbm[^ky\dlb\a+
mb`m, Cyk ]b^ `^lZfm^ Cew\a^ blm ]b^ PmZg]hkmmriblb^kng` _yk ]b^ ?bhmhi^gmpb\deng` �fbmm^e� 'TP 1(,

Ab^ ?h]^g_ngdmbhg �Cngdmbhg ]^l ?h]^gl bf TZll^kaZnlaZem�* Hkbm^kbnf �TZll^kli^b\a^kdZiZ+
sbmwm� 'C^e]dZiZsbmwm CH( eb^`m überwiegend im geringen (WS 2) Bereich und erreicht randlich auf 
beiden Teilflächen auch mal mittlere Werte (WS 3). 

Ab^ ?h]^g_ngdmbhg �Cngdmbhg ]^l ?h]^gl Zel >[[Zn-, Ausgleichs- ng] >n_[Znf^]bnf�* Hkbm^kbnf 
�KbmkZmky\daZem^o^kfx`^g� pbk] Zel überwiegend gering (WS 2) und vereinzelt als mittel (WS 3) 
angegeben.

Auswirkungsprognose – Wertstufe (WS) nach dem Eingriff

Für die Auswirkungsprognose des Eingriffs werden die Wertstufen des Bodens im Ausgangszu-
stand den Wertstufen des Bodens nach dem Eingriff gegenübergestellt. Durch eine sehr geringe 
(Teil-) Versiegelung von weniger als 2 % der Gesamtfläche bleiben die o.g. Bodenfunktionen 
weitgehend erhalten und die Wertstufen unverändert. Im vorliegenden Fall wird die Versiegelung
anhand des Belegungsplans berechnet. Durch die Umwandlung zu extensivem Grünland und die 
daraus resultierende Nutzungsextensivierung, kann im Laufe des Nutzungszeitraumes von 30 
Jahren in begrenztem Umfang eine Erholung des Bodens stattfinden, die sich positiv auf die ge-
nannten Funktionen auswirkt. Nach Rückbau der Anlage und der damit verbundenen Versiege-
lungen, können deshalb die geringen Beeinträchtigungen als ausgeglichen angesehen werden. 
Bei Berücksichtigung der unter Punkt 5.1 genannten Hinweise und Maßnahmen ist ein zusätzli-
cher Ausgleich für das Schutzgut Boden deshalb nicht erforderlich.

5.2.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Arten und Biotope

Die Berechnung des naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs erfolgt gemäß der hessi-
schen Kompensationsverordnung vom 26. Oktober 2018 anhand der in Anlage 3 genannten 
Wertliste nach Nutzungstypen.

Bestand
Im Bestand ergibt sich ein Wert von 1.423.82821 Wertpunkten. Die Berechnung ist Tabelle 1616 zu 
entnehmen. Die Biotoptypen, auf der westlichen Teilfläche �intensive Wiese� und auf der östlichen
Teilfläche �Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität� sowie Gehölzstrukturen im Südosten und 
Westen von TF 2 und im Nordwesten von TF 1 sind in der beiliegenden Karte 1 dargestellt.

Tabelle 1616: Ermittlung der Wertpunkte vor dem Eingriff (Bestand)

Code Biotoptyp
Wert-
punkt/m² Fläche (m²) Wertpunkte

02.200

Gebüsche, Hecken, Säume heimischer 
Arten
auf frischen Standorten 3939 476

18.56464

Plus Wert der 
überschirmten Ein-

zelbäume:
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8.22828

= 26.792

04.110
Einzelbaum einheimisch, standortge-
recht, Obstbaum 3434

Über-
schirmte 

Fläche: 442

15.028 bereits auf 
darunterliegende 

Biotope aufge-
schlagen

04.600 Feldgehölz / Baumhecke, großflächig 5050 13134 6.700

05.243 Arten- / strukturarme Gräben 2929 12020 3.48080

06.340 Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität 3535 11.37070

397.95050

Plus Wert der 
überschirmten Ein-

zelbäume:
6.800

= 404.75050

06.350
Intensiv genutzte Wiesen und Mähwei-
den, inkl. Neuanlage 2121 46.032 966.672

10.530 Schotter-, Kies-, Sandplätze und Wege 6 592 3.552

10.610 Bewachsene unbefestigte Feldwege 2525 475 11.87575

SUMME 59.199 1.42323.82821

Planung

Mit der Umsetzung der geplanten PV-Freiflächenanlage ist eine Aufwertung der überwiegend 
intensiv genutzten Grünlandflächen durch die Umwandlung zu extensivem Grünland verbunden. 
Fg ]^k MeZgng` pbk] ]b^ RfpZg]eng` sn ^qm^glbo^f DkygeZg] 'J/( Zel ?bhmhimri �Phglmb`^ ^q+
m^glbo ̀ ^gnmsm^ Jwapb^l^g� '35 Wertpunkte/m²; 06.330) bilanziert. Dieser Biotoptyp (06.330) wird 
sich bei entsprechend extensiver Pflege zwischen den Modulen ausbilden. Beide Teilflächen wer-
den mit Modulen belegt. EsEs ist davon auszugehen, dass sich unterhalb der Module mit der Zeit 
eine �g�gaturnahe Grünlandanlage� (2(25 Wertpunkte/m²; 06.370) ausbilden wird. 

Durch die Überdeckung dieser Flächen mit PV-Modulen führt die Grundbewertung gem. Anlage 
2 Nr. 1 der Kompensationsverordnung zu einer erheblich unvollständigen Bewertung des Ein-
griffs. Deshalb erfolgt eine Zusatzbewertung gem. Anlage 2 Nr. 2 der Kompensationsverordnung. 
Dabei führen die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die technische Anlage in der 
freien Landschaft sowie die Überdeckung durch die Module zu Korrekturabschlägen bei der Be-
wertung der Biotope nach Eingriffsrealisierung.

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird als gering bewertet, sodass für den Biotoptyp 
]^k �gZmnkgZa^g DkygeZg]ZgeZ`^� ^bg Hhkk^dmnkZ[l\aeZ` ohg ^bg^f T^kmingdm ^k_he`m, Ab^ v[^k+
deckung der Biotope durch die PV-Module führt zudem zu Verschattungen. Durch die Verschat-
tung der Module sind Veränderungen in den Standortbedingungen (insbes. Licht, Wasserversor-
gung) zu erwarten, sodass von einer Veränderung / Verschiebung der Artenzusammensetzung 
ausgegangen werden kann. Die Beeinträchtigung wird hier als gering eingestuft, wodurch hierfür 
^bg p^bm^k^k Hhkk^dmnkZ[l\aeZ` ohg ^bg^f T^kmingdm ^k_he`m, Ab^ �gZmnkgZa^ DkygeZg]ZgeZ`^� bg+
nerhalb der Maßnahmenfläche M1 wird demnach mit insgesamt 23 Wertpunkten/m² berechnet.

Die Feldgehölze (04.600) und die Gebüsche, Hecken und Säume (02.200) sowie der Graben 
(05.243) werden alle erhalten und mit denselben Biotopwertpunkten wie im Bestand bilanziert.

Die Versiegelung bei Realisierung des Eingriffs liegt im vorliegenden Fall durch Rammpfosten 
und Größe der Nebenanlagen, entsprechend den Bilanzierungswerten aus dem Belegungsplan, 
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bei unter 1,8 % der Gesamtfläche (Biotoptypen 10.510, 10.530 und 10.715 mit je 6 Wertpunk-
ten/m²). 

Es ergibt sich in der Planung ein Biotopwert von 2.201.1.10404 Wertpunkten (s(siehe Tabelle 1717).).

Tabelle 1717: Ermittlung der Wertpunkte nach dem Eingriff (Planung)

Code Biotoptyp
Wert-

punkt/m² Fläche (m²) Wertpunkte

02.200

Gebüsche, Hecken, Säume hei-
mischer Arten auf frischen Stand-
orten 3939 47476

1818.564

Plus Wert der über-
schirmten Einzel-

bäume:
8.262

= 2626.826

04.110
Einzelbaum einheimisch, stand-
ortgerecht, Obstbaum 3434

Überschirmte Flä-
che: 442

15.028 bereits auf da-
runterliegende Biotope 

aufgeschlagen

04.600
Feldgehölz / Baumhecke, groß-
flächig 5050 13134 6.700

05.243 Arten- / strukturarme Gräben 2929 12020 3.480

06.330
Sonstige extensiv genutzte Mäh-
wiesen (M1) 5555 25.566

1.1.406.13030

Plus überschirmte Flä-
che Einzelbäume: 

1.63232

= 1.407.764

06.370
Naturnahe Grünlandanlage (vers-
chattete Bereiche) 2323 25.75753 59592.31319

10.510
Vollversiegelung durch Modulver-
ankerung 3 3030 9090

10.530
Schotter-, Kies-, Sandplätze und 
Wege 6 927 5.562

10.610
Bewachsene unbefestigte Feld-
wege 2525 6.6.10107

15152.675
Plus Wert der über-

schirmten Einzel-
bäume:

5.134

= 15757.809

10.715 Trafostation und Batteriespeicher 6 87 52522

SUMME 59.199 2.2.20201.070

In der folgenden Tabelle 1818 werden die Wertpunkte des Bestands und der Planung gegenüber-r-
gestellt.

Tabelle 1818: Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Arten und Biotope

Wertpunkte
Bestand 1.423.82821

Planung 2.201.070

Differenz + 77777.249
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Gemäß der Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich ergibt sich während des Anlagenbe-
triebs eine Aufwertung um 77777.249 Wertpunkten, die sich auf den Zeitraum des Anlagenbetriebs 
beschränkt. Damit können die Folgen des Eingriffs vollständig durch interne Maßnahmen ausge-
glichen werden.

5.2.4 ErErmittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Landschaftsbild 

Von der Ortslage Holzburg aus ist die Einsehbarkeit und damit Fernwirkung sehr gering bis nicht 
vorhanden. Lediglich von dem östlichen Teil Holzburgs aus, der auf einer Kuppepe liegt, ist die 
östliche Plangebietsgrenze von TF 2 bedingt einsehbar. Die Sichtbeziehung besteht ausschließ-
lich dort, wo keine Gehölzstrukturen vorhanden sind. Demnach besteht keine erhebliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbilds. Aufgrund der geringen Beeinträchtigungen wird bei den Kor-
rekturabschlägen im Rahmen der Bilanzierung auch das Landschaftsbild berücksichtigt. Folglich 
bekommt die Fläche unter den Modulen lediglich einen Punkt Abzug.

5.2.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfs insgesamt

Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss von 77777.24949 Wertpunkten. Durch den Überschuss 
an Wertpunkten aufgrund der festgesetzten Maßnahmen innerhalb des Plangebiets ist der Kom-
pensationsbedarf des Schutzguts Boden und des Schutzguts Landschaftsbild multifunktional mit 
abgedeckt. 

5.3 Kompensationsmaßahmen 

5.3.1 Naturschutzfachliche Maßnahmen (Eingriffsregelung) nach § 1a Abs. 3 BauGB

M1 - Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland im Bereich der PV-Anlage

Die Kompensation des geplanten Eingriffs für die Schutzgüter Boden sowie Arten und Biotope 
erfolgt gemäß den textlichen Festsetzungen plangebietsintern. Unter anderem wird hierbei auf 
den bisher überwiegend intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen zwischen den geplanten PV-
Modulen extensives Grünland bg Chkf ^bg^k �sonstigen extensiv genutzten Mähwiese� etabliert, 
die höherwertigerer ist als der Bestand. Unter den Modulen entwickelt sich eine naturnahe Grün-
landanlage, durch welche ebenfalls überwiegend eine Aufwertung gegenüber dem Bestand er-
reicht wird.

Begründung der Maßnahme:

Durch die Umwandlung der überwiegend intensiv genutzten Grünlandflächen zu extensivem 
Grünland, kann das Plangebiet zukünftig für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten geeigneter 
Rückzugsraum oder Nahrungsfläche darstellen. Abgesehen von seltenen Wartungsarbeiten und 
der Mahd oder Beweidung unterliegt die Fläche nur seltenen Störungen, sodass die Fläche künf-
tig auch für wenig störungstolerante Arten einen geeigneten Lebensraum darstellen kann. Zudem 
bleibt die Fläche aufgrund des durchlässigen Zaunes weiterhin zugänglich für Kleintiere. Entspre-
chend des im Gegensatz zu intensiver Grünlandnutzung höhöheren Biotopwertes der naturnahen 
Grünlandanlage ist demnach mit einer Aufwertung des Schutzguts Pflanzen und Tiere unter den 
Modulen auf TF 1 auszugehen. Die Maßnahme wirkt sich aufgrund der Extensivierung zudem 
positiv auf das Schutzgut Boden aus, sodass sie multifunktional den geplanten Eingriff kompen-
sieren kann. Für die Flächen unter den Modulen auf TF 2 findet jedoch eine geringfügige Abwer-
tung aufgrund der Umwandlung von einer Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität zu naturnaher
Grünlandanlage statt. 

M2 - Erhalt der randlichen Gehölze

Die Gehölze, die randlich teilweise innerhalb des Geltungsbereichs liegen, sind zu erhalten.

Begründung der Maßnahme:

Auf diese Weise wird eine Beeinträchtigung von höherwertigen Biotopen verhindert.
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6 GEPRÜFTE ALTERNATIVEN (ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN)

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen für das Zielabweichungsverfahren wurden Alternativ-
standorte für das Planvorhaben in der Gemeinde Schrecksbach geprüft. Neben einer Vielzahl 
von Kriterien spielte auch die Bodenwertigkeit eine zentrale Rolle als Suchkriterium, wobei Acker-
zahlen von 45 einen Schwellenwert darstellten.

Im Ergebnis ergaben sich wenige Potenzialflächen, die vollständig auf Flächen mit Ackerzahlen 
} 45 liegen und somit für die Realisierung einer PV-Freiflächenanlage zur Verfügung in Frage 
kämen, wobei eine Vielzahl weiterer Kriterien zu prüfen wäre. 

Darüber hinaus hat die Alternativenprüfung ergeben, dass die gesamte Gemeinde keine oder nur 
punktuell geringe Ackerzahlen im Bereich } 25 aufweist.

Die vorliegende Eignungsfläche erfüllt alle weiteren Kriterien und da lediglich 14 Prozent der zu 
überplanenden Gesamtfläche eine Ackerzahl von ~ 45 aufweisen, welche aufgrund der geringen 
Flächengröße und Lage zudem schwierig landwirtschaftlich zu bewirtschaften sind, stellt sie eine 
gut geeignete Fläche für die Projektierung einer PV-Freiflächenanlage dar.

Details sind Kapitel 3.1 des Zielabweichungsverfahrens zum Planvorhaben zu entnehmen.

7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN

7.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Für die Darstellung der planungsrechtlichen Ausgangssituation und Vorgaben wurden der Flä-
chennutzungsplan, weitere übergeordnete Planungen sowie relevante Fachplanungen ausge-
wertet und berücksichtigt. Zusätzlich fanden eine Ortsbegehung mit Grünland- und Biotoptypen-
kartierung sowie Erfassungen von Vögeln statt. 

7.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehenen 
nachteiligen Umweltauswirkungen

Auf die gemeindlichen Pflichten nach § 4c BauGB zur Überwachung wird hingewiesen. Demnach 
überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 
Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen 
nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB. Sie nutzen 
dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch 
angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach § 4 Absatz 
3.3.

Auf die Durchsetzbarkeit nach § 178 BauGB festgesetzter Pflanzgebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB durch die Gemeinde wird hingewiesen.
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8 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Die BRB Buß Regenerative Projekte GmbH plant in der Gemeinde Schrecksbach, im Landkreis 
Schwalm-Eder-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf landwirtschaftlich als Grünland ge-
nutzten Flächen zu errichten. Das Plangebiet befindet sich ca. 320 m westlich des Ortsteils Holz-
burgs, etwa 2,5 km südwestlich des Siedlungskörpers Schrecksbachs und weist eine Flächen-
größe von etwa 5,9 ha auf.

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen und die (erheblichen) Beeinträchtigun-
gen der Planung auf die Schutzgüter ausführlich ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergeb-
nisse dieser Prüfung werden im Folgenden zusammengefasst: 

Schutzgut Fläche: Allgemein führen PV-Freiflächenanlagen durch den vergleichsweise ge-
ringen Versiegelungsgrad und die beschränkte Nutzungsdauer zu keinem dauerhaften
Verlust von Freiflächen und deren Funktionen. 

Schutzgut Fläche: Die Versiegelung durch Modulfundamente, Erschließungsstraßen und Ne-
bengebäude führt in kleinen Teilen des Plangebiets zu einem vollständigen Verlust der 
Bodenfunktionen. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen werden die bau- und 
anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens auf ein unvermeidbares Maß be-
schränkt. Die verbleibenden Beeinträchtigungen stellen einen erheblichen Eingriff dar und 
können über die Umwandlung von intensivem zu extensivem Grünland multifunktional 
vollständig intern ausgeglichen werden. Insgesamt ist durch die Nutzungsextensivierung 
langfristig von einer Verbesserung des Bodens auszugehen.

Schutzgut Wasser: Durch das Vorhaben kommt es zu einer geringfügigen Flächenversiege-
lung im Plangebiet. Das Niederschlagswasser wird vollständig im Plangebiet versickert 
bzw. verrieselt und bleibt damit für die Grundwasserneubildung erhalten. Durch den Ver-
zicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel kommt es zu einer Verbesserung der Grund-
wasserqualität. Auf besondere Sorgfalt im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird 
hingewiesen. Aufgrund der Lage des Vorhabens in der Zone IIIA des Trinkwasserschutz-
`^[b^ml �TB Merzhausen, Willingshausen� blm peiterhin die zugehörige Rechtsverordnung 
zu beachten. Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser sind nicht zu er-
warten.

Schutzgut Luft/Klima: Die Bebauung der Freifläche führt zu einer geringfügigen Veränderung 
des Mikroklimas im Plangebiet. Negative Auswirkungen auf umgebende wärmebelastete 
Gebiete ergeben sich dadurch nicht. Die Beeinträchtigungen sind damit nicht erheblich.
Ein positiver Effekt der PV-FFA ist die Einsparung von CO2, wodurch dem Klimawandel 
entgegenwirkt wird. 

Schutzgut Pflanzen: Im Plangebiet sind keine Vorkommen von geschützten Pflanzenarten 
oder Biotopen / Lebensraumtypen bekannt. Da die Artenzusammensetzung aufgrund der 
überwiegend intensiven Grünlandbewirtschaftung von vorwiegend geringer Qualität ist
und eine Umwandlung in extensives Grünland vorgesehen ist, ist insgesamt eine Verbes-
serung und keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Pflanzen zu erwarten. 
Ebenfalls werden randlich innerhalb sowie angrenzend liegende Gehölze erhalten. 

Schutzgut Tiere: Das Plangebiet bietet Tieren aufgrund der intensiven Grünlandnutzung nur 
geringfügig Lebensräume. In den angrenzenden Gehölzbeständen liegen Reviere von 
Goldammer und Kernbeißer vor. Durch Vermeidungsmaßnahmen (Bauausschlusszeitenen
bzw. Bauverbotszone) können Beeinträchtigungen der beiden Arten hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden können. Auch durch Vermeidungsmaßnahmen für Amphibien 
(Bauausschlusszeiten bzw. Amphibienschutzzaun) und für Fledermäuse (Quartierkon-
trolle und Einwegverschluss) kann das Auftreten von Beeinträchtigungen ausgeschlossen 
werden. Insgesamt verbessert sich durch die Umwandlung von intensivem zu extensivem 
Grünland die Habitateignung für viele Tiere im Plangebiet. 



5757Umweltbericht zum vorhabenbezogenen ?^[Znng`lieZg �Photovoltaik-
Freiflächenanlage Holzburg� ]^k Gemeinde Schrecksbach

Schutzgut Biodiversität: Der ökologische Wert des Plangebiets ist aufgrund der intensiven 
Grünlandbewirtschaftung und deder damit verbundenen kargen Artenausstattung eher ge-
ring. Durch Maßnahmen innerhalb des Plangebietes (Umwandlung von intensivem zuzu ex-
tensivem Grünland, Verzicht auf Stoffeinträge) ist insgesamt eine Verbesserung und keine 
erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Biodiversität zu erwarten . 

Schutzgut Landschaft und Erholung: Das Plangebiet wird durch das Vorhaben technogen 
überprägt. Da die Einsehbarkeit der Fläche aufgrund von Relief und Gehölzen aus der 
Ferne sehr gering ist, sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds nicht erheblich �
es besteht kein Kompensationsbedarf. Bei der Bilanzierung des Schutzguts Arten und 
Biotope wird bei der Fläche unter den Modulen ein Wertpunkt abgezogen, um den gering-
fügigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds Rechnung zu tragen. 

Mensch und seine Gesundheit: PV-Freiflächenanlagen sind während der Betriebsphase ver-
gleichsweise emissionsarm. Während der Bauphase auftretende Belastungen durch Er-
schütterungen, Abgase und Lärm sind temporär und daher unerheblich.  Eine Blendung 
des Verkehrs und von Anwohnern ist durch die geplante Anlage aufgrund der Topografie
nicht zu erwarten. 

Kultur- und sonstige Sachgüter: Beeinträchtigungen von Kultur- oder sonstigen Sachgütern 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Umsetzung der entsprechend dargestellten Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen alle (erheblichen) Beeinträchtigungen, die durch das ge-
plante Vorhaben für die Umwelt entstehen, auf ein verträgliches Maß reduziert bzw. ausgeglichen 
werden können. Dem Vorhaben stehen unter diesen Voraussetzungen keine essenziellen Um-
weltbelange entgegen.

Bearbeitet: 

i.A. Paula Keller, B.Sc. Umweltschutz

Odernheim, 16.01.2026
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1010 ANANHANG

AnAnhang 1: Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen

Schutzgut Zielaussage
Fläche BNatSchG § 1 - Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-

ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich; Freiräume im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile sind zu erhalten.
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf die Fläche zu berücksichtigen.
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Verringerung der 
Inanspruchnahme von Flächen für die bauliche Nutzung durch Nachverdichtung und Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß
HAltBodSchG § 1 - Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß

Boden BNatSchG § 1 - Erhalt von Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf den Boden zu berücksichtigen.
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß
BauGB § 202 - Schutz und Erhalt von Mutterboden vor Vernichtung und Vergeudung
BImSchG § 1 - Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
BBodSchG § 1 - Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Vermeidung von 
Beeinträchtigungen auf den Boden in seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte
BBodSchG § 4 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Sanierungspflichten
BBodSchG § 7 - Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen
HAltBodSchG § 1 - Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Boden-
veränderungen, Schutz der Böden vor Erosion und Verdichtung, sparsamer und schonenden 
Umgang mit dem Boden, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten

Wasser BNatSchG § 1 - Erhalt von Meeres- und Binnengewässer (insb. Natürliche und naturnahe 
Gewässer), einschließlich ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik, und Be-
wahrung vor Beeinträchtigungen; Vorsorgender Schutz des Grundwassers
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf das Wasser zu berücksichtigen.
BImSchG § 1 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
WHG § 1 - Schutz der Gewässer als Teil des Naturhaushalts und als nutzbares Gut durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 

Klima, Luft BNatSchG § 1 - Schutz von Luft und Klima, insb. Von Flächen mit günstiger lufthygienischer 
und klimatischer Wirkung (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbah-
nen)
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen.
BauGB § 1a - Durchführung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 
der Anpassung an den Klimawandel dienen
BImSchG § 1 - Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Pflanzen, 
Tiere

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt � Erhalt von wild lebenden Tieren und Pflanzen einschließlich ihrer Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten 
BNatSchG § 19 - Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes 
BNatSchG § 39 - Grundschutz von Arten und ihren Populationen
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BNatSchG § 44 - Zugriffsverbote: Verbot der Tötung von besonders geschützten Tierarten; 
Verbot der erheblichen Störung von streng geschützten Tierarten und der europäischen Vo-
gelarten; Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten; 
Beschädigung oder Entfernung von besonders geschützten Pflanzenarten
BNatSchG § 45 - Populationsschutz und Ausgleichsmaßnahmen
HeNatG § 1 - Erhalt der biologischen Vielfalt (inkl. Populationen)
HeNatG § 12 - Erhaltungsziele und Arten-/Lebensraumschutz werden in Planung miteinbe-
zogen
HeNatG § 13 - Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen
HeNatG § 30 - schützt Lebensräume vieler besonders geschützter Arten und fördert den 
Erhalt lokaler Populationen
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen.
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz)
USchadG � gesetzliche Regelungen für Schädigungen von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG
BImSchG § 1 - Schutz von Tieren und Pflanzen vor schädlichen Umwelteinwirkungen
WHG § 1 � Schutz der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung

Biologische 
Vielfalt

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
BNatSchG § 2 - nachhaltige, schonende Nutzung, Minimierung von Eingriffen, Vermeidung 
dauerhafter Schäden
BNatSchG § 15 � Ausgleich/Ersatz von Eingriffen, Vermeidung/Minimierung dauerhafter Be-
einträchtigungen
BNatSchG § 30 � Schutz von Biotoptypen wie offenen Binnendünen, Trockenrasen, Hei-
den, Borstgrasrasen, Feucht- und Nasswiesen, naturnahen Grünländern
HeNatG § 1 - Erhalt der biologischen Vielfalt (inkl. Populationen)
HeNatG § 12 - Erhaltungsziele und Arten-/Lebensraumschutz werden in Planung miteinbe-e-
zogen
HeNatG § 13 - Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen
HeNatG § 25 � gesetzlich geschützte Biotope �fZ`^k^ CeZ\aeZg]-Mähwiesen und Berg-
Jwapb^l^g�
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
bgl[^lhg]^k^ ]b^ >nlpbkdng`^g Zn_ X�Y ]b^ [bheh`bl\a^ Sb^e_Zem zu berücksichtigen.
BNatSchG § 1 - Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft
USchadG � s. Tiere und Pflanzen 

Landschaft BNatSchG § 1 - Schutz, d.h. Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft; Siche-
rung von unzerschnittenen Landschaftsräumen, Schutz insb. von Naturlandschaften und his-
torisch gewachsenen Kulturlandschaften und Erholungsräumen
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz)

Mensch 
und seine 
Gesundheit

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt; Einhaltung der EU-Immissionsschutzwerte zu berücksichti-
gen.
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BImSchG § 1 - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Gefahren oder 
erheblichen Belästigungen
WHG § 1 � Schutz der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares 
Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter

BImSchG § 1 - Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umweltein-
wirkungen 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen.
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1 Einleitung

1.1 Anlass

Die BRP Buß Regenerative Projekte GmbH plant die Errichtung von einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage (PVA) auf einem Geltungsbereich von 5,83 ha innerhalb der

Verwaltungsgrenzen der Gemeinde Schrecksbach (Schwalm-Eder Kreis, Hessen). Die Planung liegt

westlich der Ortschaft Holzburg (vgl. Abbildung 2).

Potenziell könnten durch das geplante Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte hervorgerufen

werden, die ohne eine ausreichende Kenntnis lokaler Artvorkommen nicht ermittelt werden

können. Für die Einschätzung und Bewertung möglicher Konfliktpotenziale ist daher eine

aussagekräftige Datengrundlage essenziell. Aus diesem Anlass wurde die GDS Raum- und

Umweltplanung GmbH mit einer Erfassung der Avifauna sowie einer Habitatpotenzialanalysen

(HPA) für relevante Artengruppen beauftragt. Die avifaunistischen Erfassungen umfassten neben

einer Revierkartierung der Kleinvögel auch eine Horstsuche inklusive Besatzkontrollen. Außerdem

erfolgte eine HPA für Reptilien und Amphibien im direkten Umfeld der PVA. Im Folgenden

werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt.

Die Untersuchungsumfänge wurden im Vorfeld mit der zuständigen Behörde (Untere

Naturschutzbehörde Schwalm-Eder Kreis): Fachbereich 60 – Umwelt und Bauen, Arbeitsgruppe

60.3 – Umwelt) abgestimmt

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

In der Europäischen Union sollen die Flora-Fauna-Habitat (FFH) Richtlinie (92/43/EWG) und die

Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) den Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität sicherstellen.

In Deutschland ist deren Umsetzung im Bundesnaturschutzgesetz implementiert, das die

Artenschutzbestimmungen definiert. Einige Arten unterliegen hierbei speziellen

Schutzbestimmungen, die im Rahmen von Vorhaben Beachtung finden müssen. Zu diesen

besonders und/oder streng geschützten Arten zählen die Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A

und B der EG-Artenschutzverordnung 338/97, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie,

europäische Vogelarten im Sinne des Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie, sowie Arten der Anlage 1

Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung.

So ist es gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen

oder zu zerstören,
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stören;

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder sie zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Für unvermeidbare Beeinträchtigung durch Eingriffe in die Natur und Landschaft ergeben sich bei

der Genehmigung von Vorhaben gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG allerdings auch einige

Sonderregelungen. So liegt ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. § 44

Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 nur vor, sofern das vorhabenbedingte Tötungs- und Verletzungsrisiko signifikant

erhöht ist und die Beeinträchtigung nicht durch gebotene, fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen

vermieden werden kann. Ein Verstoß gegen das Zerstörungsverbot des Absatzes 1 Nr. 3 liegt

hingegen nicht vor, soweit die ökologische Funktion, der von dem Eingriff oder Vorhaben

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt

werden kann. Soweit erforderlich, können dazu auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt

werden. Ferner regelt § 44 Abs. 5 BNatSchG die Freistellung von artenschutzrechtlichen

Zugriffsverboten für alle Arten, die nicht Teil des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, in einer

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt oder keine europäischen Vogelarten

sind.

Betroffen von den Sonderreglungen sind jedoch nur Vorhaben, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3

BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne

des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG.

Im Einzelfall können auch weitere Ausnahmen der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG möglich

sein. So kann die zuständige Behörde aus Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses nach §

45 Abs. 7 Satz 4 BNatSchG Ausnahmen zulassen, wenn keine zumutbaren alternativen gegeben sind

und sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert.

1.3 Beschreibung des Plangebiets

Der Geltungsbereich der geplanten PVA besteht aus drei Einzelflächen und erstreckt sich insgesamt

über eine Fläche von ca. 5,83 ha. Die Bereiche liegen in der Gemeinde Schrecksbach im Schwalm-

Eder Kreis. Die Eingriffsflächen befinden sich westlich der Ortschaft Holzburg angrenzend an den

Waldrand zwischen Pfarrwald und Stockwald (vgl. Abbildung 2).
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Alle drei Teilflächen werden landwirtschaftlich als Mähwiesen genutzt (vgl. Abbildung 1). Die

Teilgebiete 1 und 2 im Westen werden durch einen Wirtschaftsweg von dem Teilgebiet 3 im Osten

getrennt. Außerdem befindet sich weiteres Grünland zwischen den Teilgebieten. Im Nordwesten

der Teilfläche 3 grenzt ein kleines Gehölz mit tiefer liegender Teichanlage an, die vermutlich im

Zuge von Abbauaktivitäten entstanden ist. Sonstige Heckenstrukturen sind im direkten Umfeld der

Planung nur sehr gering ausgeprägt und weisen meist nur kleine Einzelgehölze auf. Im Norden

grenzen Acker an das Plangebiet, im Süden und Westen weiters Grünland. Im Westen und Süden

grenzt das Teilgebiet 2 an den Waldrand. Dieser ist insgesamt, genau wie der angrenzende Wald

auffällig licht ausgeprägt. An vielen Stellen finden sich ehemalige Kahlschläge, auf denen

mittlerweile teilweise Pionier-/Jungwald entstanden ist. Am Rand des Untersuchungsgebiets (UG)

befinden sich aber auch vereinzelt noch dichte, junge Fichtenbestände.

Das Umland wird durch einen Wechsel an größeren Waldbeständen und vornehmlich Ackerland

sowie kleineren Ortschaften geprägt.

Abbildung 1: Blick auf Teilgebiet 3 vom südlich verlaufenden Weg in Richtung Osten.

.
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2 Methodik

Grundlage für die Abschätzung der Betroffenheit von besonders geschützten Arten stellen zum

einen die vorhandenen Artdaten zu Vorkommen der zu untersuchenden Arten in Hessen dar.

Als Nachweisquelle für die Artengruppe der tag- und nachtaktiven Vögel wurden im Rahmen der

Planung darüber hinaus faunistische Erfassungen durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden

dargestellt werden. Ferner erfolgte eine Habitatpotenzialanalyse (HPA) zu Reptilien und Amphibien.

2.1 Avifauna

Im 200 m-Radius um den Geltungsbereich wurde 2025 eine Erfassung der tagaktiven Brutvögel

gemäß SÜDBECK et al. (2005/25) durchgeführt (vgl. Abbildung 3). Sechs Termine erfolgten ab

Tagesanbruch in der Zeit von Mitte März bis Anfang Juni 2025.

Zur Erfassung nachtaktiver Vogelarten wurden zwei Termine bereits im Jahr 2024 angesetzt. Die

Nachterfassungen fanden in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar 2024 statt.

Zusätzlich erfolgte eine Horstsuche im 300 m-Radius um den Geltungsbereich. Die Horstsuche

wurde während der laubfreien Vegetationsperiode im März 2025 durchgeführt. Die

Besatzkontrollen wurden im Rahmen der Brutvogelerfassung durchgeführt.

Die Termine der Erfassungen sowie die vorherrschenden Witterungsbedingungen sind in Tabelle 1

aufgeführt.

Tabelle 1: Begehungstermine und Witterung der avifaunistischen Untersuchungen (Brutvogelerfassung) 2024 – 2025
in dem Untersuchungsgebiet Holzburg.

Begehung Datum Witterung
(Temperatur; Wind; Bewölkung; Niederschlag)

Brutvogel Tag 1 09.03.25 5 – 7 °C; 2 – 3 bft; 0/8 – 1/8; -

Brutvogel Tag 2 22.03.25 8 – 10 °C; 1 – 3 bft; 2/8 – 5/8; -

Brutvogel Tag 3 08.04.25 3 – 6 °C; 1 – 2 bft; 0/8; -

Brutvogel Tag 4 21.04.25 7 – 10 °C; 1 – 3 bft; 2/8 – 6/8; -

Brutvogel Tag 5 18.05.25 6 – 9 °C; 2 bft; 2/8 – 4/8; -

Brutvogel Tag 6 09.06.25 8 – 9 °C; 2 – 3 bft; 8/8; -später schwacher

Niederschlag

Brutvogel Nacht 1 28.01.24 4 – 5 °C; 0 – 1 bft; 1/8 – 3/8; -

Brutvogel Nacht 2 20.02.24 6 – 7 °C; 3 bft; 7/8 – 8/8; zuvor Niederschlag

Horstsuche 09.03.25 7 – 8 °C; 2 – 3 bft; 0/8 – 1/8; -
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2.2 Habitatpotenzialanalyse Amphibien & Reptilien

Im 15 m-Radius um den Geltungsbereich wurde im Zuge der Brutvogelkartierung eine HPA für

Amphibien- und Reptilienarten durchgeführt (vgl. Abbildung 4). Zufallsbeobachtungen, die darüber

hinausgingen, wurden berücksichtigt.

Zur Abschätzung des Vorkommens von planungsrelevanten Reptilien- und Amphibienartenarten

wurde der Geltungsbereich inklusive des direkten Umfelds hinsichtlich seiner Eignung für relevante

Arten untersucht. Dabei wurden Größe und Ausstattung essenzieller Habitatstrukturen, aber auch

abiotische Faktoren, wie beispielweise die Exposition berücksichtigt. Im Zusammenhang mit

Reptilien wurde insbesondere das Vorhandensein von Versteckmöglichkeiten, Nahrungshabitaten,

Sonnenplätzen, Eiablageflächen und Winterverstecken dokumentiert. Im Hinblick auf Amphibien

wurden Laichgewässer, potenzielle Sommer- und Winterlebensräume aufgenommen. Bei der

Bewertung werden artspezifische Wanderstrecken und Aktionsräume berücksichtigt.
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3 Ergebnisse

3.1 Avifauna

Als planungsrelevante Art werden alle Brutvogelarten eingestuft, die einen unzureichenden

Erhaltungszustand in Hessen besitzen (vgl. HMLUWFJH, 2024). Im Rahmen der

Brutvogelerfassung 2024 und 2025 wurden im UG Holzburg elf planungsrelevante Brutvogelarten

(Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grünfink, Haubenmeise, Kernbeißer, Star, Stieglitz,

Tannenmeise, Weidenmeise, Wintergoldhähnchen) nachgewiesen (vgl. Abbildung 5). Darüber

hinaus wurden drei streng geschützte Brutvogelarten festgestellt (Grünspecht, Schwarzspecht,

Sperber), eine Art die gemäß der roten Liste der Brutvögel Deutschlands Teil der Vorwarnliste ist

(Grauschnäpper) sowie eine Art, die Teil des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie ist (Neuntöter),

die in Hessen jedoch nicht als gefährdet gelten.

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 47 Vogelarten nachgewiesen, davon 38 als Brutvogel

und neun als Gastvogel (v.a. Nahrungsgast).

Das im Zuge ebendieser Brutvogelkartierung erfasste Arteninventar kann der folgenden Tabelle 2

entnommen werden.

Tabelle 2: 2025 im Untersuchungsgebiet Holzburg nachgewiesene Brutvogelarten und Beschreibung zu deren
Vorkommen. Status im 200 m-Radius: B = Brutvorkommen, (B) = Randbrüter, D = Durchzügler, G = Gastvogel, Ü =
Überfliegend. RL D: Rote Liste-Status in Deutschland nach RYSLAVY et al. (2020), RL He: Rote Liste-Status in Hessen
nach KREUZIGER et al (2023): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = zurückgehend
(Vorwarnliste), k. A. = keine Angabe. Schutz: § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt. Planungsrelevante Arten
sind fett hervorgehoben.

Deutscher Name 

Wissenschaftl. Name

Status 

200 m 

RL D RL He Schutz Vorkommen / 

Lebensraumfunktion 

Amsel   

Turdus merula 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel 

Blaumeise   

Cyanistes caeruleus 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel 

Buchfink   

Fringilla coelebs 
B * * § Häufiger Brutvogel 

Buntspecht   

Dendrocopos major 
B * * § Seltener Brutvogel 

Dohle  

Coloeus monedula 
B * * § 1 Revier, Kolonie außerhalb 

Dorngrasmücke  

Sylvia communis 
B * * § Seltener Brutvogel 

Eichelhäher   

Garrulus garrulus 
B * * § Seltener Brutvogel 

Erlenzeisig 

Spinus spinus 
B * * § Seltener Brutvogel 
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Deutscher Name 

Wissenschaftl. Name

Status 

200 m 

RL D RL He Schutz Vorkommen / 

Lebensraumfunktion 

Feldlerche  
(B) 3 3 § 

1 Randrevier, weitere Reviere 

außerhalb 

Fitis   
B * * § 3 Reviere 

Gartengrasmücke 

Sylvia borin 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel 

Goldammer  
B * V § 6 Reviere 

Grauschnäpper 

Muscicapa striata 
B * V § 1 Revier 

Grünfink   
B * * § 1 Revier 

Grünspecht 

Picus vidris 
B * * §§ 1 Revier, ein weiteres außerhalb 

Habicht 
G * 3 §§ Einzelnachweis 

Haubenmeise 
B * * § 1 Revier 

Hohltaube 

Columba oenas 
(B) * * § 1 Randrevier 

Klappergrasmücke 

Sylvia curruca 
B * * § 1 Revier  

Kleiber   

Sitta europaea 
B * * § Zerstreuter Brutvogel 

Kohlmeise   

Parus major 
B * * § Häufiger Brutvogel 

Kolkrabe 

Corvus corax 
(B) * * § Brutverdacht im Randbereich. 

Mäusebussard   
G * * §§ Nahrungsgast 

Mehlschwalbe  
G 3 * § Vereinzelter Nahrungsgast 

Misteldrossel 

Turdus viscivorus 
B * * § 1 Revier 

Mönchsgrasmücke   

Sylvia atricapilla 
B * * § Häufiger Brutvogel 

Nachtigall   

Luscinia megarhynchos 
B * * § 1 Revier 

Neuntöter 

Lanius collurio 
B * * §, Anh. I 1 Revier  

Nilgans  

Alopochen aegyptiaca 
B n.b. n.b. - Revierverdacht am Teich. 



Holzburg Fauna

11

Deutscher Name 

Wissenschaftl. Name

Status 

200 m 

RL D RL He Schutz Vorkommen / 

Lebensraumfunktion 

Rabenkrähe   

Corvus corone 
G * * § Gastvogel 

Rauchschwalbe 
G V V § Nahrungsgast 

Ringeltaube  

Columba palumbus 
B * * § Zerstreuter Brutvogel 

Rotkehlchen   

Erithacus rubecula 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel 

Rotmilan 
D/G * V 

§§, Anh. 

I 

Nahrungssuchend sowie vor der 

Revierbesetzungsphase 

Schwarzmilan 

Milvus migrangs 
D/G * * 

§§, Anh. 
I 

Nahrungssuchend sowie vor der 
Revierbesetzungsphase 

Schwarzspecht 

Dryocopus martius 
B * * 

§§, Anh. 
I 

1 Revier 

Singdrossel   

Turdus philomelos 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel 

Sommergoldhähnchen   

Regulus ignicapilla 
B * * § Einzelner Brutvogel 

Sperber 

Accipiter nisus 
B * * §§ 1 Revier  

Star  
B 3 V § 1 Brutrevier. 

Stieglitz   
B * 3 § 1 Brutrevier 

Tannenmeise 
B * * § 3 Brutreviere 

Turmfalke   
G * * §§ Nahrungssuchend 

Wacholderdrossel 
D * * § Nachweise während der Zugzeit 

Wintergoldhähnchen 
(B) * * § 2 Randreviere 

Zaunkönig   

Troglodytes troglodytes 
B * * § Regelmäßiger Brutvogel. 

Zilpzalp   

Phylloscopus collybita 
B * * § Häufiger Brutvogel. 

3.1.1 Kleinvögel

Im UG wurden elf planungsrelevante Brutvögel nachgewiesen, die gemäß KREUZIGER et al. (2023)

mindestens einen unzureichenden Erhaltungszustand aufweisen (vgl. Abbildung 5).
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Die Feldlerche (Alauda arvensis) nutzte ein Randrevier im 200 m-Radius im Nordosten des

Geltungsbereichs. Weitere Reviere befinden sich außerhalb des UG. Der Geltungsbereich erscheint

aufgrund der umliegenden Vertikalstrukturen wenig attraktiv für reine Offenlandvogelarten wie die

Feldlerche. Hinzu kommt eine Vielzahl von festgestellten Störungen während der

Revierbesetzungsphase, in Form von überfahrenden PKWs und Holzarbeiten am unmittelbar

angrenzenden Waldrand (Teilgebiet 1 und 2). Der Geltungsbereich besitzt daher nur eine geringe

Eignung als Habitat für die Feldlerche.

Der Fitis (Phylloscopus trochilus) nutzte drei Reviere im westlich gelegenen Wald(rand-)bereich. Diese

liegen in einem Abstand zwischen 70 m und 130 m. Der Fitis brütet bevorzugt in lichten Wäldern

und entlang von Waldrändern, kann aber auch kleinere Gehölzgruppen, Feldgehölze und

Gebüschgruppen ohne Bäume besiedeln (BAUER et al., 2011). Im durch landwirtschaftlich genutzte

Flächen dominierten Vorhabenbereich werden die Ansprüche an ein Bruthabitat entsprechend

nicht erfüllt.

Die Goldammer (Emberiza citrinella) ist mit insgesamt sechs Revieren einer der häufigsten Brutvögel

im UG. Die nächstgelegenen Reviere liegen in einem Abstand von rund 8 m zum Geltungsbereich

und somit innerhalb der planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz gemäß GASSNER et al.

(2010). Eins der Reviere grenzt im Süden an das Teilgebiet 2, das zweite liegt nördlich des Teilgebiets

3. Ein weiteres Revier liegt im Nordosten des Teilgebiets 3 in den angrenzenden, wegbegleitenden

Heckenstrukturen. Die weiteren Reviere liegen im Norden der Planung in einem Abstand von mehr

als 300 m zum Geltungsbereich. Der präferierte Lebensraum der Goldammer ist eine strukturreiche,

offene bis halboffene Landschaft, wo sie ihr Nest am Boden in deckungsreicher Vegetation anlegt

(BAUER et al., 2011). Entsprechend stellen insbesondere die Randbereiche entlang von Hecken und

Waldrändern der geplanten PVA ein geeignetes Habitat für die Art dar. Ferner ist es plausibel, dass

der Geltungsbereich (insbesondere Teilbereich 3 mit den drei angrenzenden Revierzentren) von der

Goldammer als Nahrungshabitat genutzt wird.

Der Grünfink (Chloris chloris) nutzte ein Revier im Umfeld des westlich der Teilfläche 1 gelegenen

Teiches. Der Reviermittelpunkt liegt in einem Abstand von ca. 120 m zum Geltungsbereich. Da der

Grünfink sein Nest zumeist in Bäumen und Sträuchern anlegt, weist das Grünland des

Geltungsbereichs lediglich eine Eignung als Nahrungshabitat für den Grünfink auf.

Die Haubenmeise (Lophophanes cristatus) brütete im Süden des Geltungsbereichs in einer Entfernung

von etwa 120 m. Als Bruthabitat nutzt die Haubenmeise bevorzugt Nadel- oder Mischwälder mit

einem ausreichenden Nadelholzanteil (BAUER et al., 2011). Aber auch Koniferengehölze in

parkähnlichen Landschaften werden besiedelt (BAUER et al., 2011). Da die Art ihre Bruthöhlen

selbst im morschen Holz anlegt, ist ein ausreichender Anteil an Tot- und Altholz essenziell (BAUER
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et al., 2011). Reine Offenlandhabitate sucht die Art nur selten auf, weil sie ganzjährig auf eine

ausreichende Deckung angewiesen ist (BAUER & HÖLZINGER, 1997). Auch die Nahrungssuche

findet entsprechend zumeist innerhalb des Waldes statt (BAUER & HÖLZINGER, 1997). Die

Lebensraumansprüche der Art werden im landwirtschaftlich genutzten Offenland des

Vorhabenbereichs entsprechend nicht erfüllt.

Im UG wurde ein Revier des Kernbeißers (Coccothraustes coccothraustes) dokumentiert. Der

festgestellte Reviermittelpunkt liegt im zentralen Feldgehölz in einem Abstand von ca. 7 m zur

Teilfläche 3. Der Reviermittelpunkt liegt somit innerhalb der planerisch zu berücksichtigenden

Fluchtdistanz nach GASSNER et al. (2010). Der Kernbeißer lebt bevorzugt in lichten Laub- und

Mischwäldern mit einem hohen Anteil frucht- und samenreicher Bäume. Er präferiert

strukturreiche Bestände mit alten Bäumen, die ausreichend Schutz und Nistmöglichkeiten bieten,

nutzt aber auch Parks, große Gärten und Feldgehölze, vor allem in Waldrandnähe. Das Grünland

im Geltungsbereich besitzt entsprechend keine wichtige Bedeutung als Habitat für den Kernbeißer.

Der Star (Sturnus vulgaris) nutzte ein Revier in einem Abstand von ca. 200 m im Nordosten des

Teilgebiets 1. Die Art ist auf größere Höhlen angewiesen, die sie zumeist in ausgefaulten Bäumen

findet. Der Geltungsbereich besitzt daher keine Eignung als Bruthabitat für den Star, kann jedoch

als Nahrungshabitat genutzt werden. So wurden im Laufe der Kartierung auch mehrfach größere

Trupps nahrungssuchender Stare auf den Flächen nachgewiesen.

Der Stieglitz (Carduelis carduelis) wurde im UG einmalig als Brutvogel nachgewiesen. Das Revier

befindet sich im zentral gelegenen Feldgehölz. Der Reviermittelpunkt liegt in einem Abstand von

rund 190 m zum Geltungsbereich. Ihr Nest legt die Art in Bäumen und hohen Büschen an (BAUER

et al., 2011). Geeignete Brutplätze finden sich im Geltungsbereich somit nicht. Das angrenzende

Offenland kann allerdings temporär eine wichtige Rolle bei der Nahrungssuche der Art spielen,

wobei vor allem dem Grünland eine wichtige Rolle zukommt.

Die Tannenmeise (Periparus ater) wurde im Jahr 2025 dreimalig als Brutvogel im angrenzenden Wald

nachgewiesen. Alle Reviermittelpunkte liegen in einem Abstand von mehr als 100 m zum

Geltungsbereich. Die Tannenmeise ist stark an Nadelwälder gebunden, kommt aber auch in

Mischwäldern mit Nadelbaumanteil vor. Auch Parks und große Gärten mit Nadelgehölzen werden

genutzt, solange ausreichend Deckung und Nahrung vorhanden sind. Im landwirtschaftlich

genutzten Geltungsbereich werden die Lebensraumansprüche der Art somit nicht erfüllt.

Die Weidenmeise (Poecile montanus) nutzte ein Revier im Süden des Geltungsbereichs in einer

Entfernung von ca. 100 m. Die Weidenmeise besiedelt vorwiegend strukturreiche Laub- und

Mischwälder, insbesondere mit einem hohen Anteil an alten Bäumen mit einem ausreichenden

Angebot an Nistmöglichkeiten im Totholz. Neben den bevorzugten Auen- und Bruchwäldern
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können aber auch Feldgehölze oder Parks besiedelt werden, sofern diese eine geeignete

Baumsubstanz vorweisen. Der landwirtschaftlich genutzte Geltungsbereich besitzt demnach keine

Bedeutung als Lebensraum für die Weidenmeise.

Das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) nutzte zwei Randreviere im 200 m-Radius. Die Art ist eng

an Nadelwälder gebunden und bevorzugt dabei insbesondere Fichten- und Tannenbestände, kommt

jedoch auch in Mischwäldern, selten auch in Parks oder Friedhöfen, mit hohem Nadelbaumanteil

vor. Die Lebensraumansprüche werden im Geltungsbereich demnach nicht erfüllt.
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3.1.2 Großvögel

Im 30000 m-Radius um die Planung wurde im Rahmen der Horstsuchen ein Horst gefunden (vgl. 

Abbildung 6). Bei dem Horst wurde im Jahr 2025 kein Besatz durch Groß- und Greifvögel 

nachgewiesen. Der Horst befand sich in einem schlechten Zustand. Weiterhin fanden noch während 

der Brutzeit Störungen in Form von Holzarbeiten im Umfeld des Horstes statt. 

Außerdem wurde jeweils ein Revier von Kolkrabe und Sperber im UG lokalisiert. 

Der Brutverdacht des Kolkraben (Corvus corax) ergab sich aus dem Synchronflug eines Pärchens über 

dem südlich gelegenen Wald im März sowie weiteren Feststellungen der Art im UG. Aufgrund 

fehlender Horstbäume im entsprechenden Bereich kann jedoch angenommen werden, dass sich der 

tatsächliche Brutplatz außerhalb des 300 m-Radius im Süden der Planung befindet.

Weiterhin wurden ein warnendes Paar sowie wiederholte Einflüge des Sperbers (Accipiter nisus) in 

einen Fichtenjungwuchs im Westen der Planung festgestellt. Ein Horst wurde wegen der fehlenden 

Einsehbarkeit im entsprechenden Bestand jedoch nicht gefunden. Im weiteren Verlauf der 

Kartierungen erfolgten ab Mitte April jedoch keine weiteren Nachweise der Art mehr. Da in 

unmittelbarer Nähe des Reviers Holzarbeiten stattgefunden haben, ist von einem Brutabbruch 

auszugehen. 

Die Groß- und Greifvogelarten Habicht, Mäusebussard, Rotmilan, Schwarzmilan und Turmfalke 

wurden als vereinzelte Gastvögel nachgewiesen. Die Nachweise von Rotmilan und Schwarzmilan 

konzentrierten sich überwiegend auf den März vor Beginn der Brutphase. 
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3.2 Amphibien

Im direkten Umfeld der PVA wurden keine Gewässer mit Potenzial für Amphibien festgestellt (vgl. 

Abbildung 8). In dem untersuchten 15 m-Radius finden sich weder Standgewässer noch Gräben, 

die von Amphibien als Laichgewässer genutzt werden können. 

Der im Feldgehölz gelegene Teich liegt in einer Entfernung von knapp 100 m zum Geltungsbereich 

und somit innerhalb der Wanderstrecke vieler Arten (vgl. Abbildung 7 & Abbildung 8). Bei den 

Begehungen wurde akustisch ein Besatz durch Vertreter des Grünfroschkomplexes (vermutl. 

Teichfrosch" (Pelophylax kl. esculentus) und anteilig potenziell auch Seefrosch (Pelophylax ridibundus))))

nanachgewiesen. Ob weitere Arten den Teich nutzten, lies sich aufgrund der Lage auf einem 

Privatgrundstück nicht überprüfen. Grundsätzlich besitzt der Teich allerdings auch eine potenzielle 

Eignung für weitere Amphibenarten. 

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Individuen, die den Teich als Laichgewässer nutzen, 

deden Geltungsbereich als Landhabitat nutzen. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass der Bereich zum 

Transfer zu ihren Winterhabitaten im umliegenden Wald nutzen. 

Im Norden des Geltungsbereichs in einem Abstand von ca. 300 m sind im Zuge kleinerer 

Abgrabungen außerdem neue, vegetationsarme Gräben und intermittierende Gewässer entstanden. 

Diese Gewässer können potenziell von Arten, die bevorzugt Pioniergewässer besiedeln, wie die 

Kreuzkröte (SACHTELEBEN & SCHAILE, 2019), als Laichgewässer genutzt werden. 

Größere Teiche oder nennenswerte Standgewässer finden sich im direkten Umfeld der Planung 

nicht. Feuchtlebensräume und Quellgerinne sind vor allem westlich entlang des Ellenröder Bachs zu 

finden, die jedoch in einer Entfernung von mehr als 700 m liegen. 
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Abbildung 7: Teich im Osten der Teilfläche 1 im Untersuchungsgebiet Holzburg.
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3.3 Reptilien

Insgesamt finden sich im Randbereich der Planfläche mehrere Waldbiotope, die als Lebensraum für 

Reptilien, insbesondere für die Zauneidechse aber auch als Teilhabitate der Schlingnatter, geeignet 

sind (vgl. Abbildung 1111).).

Insbesondere die lichten Waldrandbereiche im Westen weisen eine gewisse Eignung als 

Reptilienhabitat auf. Es handelt sich um lichte Bestände in Kombination mit Pionierwald (vgl. 

Abbildung 9). Durch die lichte Struktur der Bestände herrscht eine ausreichende Besonnung. Neben 

Sonnplätzen finden sich so auch ausreichend Grasflächen, die als Nahrungshabitat genutzt werden 

können. Grabbare Strukturen sind hingegen nur in geringem Maß ausgeprägt, sodass die Fläche 

wegen der gering ausgeprägten Eiablagemöglichkeiten nur als mittel geeignetes Habitat eingestuft 

wird. Die geeignete Habitate grenzen allerdings nur mit dem südlichsten Teil (des Habitats) anan den 

Geltungsbereich beziehungsweise das untersuchte Gebiet. 

Die Waldrandbereiche,e, die direkt an den Geltungsbereich angrenzen sind hingegen weniger 

geeignet. Sie zeichnen sich vielmehr durch zu dichten Bewuchs und fehlende Sonnenexposition aus. 

Lediglich im Süden finden sich hochwertigere Bereiche, die trotz ihrer nördlichen Exposition 

ausreichend Sonnenplätze aufweisen (vgl. Abbildung 1010). Allerdings sind diese im Laufe der 

Vegetationsperiode durch dichten Bewuchs zugewachsen (v. a. Große Brennnessel Urtica dioica), 

sodass diesem Bereich nur eine geringe Eignung zugeschrieben wird. 

Gleiches gilt für die südlichen Ausläufer des zentralen Feldgehölzes. Zwar weisen diese für zum 

Beispiel Zauneidechsen hochwertigere Saumstrukturen auf, allerdings fehlen auch hier vollständig 

geeignete Eiablageplätze. Aufgrund der eher isolierten und kleinräumigen Lage des Bereichs, ist eine 

Nutzung durch Reptilien unwahrscheinlich.
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Abbildung 9: Lichter Wald westlich der Teilflächen 1 und 2 des Untersuchungsgebiets Holzburg.

Abbildung 1010: Potenzielles Reptilienhabitat im Süden der Teilfläche 2 zu Beginn der Vegetationsperiode im 
Untersuchungsgebiet Holzburg.
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4 Zusammenfassung

Insgesamt wurden im 200 m-Radius um die Planung elf in Hessen als planungsrelevant betrachtete 

Vogelarten (Feldlerche, Fitis, Goldammer, Grünfink, Haubenmeise, Kernbeißer, Star, Stieglitz, 

Tannenmeise, Weidenmeise, Wintergoldhähnchen) nachgewiesen. 

Besetzte Horste oder eine regelmäßige Nutzung durch relevante Greifvögel (v. a. Mäusebussard, 

Schwarz- und Rotmilan) wurden im 300 m-Radius um die Planung nicht belegt. 

Amphibienhabitate sind im direkten Umfeld des Geltungsbereich (abgestimmter 

Untersuchungsumfang 15 m) nicht vorhanden. Ein geeignetes Laichhabitat in Form eines 

Abgrabungsgewässers liegt jedoch in einer Entfernung von rund 100 m. Weitere temporär 

wasserführende Gräben liegen in einer Entfernung von rund 300 m. 

Geeignete Reptilienhabitate sind vor allem im nordwestlich gelegenen Waldrandbereich zu finden. 

Im 15 m-Radius liegen jedoch überwiegend minderwertige Habitate, die aufgrund fehlender, 

ganzjähriger Sonnplätze und / oder Eiablageplätze nur eine geringe Eignung für Reptilien aufweisen. 

Für die Richtigkeit: 

Meerbusch, den 1212.1212.2025

C. Schaub, M.Sc. Umweltnaturwissenschaften
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Vegetationsbeschreibung PV Holzburg
Die Vegetationsaufnahme erfolgte am 2222. Oktober 2025 nach der „Verordnung über die 
Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das Führen von Ökokonten, deren Handelbarkeit 
und die Festsetzung von Ersatzzahlungen“ (Kompensationsverordnung – KVKV, Stand 26. Oktober 
2018). Das Plangebiet liegt in einer land- und forstwirtschaftlich geprägten Region im 
nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis westlich der Ortslage Holzburg. Es gliedert sich in einen 
größeren westlichen Teilbereich 1 und einen kleineren östlichen Teilbereich 2.

Umfeld

Das weitere Umfeld der Vorhabenfläche besteht aus landwirtschaftlichen Flächen und 
Waldgebieten sowie Gehölzen. Direkt angrenzend verlaufen Wirtschaftswege und es befinden 
sich Äcker und Grünland in der unmittelbaren Umgebung.

Zwischen den beiden Teilbereichen und teilweise angrenzend an diese verläuft der 
Biotopkomplex „Alter Steinbruch nordwestlich Holzburg“ (Schlüssel 5121K0006), der sich aus 
Gehölzen und einem Abgrabungsgewässer zusammensetzt. Der Komplex wird im Natureg 
Viewer (HLNUG) unter den Hinweisen für gesetzlich geschützte Biotope geführt.

Vorhabenfläche

Der westliche Bereich der Vorhabenfläche (Teilbereich 1) besteht vollständig aus einer intensiv 
genutzten Wiese (06.350)0) und weist eine geringe ökologische Wertigkeit auf.

Im äußersten Nordwesten befindet sich ein Feldgehölz (04.600), welches randlich innerhalb 
des Plangebiets liegt. 

Der östliche Teilbereich 2 besteht aus einer von Gräsern dominierten Frischwiese mäßiger 
Nutzungsintensität (06.34040). Die Artenzahl ist auf wenige wertvolle Arten reduziert (u.a. 
Achillea millefolium, Galium album, Plantago media,), die Wiese wird dominiert von Gräsern und
der Bestand zeigt Nährstoff- sowie Intensivierungszeiger wie Weißklee (Trifolium repens), 
Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolia) und Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum sect. 
Ruderalia). Die Wiese wird laut Auskunft der Bewirtschafter mehrmals im Jahr gemäht und 
gedüngt. Ein im Rahmen der FFH-Richtlinie geschützter FFH-Lebensraumtyp (LRT) 6510 
(Magere Flachland-Mähwiesen) mit Schutzstatus als gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 
BNatSchG konnte nicht festgestellt werden.

Im Südosten befinden sich mehrere Einzelbäume (04.100) sowie ein Obstbaum (04.110) am 
Rande des Plangebiets. Sie werden von einem frischen Saum (02.200) begleitet 

Geschützte Pflanzen

Im Plangebiet wurden keine europarechtlich oder national besonders oder streng geschützte 
Pflanzenarten vorgefunden. Weiterhin wurden keine Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie mit Schutzstatus als FFH-LRT oder nach § 30 BNatSchG im Vorhabenbereich 
festgestellt.
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Erstellt: 

Paula Keller, B. Sc. Umweltschutz

Odernheim am Glan, 18.11.2025
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